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„Atelier Schützengraben“: 1916 zeichnet Alfred Frank die-
ses Aquarell vom Kriegsschauplatz Armentiéres in Frankreich, 
zu sehen ab 4. September im Bildermuseum.     Foto:  MdbK

Beethovens Neunte im Sommer

Schöne Tradition: Zu Saisonbeginn lädt das Gewandhausorchester Leipziger zum eintrittsfreien Kon-
zert unter freiem Himmel ein. Für Gewandhauskapellmeister Riccardo Chailly, der einen Unterarmbruch 
auskuriert, dirigiert der US-Amerikaner Alan Gilbert dieses und weitere Konzerte. Foto: Gewandhaus

FÜR die rund 432 300 in 
Leipzig Wahlberechtigten 
stehen zur Landtagswahl 
am 31. August insgesamt 321 
Wahlräume bereit. 130 davon 
sind barrierefrei. Von 8 bis 
18 Uhr können die Leipzi-
gerinnen und Leipziger hier 
ihre Stimmen abgeben. Am 
gleichen Tage fi ndet im Wahl-
bezirk 3519 die Teilwiederho-
lung der Ortschaftsratswahl 
Holzhausen statt.

In den vergangenen Wochen 
wurden durch das Amt für 
Statistik und Wahlen gründ-
liche organisatorische Vorbe-
reitungen getroffen, damit die 
Landtagswahl reibungslos 
vonstattengehen kann. Rund 
3 500 Wahlhelfer sind zur Un-
terstützung der Wähler im 
Einsatz. Zusätzliche Hel-
fer aus dem Projekt Bürger-
dienst LE stehen am Sonn-
tag von 8 bis 18 Uhr vor ins-
gesamt 17 Wahlobjekten be-
reit, um Wahlberechtigten 
beim Aufsuchen des Wahl-
raumes zu helfen. 

Zur Erhebung der reprä-
sentativen Wahlstatistik auf 
der Grundlage des Wahlge-
setzes werden in 24 Leip-
ziger Wahlbezirken Stimm-
zettel verwendet, die einen 
zusätzlichen Aufdruck tra-
gen, aus dem Geschlecht 
und Zugehörigkeit zu ei-
ner von fünf Altersgruppen 
hervorgehen. Das Wahlge-
heimnis bleibt dabei ge-
wahrt. Die repräsentative 
Wahlstatistik ermöglicht
Aussagen über das Wahlver-
halten verschiedener Bevöl-
kerungsgruppen.

Der Haupteingang des Rat-
hauses ist am Wahlsonntag ab 
17 Uhr für Besucher geöffnet. 
Um 18 Uhr führt die Wahl-
leiterin Dr. Ruth Schmidt
im Festsaal ins Wahlgesche-
hen sowie in die Wahlpräsen-

DER Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs vor 100 Jahren ist 
am 10. September im Neu-
en Rathaus Anlass für eine 
Gedenkveranstaltung. Die 
Stadt Leipzig, das Institut 
français und die Deutsch-
Französische Gesellschaft    
werden 18 Uhr im Ratsple-
narsaal gemeinsam an den 
Ersten Weltkrieg erinnern. 
Nach Grußworten von OBM 
Burkhard Jung und dem Ho-
norarkonsul der Republik 
Frankreich, Dr. Harald Lan-
genfeld, wird Prof. Étienne 
François zum Thema „Ge-

trennt und dennoch verfl och-
ten: Das europäische Ge-
dächtnis des Ersten Welt-
krieges“ sprechen. Der re-
nommierte Historiker lehrt 
am Frankreich-Zentrum der 
Freien Universität Berlin  
und beschäftigt sich wissen-
schaftlich mit französischer, 
deutscher, deutsch-franzö-
sischer und europäischer Ge-
schichte seit Ende des Mit-
telalters. Schülerinnen und 
Schüler des Deutsch-Fran-
zösischen Bildungszentrums   
beteiligen sich am Gedenken 
mit Kulturbeiträgen.

In der Stadt Leipzig nehmen 
zwei Ausstellungen das The-
ma Erster Weltkrieg bild-
künstlerisch in den Blick. Im 
Stadtgeschichtlichen Mu-
seum befasst sich eine Stu-
dioausstellung bereits seit 
6. August unter dem Titel 
„Leipziger Erinnerungen 
an den Großen Krieg 1914-
1918“ mit Künstlerperspek-
tiven. Zu sehen sind Zeich-
nungen und Lithografi en der 
Leipziger Maler und Grafi -
ker Albrecht Leistner (1887-
1950) und Walter Hammer 
(1873-1922). 

Überfall auf Polen vor 75 Jahren:
Leipzig erinnert an polnische Opfer und Historie

tation ein. Die ersten Wahl-
bezirksergebnisse werden ge-
gen 18.30 Uhr erwartet. Spä-
testens 23.00 Uhr sollten die 
letzten Wahlergebnisse ein-
gegangen sein und das Rat-
haus geschlossen werden. 

100 Jahre Beginn des Ersten Weltkrieges
Gedenkveranstaltung am 10. September im Neuen Rathaus und Ausstellungen nehmen Kriegsgeschichte in den Blick

Gewandhaus startet Saison mit Kammermusik und Klassik airleben am 6. September

Leipziger werden für Landtagswahl und 
Teilwiederholungswahl an Urnen gebeten

Am 4. September eröff-
net das Museum der bilden-
de Künste die Ausstellung 
„Atelier Schützengraben“. 
Ausgestellt sind hier rund 
einhundert Kriegszeich-
nungen und Druckgrafi ken 
von Max Beckmann, Hans 
Alexander Müller und Al-
fred Frank. Die Künstler hat-
ten den Ersten Weltkrieg zur 
selben Zeit, im Jahr 1915, an 
der Flandernfront bei Ypern 
erlebt und das Gesehene ge-
zeichnet. Flankiert werden 
die Kunstwerke von Kriegs-
fotos und Feldpostkarten. 

Burkhard Jung:

„Nehmen Sie mit 
Ihrer Stimmabgabe 

Einfl uss auf die Politik 
des Freistaates Sachsen 

in den kommenden 
fünf Jahren.“

Liebe Leipzigerinnen
und Leipziger,

Burkhard
Jung

am 31. August 2014 sind alle Bürge-
rinnen und Bürger Sachsens aufgeru-
fen, den sechsten Landtag zu wählen. 
Im Grundgesetz heißt es: „Alle Staats-
gewalt geht vom Volke aus.“ Damit die-
ser Satz nicht nur auf dem Papier steht, 
bitte ich Sie: Üben Sie Ihre Macht aus, 
stärken Sie die Demokratie mit Ihrer 
Stimmabgabe zur Landtagswahl. Neh-
men Sie Ihr Recht und Ihre Verantwor-
tung wahr und geben Sie der aus Ih-
rer Sicht am besten geeigneten Per-
sönlichkeit und der geeignetsten Par-
tei Ihre Stimme. 
Zur Wahrnehmung Ihres Wahlrechts ha-
ben Sie zwei Stimmen: Mit Ihrer Direkt-
stimme bestimmen Sie, welche Direkt-
kandidatin und welcher Direktkandi-
dat Ihren Wahlkreis im neuen Landtag 
vertritt. Die Listenstimme bestimmt die 
Stärke der einzelnen Parteien im Säch-
sischen Landtag. In den sieben Leipziger 
Wahlkreisen konkurrieren 14 Parteien 
mit ihren Landeslisten um die Listen-
stimmen der Wählerinnen und Wähler.
Wenn Sie am 31. August 2014 wählen 
gehen, nehmen Sie mit Ihrer Stimmab-
gabe Einfl uss auf die Politik des Frei-
staates Sachsen in den nächsten fünf 
Jahren! Jede Stimme zählt! Jede Stim-
me ist wichtig! 

Ihr Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Leipzig im
Ersten Weltkrieg

AM 4. September laden OBM Burkhard Jung 
sowie Vertreter des Verkehrs- und Tiefbau-
amtes und  des Allgemeinen Deutschen Fahr-
radclubs (ADFC) e. V. Leipzigerinnen und 
Leipziger zu einer gemeinsamen Fahrrad-
tour ein. Die Tour beginnt 17 Uhr vor dem 
Gewandhaus am Augustusplatz und führt 
zu vier Stationen der östlichen Schleife des 
„Leipziger Notenrades“. An der Radtour teil-
nehmen wird auch der Leiter der Noten-
spur-Initiative, Prof. Dr. Werner Schneider. 

Tour zu Stationen 
des Notenrades

MIT einem Paukenschlag beendete der Erste 
Weltkrieg eine beispiellose Prosperitätspha-
se in der Entwicklung Leipzigs. Über seine 
Auswirkungen nicht nur in den Schützen-
gräben, sondern gerade auch an der „Hei-
matfront“ klärt am 4. September,18.30 Uhr,  
ein Vortrag im Stadtarchiv auf. Sein Titel: 
„Leipzig im Ersten Weltkrieg“. Referent ist 
Prof. Dr. Ulrich von Hehl. Seit 1992 leitet er 
den Lehrstuhl für Neuere und Neueste Ge-
schichte der Universität Leipzig.  Von Hehl 
ist gleichzeitig Herausgeber des Band 4 der 
wissenschaftlichen Stadtgeschichte. Mit die-
sem Vortrag eröffnet das Stadtarchiv, Tor-
gauer Straße 74, seinen Veranstaltungsrei-
gen im zweiten Halbjahr 2014. 

SCHWARZER Tag der deut-
schen Geschichte: Am 1. Sep-
tember 1939 überfällt das na-
tionalsozialistische Deutsch-
land Polen und löst damit den 
Zweiten Weltkrieg aus. Bis zu 
seinem Ende 1945 kostet die-
ser Krieg mehr als 55 Millio-
nen Soldaten und Zivilisten 
das Leben. Seit den 1950er-
Jahren steht der 1. Septem-
ber in Deutschland ganz im 
Zeichen des Weltfriedens.  In 
diesem Jahr erinnern vieler-

orts Gedenkveranstaltungen 
an den Überfall vor 75 Jah-
ren sowie an die unzähligen 
Kriegsopfer. OBM Burkhard 
Jung lädt an diesem Tag ge-
meinsam mit dem Gesandten 
der Botschaft der Republik 
Polen, Andrzej Szynka, dem 
polnischen Honorarkonsul 
für Sachsen, Markus Kopp, 
und der Direktorin des Pol-
nischen Instituts Berlin sowie 
seiner Leipziger Filiale, Ka-
tarzyna Wielga-Skolimow-

ska, die Bürger um 15.30 Uhr 
zu einer Gedenkveranstal-
tung an das Ehrenmal für die 
Leipziger polnischen Gefal-
lenen des Zweiten Weltkrie-
ges auf dem Ostfriedhof (Ost-
straße 119) ein. Nach Anspra-
chen werden am Ehrenmal 
Kränze und Gebinde nieder-
gelegt. An das Friedensgebet 
(17 Uhr) in der Nikolaikir-
che schließt sich 18 Uhr ein 
Vortrag in der Aula der Al-
ten Nikolaischule, Nikolai-

Bauten im Detail

Tag des offenen Denkmals 
bringt am 14. September 
das Motto Farbe ins Spiel
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kirchhof 2, an. Prof. Dr. Ma-
rek Kornat, Professor am In-
stitut für Geschichte der pol-
nischen Akademie der Wis-
senschaften und an der War-
schauer Kardinal-Stefan-
Wyszynski-Universität, refe-
riert auf Einladung des Pol-
nischen Instituts Berlin – Fi-
liale Leipzig zum Thema „Po-
len zwischen Hitler und Sta-
lin. Polens Außenpolitik am 
Vorabend des Zweiten Welt-
krieges“.  

Zur Ergebnispräsentation 
sind alle Leipzigerinnen und 
Leipziger sowie alle Interes-
sierten am Wahltag in das 
Neue Rathaus eingeladen! 

Die Wahlergebnisse wer-
den gleichzeitig auch im In-
ternet unter www.leipzig.de/
wahlen bereitgestellt. Unter 
dieser Adresse wird am Wahl-
tag ab 10 Uhr zur zwischen-
zeitlichen Wahlbeteiligung 
informiert. Am 3. Septem-
ber, 14 Uhr, fi ndet im Zim-
mer 270, Neues Rathaus, die 
Sitzung des Kreiswahlaus-
schusses zur Ergebnisermitt-
lung der Landtagswahl statt. 
Zuvor, um 13 Uhr, tagt der 
Gemeindewahlausschuss am 
gleichen Ort zur Ergebniser-
mittlung der Teilwieder-
holungswahl Ortschaftsrat 
Holzhausen. Die Sitzungen 
sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt. 

Ausführliche Informati-
onen sind im Internet un-
ter www.leipzig.de/wahlen
zu fi nden. Zudem gibt es am 
Wahltag von 8 bis 18 Uhr 
das Info-Telefon 1 23 28 65. 

MIT dem Gewandhaustag 
und Klassik airleben be-
ginnt traditionell die neue 
Gewandhaus-Saison – in die-
sem Jahr am 6. September, 20 
Uhr, auf dem Augustusplatz.

Ganz und gar nicht tradi-
tionell klingt die diesjähri-
ge Konzertauswahl: Das Ge-
wandhausorchester spielt 
Beethovens 9. Sinfonie – in 
Leipzig üblicherweise am 
Silvesterabend zu hören. In 
diesem Jahr können die Be-
sucher den Klassiker einmal 
in (hoffentlich) sommerli-
chem Ambiente unter freiem 
Himmel erleben. Zuvor spie-
len verschiedene Gewand-
haus-Ensembles bereits ab 
15 Uhr in der Alten Handels-
börse, dem Städtischen Kauf-
haus, Speck‘s Hof, Barthels 
Hof und Galeria Kaufhof. 
Sie konzertieren mit Werken 
so unterschiedlicher Kompo-
nisten wie Johann Sebastian 
Bach, Béla Bartók, Johann 
Strauß oder Astor Piazolla. 

Noch im gleichen Monat 
wartet vom 12. bis 21. Sep-
tember mit den Mendels-
sohn-Festtagen das nächs-
te musikalische Glanzlicht 
in Leipzig auf sein Publi-
kum, 2014 unter dem Mot-
to „Le prince de l’harmonie 
– der junge Mendelssohn am 

Rhein“. Zu den Höhepunkten 
der Festtage zählt am 20. Sep-
tember die Vergabe des Men-
delssohn-Preises in den Ka-
tegorien Musik, gesellschaft-
liches Engagement und bil-
dende Kunst. 

Und auch außerhalb Leipzigs 
ist das Gewandhausorches-
ter zum Saisonauftakt unter-
wegs. Gleich nach dem Ge-
wandhaustag können sich die 
Schweizer am 7. und 8. Sep-
tember beim Lucerne Festi-

val auf die Leipziger Musi-
ker freuen, am 9. September 
gastiert das Orchester bei den 
Berliner Festspielen und am 
11. September ist es in der 
Londoner Royal Albert Hall 
zu hören. 

Wählen am 
31. August

www.leipzig.de/
wahlen
w
w@
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GANZ im Zeichen der Far-
be steht der diesjährige Tag 
des offenen Denkmals am 14. 
September. Bei fachkundigen 
Führungen erfahren Kulturbe-
geisterte, wie Farbe beim Bau-
en zu allen Zeiten gezielt ein-
gesetzt wurde, aber auch, wie 
sie im Laufe der Zeit verloren 
gehen bzw. durch denkmal-
pfl egerische Maßnahmen wie-
der hergestellt werden kann. 
Deutschlandweit öffnen 7 500 
historische Stätten ihre Türen 
für die Besucher. 

Etwa 100 Orte sind in Leip-
zig dabei. Sie zeigen, „wie man-
nigfaltig Denkmalpfl ege Far-

be in die Stadt gezaubert hat: 
steingraue und sandsteinfar-
bene Gründerzeitarchitektur, 
satte Töne des Art déco, die üp-
pige Pracht nobel dekorierter 
Treppenhäuser und das viel-
fältige Grün der geschützten 
Parks, Gärten und  Friedhöfe“, 
schwärmt Oberbürgermeister 
Burkhard Jung, der den Denk-
maltag um 10 Uhr in der Art-
déco-Pfeilerhalle des Grassi-
museums, Johannisplatz 5-11, 
eröffnet. Diese Halle mit ihrer 
farbintensiven Gestaltung in 
Rot, Gold und Blau steht ex-
emplarisch für das Motto des 
Denkmaltages 2014. Zu einem 

PersonalieGlückwünsche

DIE Glückwünsche der Stadt-
verwaltung gingen an fol-
gende Jubilare der Monate 
Juli und August: Ihren 100. 
Geburtstag feierten Ma-
rianne Enick (24.7.), Elfrie-
de Hüllen (29.7.), Maria Mai 
(15.8.), Johannes Schiller 
(25.8.) und Gerhart Augustin 
(28.8.). Herta Haaser (26.8.) 
beging ihren 101. Jubeltag. 
Zum 102. Ehrentag ließen 
sich Else Milnikel (1.8.), Jo-
hanna Mühlner (9.8.), Hilde-
gard Klebe (21.8.) und Irma 
Flehmig (26.8.) gratulieren. 
Kurt Junghans (16.8.) und 
Elsa Herzog (23.8.) feierten 
ihren 103. Geburtstag. Auf 
104 Lebensjahre kann Edith 
Oehlert (5.8.) zurückblicken, 
Marie Schümichen (6.8.) gar 
auf 106. 

„FLEGELJAHRE“ lautet das 
Motto der 13. Schumann-Fest-
woche, die vom 6. bis 14. Sep-
tember wieder an den Kompo-
nisten Robert Schumann er-
innert. Das Motto bezieht sich 
zum einen auf den gleichna-
migen Roman des Schriftstel-
lers Jean Paul, der für Schu-
mann eine Art Inspirations-
quelle darstellte. Zum ande-
ren ist die jugendliche Ent-
wicklung gemeint. So beginnt 
die Festwoche auch mit einem 
Konzert, das sich ausschließ-
lich Werken aus der frühen 
Schaffensphase widmet. Ne-

ben Schumann erklingen am 
6. September ab 15 Uhr auch 
Stücke von Edvard Grieg und 
Frédéric Chopin (Schumann-
Haus, Inselstraße 18). Im An-
schluss zeigt der gefühlvolle 
Dokumentarfi lm „Die Thoma-
ner“, zu welch außergewöhn-
lichen Leistungen die jun-
gen Chorknaben in der Lage 
sind und welche Herausforde-
rungen sie auch im täglichen 
Leben zu meistern haben.

Um die Beziehung zwischen 
Schumann und Jean Paul wird 
es am 9. September ab 15 Uhr 
bei einer Busreise zum Schloss-

Von Flegeljahren und musikalischen Leistungen

MIT 1 760 Bildungsangebo-
ten startet die Volkshochschu-
le (VHS) Leipzig am 1. Sep-
tember ins neue Herbstseme-
ster. Darunter sind 150 Kurs-
Premieren wie Raku-Kera-
mik, Social-Media-Marketing 
für Unternehmen oder Let-
tisch. Im Programm stehen 400 
Sprachkurse, 420 Gesundheits-
kurse einschließlich 94 Ernäh-
rungs- und Kochkursen, 230 
Kurse in der kulturellen Bil-
dung, 290 Angebote in Poli-
tik, Gesellschaft, Umwelt, 172 
Kurse Computer, Internet, Neue 
Medien, 60 Kurse in der beruf-
lichen Bildung und 180 Kurse 
in den Stadtteilen Grünau und 
Paunsdorf, eingeschlossen 166 
Seniorenangebote und 33 Kur-
se für Jugendliche. Programm-
hefte gibt es u. a. in den VHS-
Geschäftsstellen, den Bürger-

ämtern, Bibliotheken und im 
Internet.

Im Mittelpunkt der Ange-
bote des Bereiches Politik und 
Zeitgeschehen stehen gleich 
zwei Jubiläen: 25 Jahre Fried-
liche Revolution und 1 000 Jah-
re Leipzig. So wird es eine Podi-
umsdiskussion im Rahmen der 
Ausstellung „Die blaue Reihe – 
Starke Frauen der Friedlichen 
Revolution 1989“ und eine 
Veranstaltungsreihe zu histo-
rischen Meilensteinen geben.

Zum Semester-Auftakt lädt 
die VHS am 14. September in 
die Löhrstraße 3-7 ein. Die Ver-
anstaltung von 10 bis 14 Uhr ist 
gleichzeitig ein Beitrag zum Tag 
des offenen Denkmals unter 
dem Motto „Farbe“ (siehe Ar-
tikel oben). So erläutert Hoch-
schul-Leiter Rolf Sprink die 
„Farben der Aula“, Interessier-

te werden durch das 1889/90 
erbaute Gebäude geführt und 
Dr. Eva Lübbe spricht in einem 
Vortrag über das Empfi nden 
und Analysieren von Farbe.

Um nach wie vor moderne 
Unterrichtsbedingungen bie-
ten zu können, werden in die-
sem Jahr 60 000 Euro in die Sa-
nierung von Kursräumen und 
80 000 Euro in die Moderni-
sierung ihrer Ausstattung in-
vestiert. Und auch die Mit-
arbeiterfortbildung liegt der 
VHS am Herzen, weshalb sie ab 
diesem Semster mit der Erzie-
hungswissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Leipzig 
kooperiert. Die VHS bietet im 
Gegenzug Praktika sowie The-
men für Masterarbeiten und 
Evaluationsprojekte. 

Volkshochschule startet ins Herbstsemester
Auftakt-Veranstaltung am 14. September für die 1760 Angebote / Kooperationsvereinbarung mit Universität Leipzig

DAS Grassi-Museum für Mu-
sikinstrumente der Univer-
sität Leipzig steht seit 1. Juli 
unter neuer Leitung. Prof. Dr. 
Josef Focht übernimmt den 
Direktoren-Posten von Prof. 
Dr. Eszter Fontana, die sich 
in den Ruhestand verabschie-
det hatte.

Focht, der auch Professor für 
Instrumentenkunde/Organo-
logie ist, freut sich auf seine 
neue Aufgabe: „Als Profes-
sor unterrichte ich in der Mu-
sikwissenschaft Geschichte, 
Herstellung und Handel al-
ter und neuer Musikinstru-
mente, als Museumsdirektor 
möchte ich jenes erforschte 
Wissen an die Öffentlichkeit 
vermitteln“.

Auch ein konkretes Ziel 
hat er bereits: Seit 2004 hat 
der heute 53-Jährige an der 
Münchner Universität ein 
sogenanntes musikwissen-
schaftliches Lexikon-Clu-
ster als Informationsportal 
im Internet entwickelt und 
herausgegeben. Ein ähnliches 
Projekt möchte Focht auch 

Prof. Dr. Josef Focht ist
neuer Museumsdirektor

Neuer Direktor des Grassi-Mu-
seums für Musikinstrumente: 
Prof. Dr. Josef Focht. 
               Foto: Swen Reichhold

Besuch einladen wird auch die 
Dölitzer Wassermühle, Voll-
hardtstraße 16. Anlässlich des 
200-jährigen Jubiläums ihres 
Wiederaufbaus nach der Völ-
kerschlacht lädt sie zu einem 
Hoffest sowie stündlichen 
Führungen ein. Wissenswertes 
zur Geschichte des Gohliser 
Schlösschens, Menckestraße 
23, sowie den Malereien Adam 
Friedrich Oesers im Festsaal 
erfahren die Besucher dort bei 
Führungen um 11 und 15 Uhr.

Programmhefte gibt es un-
ter anderem in den Bürger-
ämtern, an der Infotheke des 
Neuen Rathauses, im Stadt-

Farbenprächtiges am Bau
Das Thema Farbe steht am 14. September im Mittelpunkt des Tages des offenen Denkmals

büro, in zahlreichen Kultur-
einrichtungen und im Internet. 
Kleiner Tipp: Wer erkennt, um 
welches Motiv es sich auf der 
Titelseite des Heftes handelt, 
kann sich bei Dr. Ilona Pet-
zold (Tel. 1 23 51 47) vom Amt 
für Bauordnung und Denk-
malpfl ege melden und erhält 
ein kleines Präsent. 

Im kommenden Jahr wid-
met sich der Denkmaltag am 
13. September übrigens dem 
Thema „Handwerk, Technik, 
Industrie“. 

in Leipzig auf den Weg brin-
gen. „Hier können dann ver-
schiedene Bereiche der In-
strumentenkunde, Objekte, 
Personen, Körperschaften, 
Ereignisse oder Orte in lexi-
kalischen Modulen abgefragt 
werden“, erklärt er. Experten 
und Laien sollen den Wissens-
schatz kosten- und barriere-
frei nutzen können.

Schon seit frühester Kind-
heit beschäftigt Josef Focht 
die Musik. „In meinem El-
ternhaus wurde viel musi-
ziert. In der Grundschule habe 
ich erst Flöte und später Gi-
tarre spielen gelernt.“ Seit 
Jahrzehnten ist er Macher und 
Denker in einem: Im Musik-
studium am Richard-Strauss-
Konservatorium München 
konzentrierte er sich ab 1983 
fünf Jahre lang auf die Fä-
cher Kontrabass und Kla-
vier. Parallel dazu studierte 
er Musik-, Theater- und Kul-
turwissenschaft an der Lud-
wig-Maximilians-Universi-
tät München, außerdem in 
Wien und Tübingen, und pro-
movierte 1994 an der Uni-
versität Tübingen zum The-
ma „Der Wiener Kontrabass“. 
Neben zahlreichen Lehrauf-
trägen in Musikwissenschaft 
und Musikpädagogik war er 
25 Jahre lang selbstständig 
als Ausstellungsmacher, For-
schungs-, Medien- und Mu-
seumsdienstleister tätig und 
arbeitete auch als Gutachter 
und Berater für öffentliche 
Einrichtungen aus Wissen-
schaft und Kultur. Als Mu-
siker hat er seit den 1980er-
Jahren als Kontrabassist in 
der Alten Musik und in ver-
schiedenen Kulturorchestern 
gespielt. 

NOCH bis zum 21. September 
lädt der Grünauer Kultursom-
mer zu zahlreichen Veranstal-
tungen in den Leipziger We-
sten ein. So steht zum Bei-
spiel vom 12. bis 14. Septem-
ber ein buntes Wochenende 
im und am Komm-Haus, Sel-
liner Straße 17, auf dem Pro-
gramm. Die Besucher erwartet 
unter anderem ein Straßenfest 
mit Musik, Tanz und Kinder-
programm (12. September, 13 
bis 18 Uhr). Am 13. September 
entführt ab 20 Uhr der Doku-

mentarfi lm „Geschichten hin-
ter vergessenen Mauern“ (Teil 
3 und 4) zu leerstehenden Leip-
ziger Industriebrachen. Tanz 
für Junggebliebene gibt es am 
14. September ab 14.30 Uhr.

Den Abschluss des Grün-
auer Kultursommers bildet 
traditionell das Rodelberg-
picknick am Kulkwitzer See. 
So auch in diesem Jahr am 21. 
September ab 11 Uhr. Unter-
malt durch Musik wird inmit-
ten der Natur entspannt ge-
frühstückt. 

Deutschunterricht an der VHS: Im August besuchten 14- bis 18-jäh-
rige französische Schüler täglich einen Kurs der Volkshochschule. 
Während ihres Aufenthaltes in Leipzig, organisiert von der Sprach-
reisenorganisation LEC Paris, wohnten sie bei hiesigen Familien 
und lernten beim nachmittäglichen Freizeitprogramm die Stadt 
von ihren schönsten Seiten kennen.    Foto:  Mahmoud Dabdoub

Wird heute als Kulturzentrum und gastronomisch genutzt: die 1551-53 erbaute Moritzbastei, das letzte erhaltene Bauwerk der alten 
Stadtbefestigungsanlage. Unter dem Titel „Blauhemden im Ziegelrot“ widmet sich eine Führung um 16 Uhr dem studentischen Wie-
deraufbau der Gewölbe, dessen Beginn sich 2014 zum 40. Mal jährt.                                                             Foto: Moritzbastei
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Budde-Haus
DAS städtische Kulturamt 
betreibt ab 1. September 
das Gohliser Heinrich-
Budde-Haus. Grund ist die 
Insolvenz des Betreiberver-
eins der im Besitz der Stadt 
befindlichen Immobilie. 
Untermietverträge wer-
den bis zum Jahresende 
geduldet. Zurzeit werden 
mit den Mietern Gespräche 
geführt. Das Budde-Haus 
soll Kultur- und Kommu-
nikationsort für Leipzig-
Gohlis bleiben. 

Stadtteilbibliothek
GRÜNES Licht für die denk-
malgerechte Sanierung der 
Stadtteilbibliothek Plag-
witz. Die Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters bewilli-
gte den Planungsbeschluss 
in Höhe von 150 000 Euro. 
Damit sollen vorwiegend 
Dach, Fassade, Fenster und 
Türen saniert werden. 

Herbstrundgang
KUNST hautnah erleben 
die Besucher des diesjäh-
rigen Tapetenwerkfestes 
und Herbstrundganges wie-
der in der Lützner Straße 
91. Los geht es am 12. Sep-
tember um 17 Uhr mit neu-
en Ausstellungen und offe-
nen Ateliers. Am 13. und 14. 
September können Kunst-
interessierte jeweils ab 11 
Uhr zum Rundgang durch 
die Kunsträume von Ma-
lern, Grafi kern, Fotografen 
und Bildhauern starten. 

Fotowettbewerb
NACH sieben Jahren Pause 
meldet sich der Fotowett-
bewerb „augenKLICK
mal!“ zurück. Bis zum 30. 
November können die Teil-
nehmer Fotos aus Leipzig 
und Umgebung einreichen 
und dabei attraktive Preise 
gewinnen. Ins Leben geru-
fen wurde der Wettbewerb 
von der Leipzig Tourismus 
& Marketing GmbH. In-
fos unter: leipzig.mybest-
foto.com. 

Schola Cantorum 
MIT dem neuen Schul-
jahr beginnt auch das 
Wintersemester der Mu-
sikalischen Früherzie-
hung an der Schola Canto-
rum Leipzig. Einige weni-
ge Plätze für Mädchen und 
Jungen von zwei bis fünf 
Jahren sind dort noch frei. 
Und auch die Chöre der 
Schola Cantorum freuen 
sich über singenden Nach-
wuchs aller Altersgrup-
pen. Weitere Informati-
onen unter www.schola-
cantorum.de. 

IN den Innenhöfen und Aus-
stellungen des Grassi ist am 
14. September jede Menge 
los. In der Zeit von 10 bis 18 
Uhr laden die Museen für An-
gewandte Kunst, für Völker-
kunde und für Musikinstru-
mente ein zum Familienfest. 

Sämtliche Ausstellungen 
sind dann geöffnet. Außer-
dem gibt es Führungen, Kin-
derveranstaltungen, ein Büh-
nenprogramm sowie zahl-
reiche Mitmach-Aktionen. 
Große und kleine Besucher 
können auf Goldsuche ge-
hen oder streifen als Detek-
tive durchs Museum. Wer kre-
ativ sein möchte, wählt zwi-
schen Origami, Porzellan-
malerei, indischem Stempel-
druck, Seifengießen, Filzen 
oder Prägedruck. Im Klang-
labor können Kinder und 
Erwachsene experimentie-
ren und unterschiedliche In-
strumente ausprobieren oder 
Märchenlesungen lauschen. 
Die Leipziger Goldschmie-
din Erika Schäfter zeigt 
beim Schauschmieden, wie 
Silber verformt, gestempelt 
und bearbeitet wird. Darü-
ber hinaus locken eine äthi-

opische Kaffeezeremonie und 
eine chinesische Teezeremo-
nie im Teehaus.

Zum neunten Mal fi ndet 
auch wieder der Basar im 
Grassi statt. 20 internationa-
le Aussteller verwandeln das 
Museumsfoyer in einen Markt 
der Vielfältigkeit. Präsentiert 
werden Kunst und Kunst-
handwerk aus aller Welt. 

Familienfest und 
Kunst-Basar im Grassi

park Lützschena und einem 
anschließenden Konzert gehen.

Wie schon im vergangenen 
Jahr beschäftigt sich eine Ver-
anstaltung der Festwoche mit 
Formen des Jazz im Span-
nungsfeld zu Schumann‘schen 
Themen, diesmal am 10. Sep-
tember um 20 Uhr mit dem Pi-
anisten Stephan König und sei-
nen „Papillons in Jazz“.

Den krönenden Abschluss 
der Woche bildet ein Benefi z-
konzert zugunsten des bevor-
stehenden Neubaus des Schu-
mann-Museums. Am 14. Sep-
tember ab 18 Uhr kommen da-

bei ausschließlich Werke Ro-
bert Schumanns zu Gehör.  

Die Festwoche wird veran-
staltet vom Robert-und-Clara-
Schumann-Verein. Dieser wid-
met sich der Pfl ege des kultu-
rellen Erbes, das mit dem Le-
ben und Schaffen des Künstler-
paares in ihrer ersten gemein-
samen Wohnung in der Leip-
ziger Inselstraße 18, dem heu-
tigen Schumann-Haus, ver-
bunden ist. Informationen zur 
Festwoche unter:

MEHR erfahren über fremde 
Kulturen sowie verborgene 
Geschichten aus dem Leip-
ziger Osten können vom 13. 
September bis 19. Oktober 
wieder die Besucher des Kul-
turfestivals „OSTLichter“. Die-
ses möchte durch interkultu-
relle und intergenerative Pro-
jekte seit 2002 ein vielfältiges 
Miteinander im Stadtteil för-
dern. Los geht es am 13. Sep-
tember mit dem Freiraum-Fe-
stival entlang der Eisenbahn-
straße, aber auch am Neustäd-

ter Markt oder im Rabet. In 
der Zeit von 10 bis 22 Uhr ste-
hen Ausstellungen, Lesungen, 
Workshops, Musik und Thea-
ter sowie ein abwechslungs-
reiches Familienprogramm auf 
dem Plan. Nach dem großen 
Erfolg vom letzten Jahr hat-
ten sich wieder unzählige Ini-
tiativen, Vereine, Künstler, Ge-
werbetreibende und engagier-
te Bürger beworben und laden 
die Besucher nun in Wohnpro-
jekte, Hinterhöfe, Brachen und 
Geschäfte ein. 

Freiraum-Festival lädt 
zum Auftakt der „OSTLichter“

KUNSTSTUDENTEN und 
freischaffende Künstler kön-
nen sich bis zum 10. September 
um einen Platz beim herbst-
lichen Westpaket in der Karl-
Heine-Straße bewerben. Am 
4. Oktober fi ndet während des 
Kunst-, Kultur- und Trödel-
marktes erstmals eine Aus-
stellung in der großen Halle 
des Westwerks statt. Hier kön-
nen die Künstler geschützt vor 
Wind und Wetter ihre Werke 
präsentieren und haben genug 
Platz für größere Installationen 
oder Videoarbeiten. Als Höhe-
punkt ist eine Auktion geplant, 
bei der ein Objekt von jedem 
Künstler versteigert wird.  Die 
Platzgebühr beträgt 10 Euro 
plus 10 % Umsatzbeteiligung 
bei Verkauf. Infos und Bewer-
bung unter E-Mail: kunst-
werk@westbesuch.com. 

Jetzt bewerben: 
Westpaket 

sucht Künstler

Buntes Wochenende und Picknick  
beenden Grünauer Kultursommer

Selbst zum Künstler werden: 
Das können Kinder beim Gras-
si-Fest am 14. September. 
         Foto: Mahmoud Dabdoub

Auf einen Blick

Blick in die heiligen Hallen 
der Künstler: Der Herbst-
rundgang macht‘s möglich. 
               Foto: Benita Mylius

www.schumann-
verein.de
w
v@

www.vhs-leipzig.dew@

www.leipzig.de/
offenes-denkmal
w
o@

http://www.leipzig.de/offenes-denkmal
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auf den Beginn der Wechseljahre 
hinweisen. Aussagen zum tatsäch-
lichen Status können dann durch 
den Arzt im Zusammenhang mit 
weiteren Befunden getroffen wer-
den. Zudem berät der Arzt bei 
schwerwiegenden Wechseljahres-
beschwerden über Behandlungs-
möglichkeiten. 

Der Menopause Selbsttest ist 
in Apotheken erhältlich. Weite-
re Informationen zu den Selbst-
tests von STADA Diagnostik und 
deren Anwendung unter: www.
stada- diagnostik.de/selbsttests. 
Weitere Informationen zum The-
ma können kostenlos per E-Mail 
 (diagnostik@stada.de) oder telefo-
nisch unter 06101 603-9000 ange-
fordert werden. 

Bei Hitzewallungen, Schlaf-
losigkeit, Herzrasen, Nervosität, 
Schwindel, Schweißausbrüchen 
oder Zyklusunregelmäßigkeiten 
stellen sich Frauen im Alter von 
45 bis 55 Jahren oft die Frage, ob 
diese körperlichen Beschwerden 
auf die Menopause, also den Be-
ginn der Wechseljahre, zurück-
zuführen sind oder ob es sich um 
andere Ursachen handelt.

Als Menopause wird die letzte 
Regelblutung einer Frau bezeich-
net, meist im Alter zwischen 45 bis 
55 Jahren. Beschwerden können 
schon früher auftreten: In der Prä-
menopause, die schon Jahre vor 
der eigentlichen Menopause statt-
findet, verändert sich das hormo-
nelle Gleichgewicht der Frau. Die 
Produktion von Geschlechtshor-
monen (z. B. Östrogenen) in den 
Eierstöcken lässt nach, und die 
Regelblutungen werden immer 
unregelmäßiger. 

Um Frauen zu helfen, Symp tome 
richtig zuzuordnen und festzustel-
len, ob die Menopause bereits ein-
gesetzt hat, werden in der Praxis 
seit über zehn Jahren sogenannte 
Menopause Selbsttests von Fach-
leuten verwendet. Z. B. verschafft 
der STADA Diagnostik Menopause 
Selbsttest schnell und zuverlässig 

Klarheit durch Menopause Selbsttest 

Hersteller: MEXACARE GmbH, 
69123 Heidelberg

Vertrieb durch STADA Medical 
GmbH, 61118 Bad Vilbel, Stand: 
 August 2014

Klarheit. Mit ihm können Frauen 
die Konzentration ihres follikel-
stimulierenden Hormons (FSH) im 
Urin überprüfen, das ab Beginn 
der Prämenopause vom Körper 
vermehrt ausgeschüttet wird, um 
das Absinken des Östrogenspiegels 
aufzuhalten. Ist die FSH-Konzen-
tration im Urin erhöht, kann das 

an: Das seit Ende 
Juni 2014 für iOS 
Tablets (ab iPad 2) 
und iOS Smartpho-
nes (ab iPhone 4S) 
kostenlos verfügbare 
Game erzielt im App 
Store hohe Bewertun-
gen und ist in über 
150 Ländern weltweit 
in den Top 3 der her-
untergeladenen Apps. 
Mehr als 60 Minuten 
verbringt ein Spieler 

dabei durchschnittlich im Spiel. 

Zurzeit arbeitet Wargaming an 
einer Android-Version. Auch mo-
bile Online-Schlachten zwischen 
iOS- und Android-Nutzern sollen 
dann möglich sein. Keine Frage: 
Wargaming hat mit World of 
Tanks Blitz (http://wotblitz.eu) 
die Messlatte im mobilen Trend-
bereich der actiongeladenen stra-
tegischen Multiplayer-Games 
sehr hoch gelegt. Daran müssen 
sich zukünftige Spiele messen. 

Immer mehr Men-
schen besitzen ein Tab-
let oder ein Smartpho-
ne. Und immer mehr 
Menschen benutzen 
es, um damit mobil zu 
spielen. Bisher waren 
sie bei der interaktiven 
Unterhaltung meistens 
allein. Das ändert sich 
zusehends, denn ein 
aktueller Trend sind 
neue mobile Spiele wie 
World of Tanks Blitz  
von Wargaming, bei denen 
14 Spieler in Echtzeit mit- und 
gegeneinander antreten. 

Mittels Touch-Bildschirm be-
wegt man dabei tonnenschwere 
Stahlgiganten einfach mit den 
Fingern und erlebt live – in ins-
gesamt acht verschiedenen Are-
nen – packende Multiplayer-Ge-
fechte in zwei Teams mit je sieben 
Spielern. Dabei können, ähnlich 
wie in der erfolgreichen PC-Ver-
sion, mehr als 90 Panzer aus 

den USA, Deutschland und der  
UdSSR mit individuellen Fähig-
keiten erforscht und freigeschaltet 
werden. Zusätzlich bietet World of 
Tanks Blitz neben einer optimier-
ten Grafik für mobile Endgeräte 
eine Facebook-Integration und 
einen kooperativen Zwei-Spie-
ler-Modus an, um gemeinsam mit 
Freunden einzusteigen. 

Das Action-Strategie-Konzept 
sowie die teambasierte Multi-
player-Komponente kommen 

Mobiler Spielspaß im Team mit World of Tanks Blitz
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Aktionsnetzwerk Heidelberger Druck 
kämpft für Standort Leipzig 

LEIPZIG sucht Lösung für 
Heidelberger Druck: Mit der 
Gründung eines von Wirt-
schaftsbürgermeister Uwe 
Albrecht mitinitiierten „Re-
gionalen Aktionsnetzwerks 
Heidelberger Druck“ hat 
die Stadt Leipzig unmittel-
bar nach Bekanntwerden 
der Schließungspläne für das 
Werk reagiert und sich auf die 
Seite der 240 betroffenen Be-
schäftigten gestellt. Weitere 
Netzwerk-Partner sind un-
ter anderem der Deutsche 
Gewerkschaftsbund (DGB), 
die IG Metall, die Industrie- 
und Handelskammer (IHK) 
zu Leipzig sowie der Be-
triebsrat des Unternehmens. 

Ziel müsse es sein, so Bür-
germeister Albrecht, „al-
les zu versuchen, um die für 
Leipzig wichtigen technolo-
gieorientierten Industriear-
beitsplätze zu erhalten“. 

Das Netzwerk organisiert 
regionale Hilfestellungen, 
kommuniziert und vermit-
telt zwischen der Leipziger 
Niederlassung sowie der Ge-
schäftsführung. Zudem för-
dert es ein Konzept des Be-
triebsrates zur Unterneh-
mensfortführung und koor-
diniert die Unterstützung auf 
Bundes- sowie Landesebene. 

Unterdessen fand in der 
vergangenen Woche ein Ge-
spräch in Leipzig mit dem 

Betriebsrat, Vertretern der 
IG Metall und des DGB, dem 
Vorstandsvorsitzenden der 
Heidelberger Druckmaschi-
nen AG, Dr. Gerold Linzbach, 
Staatsminister Sven Morlok 
und Bürgermeister Uwe Alb-
recht statt. 

Leipzigs Wirtschaftsbür-
germeister Uwe Albrecht 
schätzte nach dem Treffen ein: 
„Ein konkretes Ergebnis konn-
te leider nicht erzielt werden. 
Wir wollen aber den Dialog 
fortsetzen und eine Lösung für 
unser Werk in Leipzig fi nden. 
Nach wie vor ist für mich der 
Konzernvorstand in der Ver-
antwortung, am Fortführungs-
konzept mitzuwirken.“ �

Städtebauförderung für ehemaliges Gemeindehaus Bachviertel
Der denkmalgerechte Umbau des ehemaligen Gemeindehau-
ses Schreberstraße 5 zum Hort der geplanten Grundschule fo-
rum thomanum auf dem Bildungscampus forum thomanum 
soll mit Mitteln des Bund-Länder-Programms „Städtebaulicher
Denkmalschutz“ gefördert werden. Die forum thomanum Schu-
len GmbH als privater Maßnahmenträger übernimmt mit 50 000 
Euro die Hälfte des städtischen Eigenanteils an dem Projekt.

Verkehrsmanagementsystem soll aufgerüstet werden
Die Stadt Leipzig will ihr Verkehrsmanagementsystem aufrüs-
ten: Künftig soll auch die rechnerische Ermittlung der aktuellen 
Verkehrslage, basierend auf den bereits vorhandenen stationä-
ren Detektoren, möglich sein. Dazu werden EFRE-Fördermittel 
beantragt. Es wird mit Kosten von 250 000 Euro gerechnet. Die 
gewonnenen Daten ermöglichen eine Optimierung der Ampel-
Schaltung und der Verkehrsführung bei Großveranstaltungen.

� Zahl der Woche

740 Ausbildungsplätze  etwa sind derzeit in Leipzig noch unbe-
setzt (Stand: 26. August). Viele interessante und anspruchsvol-
le Ausbildungsplätze in innovativen Branchen in Leipzig seien 
noch nicht vergeben, informiert das Jobcenter Leipzig. Wer bei-
spielsweise keine Studienzulassung bekommen hat, fi ndet sei-
nen Berufseinstieg möglicherweise über die Berufsausbildung. 
Wichtiger Tipp: Schnellstens Kontakt mit der Berufsberatung 
aufnehmen. Viele Ausbildungen beginnen zum 1. September, 
deshalb ist Eile geboten. Terminvereinbarungen sind unter der 
kostenlosen Telefonnummer 0800 4 55 55 00 möglich. Viele In-
formationen rund um Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten 
gibt es außerdem unter www.planet-beruf.de.

„Nach(t) der Kunst“ möchte 
Schumannstraße wiederbeleben

DIE Leipziger Messe ist 
vom 30. Juni bis 4. Juli 2016 
Austragungsort der 20. 
RoboCup WM, der Welt-
meisterschaft der Robo-
ter. Das größte internati-
onale Robotik-Event gas-
tiert jährlich in einem an-
deren Land und begeistert 
Tausende Besucher. Bis zu 
3 000 Teilnehmer aus mehr 
als 40 Ländern lassen bei 
der RoboCup WM auto-
nome Roboter gegenein-
ander antreten und kom-
plexe Aufgaben lösen. Mit 
seiner Bewerbung konnte 
sich Leipzig gegen Lyon/
Frankreich durchsetzen. �

RoboCup kommt 
2016 nach Leipzig

DIE Georg-Schumann-Stra-
ße von einer ganz anderen 
Seite kennenlernen können 
die Besucher der „Nach(t) 
der Kunst“ am 6. September. 
An über 50 Standorten laden 
Ausstellungen, Konzerte, Le-
sungen und Aktionen zwi-
schen 16 und 24 Uhr zum Ver-
weilen ein. Offiziell eröffnet 
wird die Veranstaltung um 17 
Uhr im Beisein von Baubür-
germeisterin Dorothee Du-
brau im Innenhof der Axis-
Passage, Georg-Schumann-
Straße 171-175. Das Beson-
dere beim diesjährigen Kunst-
fest sind die Ausstellungsor-
te: leer stehende und sonst un-
zugängliche Läden und Häu-
ser. Einige von ihnen können 
bei einem Rundgang ab 18.30 
Uhr besichtigt werden. Ziel 
ist es, potenzielle Nutzer für 
die vielen Freiräume entlang 
der Straße zu fi nden und La-
denbelebungen zu aktivieren. 

Zur Unterstützung der 
„Nach(t) der Kunst“ stellen 
die beteiligten Künstler je-
weils ein Bild für eine stille 
Auktion zur Verfügung. Als 

weiteres Anliegen des nächt-
lichen Festes soll über die Be-
grünung und Belebung der 
Magistrale durch Baumpfl an-
zungen und Fassadenbegrü-
nungen nachgedacht wer-
den. So wird zum Beispiel 
das Kunst- und Beteiligungs-
projekt „Grüne Georg-Schu-
mann-Straße“ vorgestellt, im 
leer stehenden Eckladen der 
Georg-Schumann-Straße 130 
wird die Ausstellung der höl-
zernen Baumskulptur „Wan-
derbaum“ gezeigt sowie die 
Aktion „Mehr Bäume braucht 
die Stadt“ mit weiteren gelun-
genen Beispielen innerstäd-
tischer Begrünungsaktionen 
präsentiert. 

Speziell dem Huygens-
platz und dessen Revitalisie-
rung widmet sich die interna-
tionale Projektgruppe „Fede-
ration of Urban Imagination“, 
die ihre Ideen bereits ab dem 1. 
September vor Ort bei Radio-
Livesendungen und Open-
Air-Kino präsentieren wird. 

Unterstützt wird die 
„Nach(t) der Kunst“ durch 
die Stadt Leipzig. �

Kulinarisches Fest 
„Leipzig genießt“

Erobern Leipzig in zwei Jah-
ren: Die Roboter treten hier 
2016 zur RoboCup WM an.  
           Foto: Leipziger Messe

DAS leibliche Wohl steht 
vom 11. bis 21. Septem-
ber zum vierten Mal im 
Mittelpunkt des kulinari-
schen Festivals „Leipzig 
genießt“. Freunde des gu-
ten Geschmacks erleben 
nicht alltägliche Sinnes-
freuden, wenn Gastrono-
men ganz besondere Ange-
bote kreieren: von außer-
gewöhnlichen Menüs und 
neuen Speise- oder Geträn-
kekreationen über Verkos-
tungen und Kochkurse bis 
hin zu kulinarischen Lesun-
gen und kulturellen Darbie-
tungen. �

VON sinnlich bis genüsslich, 
von turbulent bis unterhalt-
sam geht es in der Innenstadt 
zu, wenn es am 5. September 
wieder heißt: „Hier passiert 
Leipzig“. Der bekannte Slogan 
des mittlerweile fünften Pas-
sagenfestes lockt in die Höfe 
am Brühl, in die Mädler-Passa-
ge, in Speck‘s Hof und Hansa-
Haus, in das Städtische Kauf-
haus, den Strohsack und Pe-
tersbogen sowie auch ins Kauf-
haus Karstadt. Von 18 bis 24 Uhr 
lädt das Fest mit Kunst, Kultur 
und Aktionen in Leipziger Pas-
sagen und Höfe ein und bietet 
hier parallel bis Mitternacht ei-
nen vergnüglichen Einkaufs-
bummel. Jede Passage setzt ihre 
Geschäfte mit einem individu-
ellen Programm besonders in 
Szene. Wie immer gilt: Wo ein 
roter Teppich und ein gut auf-
gelegter Concierge im Fackel-
schein die Gäste begrüßt, da ist 
was los. Zwischen den Schau-
plätzen sorgen Straßenkünst-
ler dafür, dass das Fest ganz 
nebenbei zum Straßenkunst-
festival avanciert. Veranstaltet 
von der Leipzig Tourismus und 
Marketing GmbH, ist das Fest 
eine Initiative von Stadt, Kam-
mern, dem City Marketing e. V.  
sowie vieler weiterer Partner. �

ANTJE FIOLKA-EICHLER ist 
die neue Ansprechpartnerin auf 
der Karli.  Die ehemalige  LVB-
Centerleiterin   Kundenmana-
gement übernimmt den Staffel-
stab von Michael Biedermann, 
der innerhalb des Unterneh-
mens wechselt und künftig die 
Abteilung Kundendialog leitet. 

Ab sofort  wird sich Ant-
je Fiolka-Eichler um die Sor-
gen, Probleme und Wünsche der 
Händler, Gastronomen und An-
lieger kümmern. In den letzten 
Tagen war sie bereits auf der 
Karli unterwegs, um sich bei 
den  Händlern und Gastrono-
men persönlich vorzustellen. 
„Die direkte  Kommunikation 
vor Ort – im Zentrum des Ge-
schehens – ist mir besonders 
wichtig“, erklärt Fiolka-Eichler. 

Leipzigs Passagen in Szene gesetzt

Neues Gesicht auf der Karli: Antje Fiolka-Eichler

Passagenfest lädt am 5. September zu Einkauf und Kulturgenuss in die Innenstadt

Das Beste zum Schluss: Ein musikalischer Festumzug nimmt ab 23.30 Uhr alle Künstler und Gäste 
mit durch Leipzigs einzigartige Passagen und Höfe.               Foto: Stefanie Fuchs

Stadt baut Bushaltestellen um 
und erneuert Fahrbahnen

DAS Verkehrs- und Tiefbau-
amt  hat den Sommer für eine 
Reihe von Baumaßnahmen ge-
nutzt. Im Vordergrund stand 
der umfangreiche behinderten-
gerechte Ausbau von Leipzigs 
Bushaltestellen. 

Bis Januar 2022 müssen ge-
mäß einer EU-Richtlinie in 
Leipzig alle Haltestellen von 
Bus und Straßenbahn behin-
dertengerecht umgebaut wer-
den. Ausgenommen sind im 
Nahverkehrsplan konkret be-
nannte Haltestellen. Während 
die Leipziger Verkehrsbetrie-
be GmbH (LVB) die Straßen-
bahnhaltestellen verantwor-
tet, ist die Stadt Leipzig bei den 
Bushaltestellen federführend. 
So werden bis Mitte Septem-
ber in Grünau in der Ratzelstra-
ße und der Kiewer Straße am 
Ratzelbogen die Bushaltestel-
len behindertengerecht umge-
baut. Während dieser Zeit gibt 
es vor Ort auch Einschränkun-

gen für den Kfz-Verkehr: Stadt-
auswärts müssen die Autos 
auf der Ratzelstraße kurzzei-
tig auf den Linksabbiegestrei-
fen der Gegenrichtung auswei-
chen. Auch während des Halte-
stellenausbaus in der Kiewer 
Straße wird der Fahrverkehr in 
Richtung Nord auf dem Links-
abbiegestreifen der Gegenrich-
tung geführt.Vor der Fertigstel-
lung stehen auch die Bushalte-
stellen in der Volksgartenstraße.

Daneben arbeitet das Ver-
kehrs- und Tiefbauamt derzeit 
an der Sanierung des Luppe-
stegs (Heuweg) und an der Er-
neuerung der Fahrbahndecke 
in stadteinwärtiger Richtung 
in der Rackwitzer Straße zwi-
schen Wollkämmerei und Am 
Gothischen Bad. Gerade ab-
geschlossen worden ist die Sa-
nierung des Rad- und Gehwe-
ges in der Miltitzer Straße zwi-
schen Brandensteinstraße und 
Alte Dorfstraße. �

„So bekomme ich am schnells-
ten mit, wo Dinge im Argen lie-
gen oder Probleme entstehen 
könnten“.  Persönlich erreich-
bar ist Fiolka-Eichler im Kar-
li-Info-Punkt (Ecke Paul-Gru-
ner-Straße) montags von 9 bis 
11 Uhr sowie dienstags und 
mittwochs von 13 bis 15 Uhr. 
Schriftliche Anfragen können 
über E-Mail: karli@leipzig.de 
an sie gerichtet werden, telefo-
nisch ist sie ansprechbar unter 
0174 3 38 27 11.  
Trotz Großbaustelle funktio-
niert die Karli als lebendige Ein-
kaufs- und Kneipenmagistrale. 
Das wird auch die Zweitaufl a-
ge des Karli-Bebens am 13. Sep-
tember beweisen, bei dem u. a. 
auch OBM Jung vorbeischau-
en will. (siehe Beilage S. 12)  �

Großbaustelle Karli: Antje Fiolka-Eichler  ist die neue Frontfrau für Pro-
bleme und Anliegen von Anwohnern, Geschäftsinhabern und Gastrono-
men während des Baus bis November 2015. Foto: Stadt Leipzig/A.v.P.

www.leipzig-
geniesst.de
w
g@

Aktuelles aus 
der Dienstberatung OBM
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Lichtfest zeigt Lichtkunst

DIE Stadt will das Gebäu-
de Zschortauer Straße 44 in 
Eutritzsch für drei Jahre als 
Notunterkunft für Flücht-
linge anmieten. Bis zu 200 
Personen sollen hier ab Ok-
tober wohnen. Am 10. Sep-
tember wird die Stadt die 
Anwohner dazu umfassend 
informieren. Die Veranstal-
tung fi ndet 19 Uhr in der 
Aula des F.-A.-Brockhaus-
Gymnasiums, Kieler Straße 
72 b, statt. Derzeit wird das 
bisher als Bürogebäude ge-
nutzte Haus vom Eigentümer 
entsprechend umgestaltet. �

WOFÜR würden Männer und 
Frauen der Generation 60plus 
aber auch Jugendliche heute 
auf die Straße gehen? Dieser 
Frage widmet das Soziokultu-
relle Zentrum Frauenkultur ab 
4. September eine Ausstellung. In 
verschiedenen öffentlichen Ak-
tionen wurden ältere Menschen 
befragt und fotografiert. Sie 
würden vor allem für Themen 
wie Altersarmut und Gerech-

Ausstellung zeigt, wofür Menschen 
heute auf die Straße gehen würden

DIE Wanderausstellung „Orte 
der Friedlichen Revolution“ 
des Bürgerkomitees Leipzig 
e. V. ist derzeit im Flughafenter-
minal Leipzig/Halle zu sehen. 
Sie stellt 20 Schauplätze des 
demokratischen Aufbruchs 
von 1989/90 in Leipzig vor, an 
denen bedeutende Aktionen 
zum Sturz des DDR-Regimes 
stattgefunden haben. Zu sehen 
sind Flugblätter und Plakate 

Orte der Friedlichen Revolution 
im Flughafenterminal Leipzig

DIE Stadt Leipzig will 2015 
Hauptstadt des Fairen Han-
dels werden. Die Bewerbungs-
phase läuft und die Akteure 
der lokalen Steuerungsgrup-
pe starten mit Aktionen und 
Veranstaltungen im Rahmen 
der bundesweiten Fairen Wo-
che vom 12. bis 26. September 
in den Herbst.

Am 16. September um 18 
Uhr lädt das Referat Interna-
tionale Zusammenarbeit der 
Stadt Leipzig in die Alte Han-

Fairer Handel: Leipzig bewirbt sich um Titel 
delsbörse zur Podiumsdiskus-
sion „Wie fair ist Fairtrade?“ 
ein. Hinterfragt wird unter 
anderem der Prozess der Zer-
tifi zierung sowie die Rolle von 
Discountern. 

Zu den Teilnehmern gehö-
ren Fairtrade-Experten aus 
Leipzigs Partnerstädten Bir-
mingham und Lyon, von Trans-
fair Deutschland und vom Eine 
Welt e.V. Leipzig. Großbritan-
nien gilt als Vorreiter der Fair-
trade-Bewegung. Lyon stellt 

das Thema Fairtrade in einen 
engen Zusammenhang mit dem 
Thema Nachhaltigkeit, eben-
so wie Leipzig im Rahmen der 
Agenda 21. Die Veranstaltung 
wird gefördert von Engage-
ment Global und der Service-
stelle Kommunen in der Einen 
Welt im Auftrag des Bundes-
ministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und 
Entwicklung. Weitere Termi-
ne der Fairen Woche sind auf 
www.faire-woche.de abrufbar.

Noch bis zum 14. September 
läuft außerdem der Leipziger 
Eissommer. Sechs Läden bieten 
unter dem Motto „fair gewinnt“ 
Eis aus Fairtrade-Zutaten an. 
Im Stadtgebiet liegen Postkar-
ten mit Sammelfeldern aus: 
Für jedes gekaufte Fairtrade-
Eis gibt es von den Eisdielen 
einen Stempel. Ist die Karte 
voll, kann sie an einer Verlo-
sung teilnehmen. �

Info-Veranstaltung 
für Anwohner

Erste Werkstatt zur Vorbereitung der 
4. Internationalen Demokratiekonferenz

IM September 2015 wird Leip-
zig die 4. Internationale Demo-
kratiekonferenz ausrichten.  Sie 
soll diesmal von Jugendlichen 
für Jugendliche gestaltet wer-
den. Um die Konferenz vorzu-
bereiten, lädt der Stadtjugend-
ring bereits am 11. September  
2014, 16 bis 20 Uhr, zu einer 
Zukunftswerkstatt unter dem 
Titel „Be part of it – Gestaltet 
eure eigene Konferenz!“ in die 

DIE Stadt Leipzig wird 
auch 2015 im Rahmen ihrer 
fi nanziellen Möglichkeiten 
kulturelle und künstleri-
sche Projekte fördern. An-
nahmeschluss für entspre-
chende Anträge ist der 30. 
September (Posteingang). 
Informationen zum Verfah-
ren und Antragsformula-
re gibt es unter www.leip-
zig.de/kulturfoerderung 
oder beim Kulturamt, Neu-
es Rathaus, Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, Zi. 351. Ein 
Rechtsanspruch auf Förde-
rung besteht nicht. �

Fördermittel 
Kulturprojekte

FÜR interkulturelle Pro-
jekte, die der Integration 
von Menschen mit Migrati-
onshintergrund sowie dem 
Abbau von Diskriminie-
rung dienen, können Leip-
ziger Vereine und Verbände 
auch 2015 Förderung durch 
das Referat für Migration 
und Integration beantra-
gen. Antragsformulare sind 
unter www.leipzig.de/for-
mulare erhältlich oder di-
rekt im Büro des Referates 
im Neuen Rathaus, Zimmer 
4. Annahmeschluss ist der 
30. September (Postein-
gang). �

Interkulturelle 
Projekte fördern

Max-Klinger-Schüler legen
Stolpersteine für Mitschülerinnen

AN Berta Rosenfeld und Rosa 
Szyja werden ab 9. September in 
Leipzig Stolpersteine erinnern. 
Die beiden jüdischen Mäd-
chen waren Schülerinnen der 
Max-Klinger-Schule.  Auf ihre 
sowie die Geschichte von zehn 
weiteren jüdischen Mitschülern 
stieß die Projektgruppe Schul-
geschichte des Gymnasiums, die  
die Verlegung der Stolpersteine 
jetzt auch initiiert hat. Berta Ro-
senfeld, 1931 Schülerin, wohnte 

Volkshochschule ein. Dabei 
werden interessierte Jugend-
liche auf Vertreter der Politik 
treffen und mit ihnen klären,  
welche Ideen für  Themen  vor-
liegen und welche Erfahrungen 
die Jugendlichen in Sachen 
Demokratie haben. Wer sich 
beteiligen möchte, meldet sich 
unter dem Volkshochschulpor-
tal www.jungevhs-leipzig.de 
zum kostenlosen Kurs an. �

tigkeit von ihrem Demonstra-
tionsrecht Gebrauch machen. 
Auch etwa 2 000 junge Menschen 
wurden befragt. Sie interessieren 
sich hauptsächlich für Umwelt-
schutz und Zukunftsperspekti-
ven. Die Ausstellung „Ich bin 
heute über 60. Und wofür würde 
ich heute auf die Straße gehen?“ 
fasst die Ergebnisse zusammen 
und ist bei freiem Eintritt in der 
Windscheidstraße 51 zu sehen. �

sowie Aufnahmen von der ent-
scheidenden Montagsdemon-
stration am 9. Oktober 1989, 
von der Besetzung der Leipziger 
Zentrale der Staatsicherheit am 
4. Dezember 1989 und den er-
sten freien Wahlen am 18. März 
1990. Die Ausstellung, die auf 
Initiative der Ökumenischen 
Flughafenseelsorge gezeigt 
wird, ist bis Ende November 
rund um die Uhr geöffnet. �

in der Karl-Heine-Straße 47. 
Ihre traurige Endstation hieß 
Vernichtungslager Belzec. Rosa 
Szyja lebte in der Schnorrstraße 
20 und besuchte die Klinger- 
Schule  von 1930 und 1934. Sie 
starb im Ghetto Litzmannstadt.

Leipziger sind nun einge-
laden, bei der Aktion Stolper-
steine am 9. September dabei 
zu sein: 12 Uhr in der Karl-
Heine-Straße 47, 12.30 Uhr in 
der Schnorrstraße 20. �

www.fairtrade-leipzig.de

www.lichtfest.
leipziger-freiheit.de@

DIE Vorbereitungen für das 
diesjährige Lichtfest laufen 
auf Hochtouren. Internationale 
Künstler beschäftigen sich da-
für vor allem mit den persön-
lichen Erinnerungen der Men-
schen, anhand derer sie mittels 
Licht, Audio und Video die gro-
ße Geschichte erzählen wollen. 
Ein Vierteljahrhundert nach 
den Ereignissen im Herbst '89 
soll so der Freiheitsgeist und 
der Gemeinschaftssinn jener 
Tage wieder erlebbar werden. 

„Zeigt eure Geschichte“

Das Projekt „Zeigt eure Ge-
schichte“ thematisiert das 
individuelle Erleben der 
80er- und der 90er-Jahre in 
Deutschland. Dafür suchen 
die beteiligten Künstler Fa-
milienbilder, die den gesell-
schaftlichen Wandel sichtbar 
werden lassen. Auch Leipzi-
ger sind gebeten, sich zu be-
teiligen. In einer Großpro-
jektion werden diese Bilder 
zum Lichtfest am 9. Oktober 
an der Südfassade des City-
Hochhauses zu sehen sein. Auf 
www.lichtfest.leipziger-frei
heit.de können noch bis zum 
30. September in einer mög-
lichst hohen Aufl ösung digi-
talisierte Fotografi en hoch-
geladen werden. Die Urhe-
ber der ausgewählten Bilder 
erhalten vorab eine schriftli-
che Benachrichtigung.

Worte werden Bilder: Gedanken von 50- bis 60-jährigen Zeitzeugen will Sigrid Sandmann am 9. Ok-
tober an die Fassade des Intercity-Hotels bringen.                                             Foto: Norman Rembarz

Worte der Revolution
Nicht Bilder, sondern Worte 
und Gedanken werden hin-
gegen am Intercity-Hotel 
sichtbar sein. Die Lichtfest-
Künstlerin Sigrid Sandmann 
interviewte dafür 18 Zeit-
zeugen und projiziert deren 
Schlagworte der Erinnerung 
an die Fassade. �

Kunstprojekte für  9. Oktober nehmen Gestalt an / Familienbilder der 80er und 90er gesucht

City-Hochhaus wird zur Projektionsfl äche: Hier sollen Familien-
bilder wirken, die den Wandel zeigen.  Fotomontage: Jürgen Meier

Dienstleistungen

Rufen Sie die Heinzelmännchen!
Umzüge • Haushaltsaufl ösungen
Fa. Heinzelmännchen
04177 Leipzig • Karl-Ferlemann-Str. 6 •  03 41 / 42 99 09 02
kostenlose Ruf-Nr.: 0800 / 55 11 007

inkl.
Umzugs-
kartons
gratis

Haushaltsauflösungen
Entrümpelungen vom Keller bis Boden besenrein

Anruf genügt! Fa. Bogk � 0341 / 600 59 38

✘ Verrechnung verwertbarer Gegenstände 
✘ Antik Ankauf    ✘ kostenlose Besichtigung

Tel.: 6 89 80 50 • 01 70 / 9 03 40 03
- Wohnungsberäumungen - Hausmeisterdienste
- Haushaltsaufl ösungen - Umzüge

Fa. Kost • Apelsteinweg 5 • 04316 Leipzig

Umzüge

Pietschke-Umzüge.de

Leipzig • Tel. (0341) 234 18 210
Transporte

mit Service & Qualität weltweit
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AUTOGLAS
Scheibenreparatur - Scheibenwechsel 
Autoglas für alle Typen, Tönungsfolie

Dessauer Straße 2 • www.autoglas-sobotta.de

(0341)

91298839129883
(0341)

Autoglas

Anzeigen

PKW-Ankauf, Tel. 4 41 06 61
Schaller Automobile, Plautstr. 17
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Ein Preisvergleich lohnt sich!
Ankauf zum Tageskurs - Bargeld sofort

Schmuck, Brillantschmuck, Münzen, Uhren, 
Bestecke, Zahngold und Antiquitäten 
auch unechter Modeschmuck vor 1945

Lpz. Zentrum, Städtisches Kaufhaus, Eingang Kupfergasse
Telefon 0341 6515597

Leipzig-Gohlis
Elsbethstraße 19-25
04155 Leipzig
Tel. 56 11 48 91

Zentrum-Ost
Dresdner Straße 25
04103 Leipzig
Tel. 14 94 900

Leipzig-Lindenau
Lindenauer Markt 5
04177 Leipzig
Tel. 49 27 377

www.av-leipzig.de

An- & Verkauf S. Knoll 
Täglich Ankauf Gold & Silber

+++ Sofort Bargeld +++

NEU: Ankauf von versilbertem Besteck!

WIR VERSTEHEN ENERGIE.

HEIZÖL ERDGAS STROM PELLETS

www.praeg.de       Telefon 03 42 05 / 7 53 - 0       Wir freuen uns auf Ihren Anruf ! 

Brennstoffe / EnergieGewerbliche Immobilie im Gewerbepark Rösl Taucha

Info: Seit Mai 2014 ist die Ortsdurchfahrt Pönitz wieder geöffnet und 
ein ungehinderter Zugang zu unserer Kiesgrube Pönitz gewährleistet!

Wir bieten im Pönitzer Weg 2 folgende
Mieträumlichkeiten an:
-  Lager- bzw. Produktionshallen
 Größe 1.000 m², Höhe 9 m
 und Größe 450 m², Höhe 6 m
-  1 Büro ca. 40 m² (2 Zimmer)
-  KfZ-Werkstatt mit Montagegrube ca. 150 m²
Ansprechpartner: Hr. Sadlo 01 71 / 650 39 22

Vermietung

Franken

Bei Bamberg, 5 T. HP ab 155,- €, eig. Metz-
gerei, Menüwahl,  09535-241, Prosp. anf.

Hermann Richter
Inhaber Jens Richter

Orthopädie-Schuhtechnik

www.orthopaedie-schuhtechnik-richter.de

• Orthopädische Maßschuhe • Einlagen • Schuhzurichtungen 

• Innenschuhe • Orthesen • Kompressionsstrümpfe 

• Maßschuhe  • Reparatur • Hausbesuche • Fußdruckmessung

SEIT JAHREN IM DIENSTE UNSERER KUNDEN
Alle Kassen und Behörden

Clara-Wieck-Str. 2a · 04347 Leipzig

Straßenbahn Linie 1 · Bus Linie 90 u. 90 E (bis Stöckelstraße)

03 41/2 31 30 13
Öffnungszeiten: Mo – Fr 9.00 – 12.00 Uhr · Mo/Do 14.00 – 18.00 Uhr

Di 14.00 – 17.00 Uhr, Mi 14.00 – 15.30 Uhr

Orthopädie

Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160, Fa. www.wm-aw.de

Wohnmobile

Ankauf von
Eisen-Schrott-Buntmetall

Altpapier-Kabelschrott
Mo. - Fr. von 9.00 - 17.00 Uhr

Leipzig-Paunsdorf / 
Hohentichelnstraße

Telefon 0341 / 25 27 860

Schrotthandel

Kanal Türpe Döben GmbH & Co. KG
An der Schäferei 4a, 04668 Grimma

www.kanal-tuerpe-sachsen.de

Grimma: Tel. 03437-9238-0
Leipzig: Tel. 0341-5938332

24 Stunden
Notdienst

GUTSCHEIN
im Wert von 10,- €*
GUTSCHEIN
im Wert von 10,- €*

*Für Ihren 1. Auftrag als Neukunde 
erhalten Sie 10,- € gutgeschrieben.
www.kanal-tuerpe-sachsen.de

Wir haben die Lösung für Ihr 

individuelles Problem!

Rohr- und Kanalreinigung in Haus-

halt und Gewerbe

Dichtheitsprüfung von Kanälen und 

Hausanschlussleitungen

Kanal-TV-Untersuchung ab DN 50

Instandsetzung/Reparatur von ab-

wassertechnischen Anlagen (Kanäle, 

Schächte, Hausanschlußleitungen)

Für eine saubere Umwelt.

KanalreinigungTreppenrenovierung
Küchenrenovierung
Türenrenovierung

Renovieren - statt 
neu kaufen!

Türenprofi s GbR
Max-Liebermann-Straße 184

04157 Leipzig

Telefon: (0341) 3 06 97 90
E-Mail: info@tuerenprofi s.de
http://www.tuerenprofi s.de

Türen-/Treppenrenovierung

che Benac

BRANCHENSPIEGEL SPEZIALISTEN EMPFEHLEN SICH

Stellenangebot

Sie haben das
LEIPZIGER Amtsblatt 
nicht bekommen?

Telefon: 
0800 / 21 81 040
Der Anruf ist kostenfrei!

http://www.lichtfest.leipziger-freiheit.de
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Kalender gibt Überblick über Angebote 
zur Berufs- und Studienorientierung

IN Leipziger Schulen wird ab 
September der neue Schuljah-
reskalender Berufs- und Stu-
dienorientierung 2014/15 aus-
hängen. Er umfasst mehr als 
130 Termine zum Thema Be-
rufs- und Studienwahl. So bie-
tet zum Beispiel die Agentur 
für Arbeit Informationsver-
anstaltungen zu unterschied-

lichen Berufsfeldern oder Be-
werbungstrainings. Für Schü-
ler, die sich ein Bild von Studi-
enmöglichkeiten und studen-
tischem Alltag machen möch-
ten, bieten die Leipziger Hoch-
schulen Orientierungssemi-
nare oder Campusführungen. 

Infoveranstaltungen zu 
Wahrnehmung und Sprache
BIS zum Ende dieses Jah-
res laden die Logopädische 
Praxis sowie die Frühförder- 
und Frühberatungsstelle des  
Städtischen Eigenbetriebes 
Behindertenhilfe (SEB) zu 
verschiedenen Informations-
veranstaltungen ein.

So wird es am 23. Septem-
ber um das Thema „Auditive 
Verarbeitungs- und Wahr-
nehmungsstörung (AVWS) – 
Wenn das Kind nicht hören 
‚will‘“ gehen. Am 8. Oktober 
steht das „Sehen im Kindes-
alter – Die Bedeutung des Se-
hens in der kindlichen Ent-
wicklung“ im Mittelpunkt. 
Über den „Umgang mit Dys-
phagie – Wenn das Essen zur 
Qual wird“ informieren die 
Mitarbeiter am 14. Oktober, 
am 4. November über „Das 
mehrsprachige Kind – mehr 
Sprachen, mehr Probleme?“. 
Wie man seine Stimme effek-
tiv und gesund nutzt, erfahren 
Interessierte am 18. November 
beim Infoabend „Stimmhygi-
ene“. „Die Förderung des Spre-
chens bei Parkinson“ ist The-
ma am 2. Dezember. Die Ver-

anstaltungen beginnen im-
mer 18 Uhr und enden etwa 
19.30 Uhr. Anmelden können 
sich Interessenten per Tel. 
96 38 92 00, Fax: 96 38 99 20 
oder E-Mail: fortbildung@lo-
gopraxis-leipzig.de. 

Auch einen Tag der offe-
nen Tür bieten die beiden Ein-
richtungen an: Am 24. Sep-
tember zwischen 14 und 18 
Uhr kann sich jeder in den 
Räumlichkeiten in der Rosa-
Luxemburg-Straße 30 um-
sehen, mit den Mitarbeitern 
ins Gespräch kommen oder 
am Workshop „Spielentwick-
lung bei Kindern teilnehmen“. 

Die Logopädische Praxis 
des SEB richtet sich an Kin-
der und Erwachsene. Bei Kin-
dern werden u. a. Sprachent-
wicklungsstörungen, Stottern 
oder Stimmstörungen thera-
piert, bei Erwachsenen z. B. 
Sprachstörungen aufgrund 
von Erkrankungen. Die Früh-
förder- und Frühberatungs-
stelle ist u. a. da für Kinder, 
deren Entwicklung durch Be-
hinderung oder soziale Be-
nachteiligung gefährdet ist. 

Lieblingsstücke der Schulzeit 
in Museobilboxen zu sehen

Spielerische Sehfrühförderung: Die kleinen Patienten der Früh-
förder- und -beratungsstelle trainieren neben dem Sehen auch 
ihre Spielentwicklung und Konzentrationsdauer.           Foto: SEB

AM 4. September fi ndet im 
Neuen Rathaus die vierte 
Leipziger Seniorenkonferenz 
statt. Themen sind die Nut-
zung des Internets und di-
gitaler Medien für Informa-
tion, Kommunikation und 
Kauf, die Internetangebote 
der Stadt Leipzig von der Ver-
waltung bis zur Stadtbiblio-
thek und nicht zuletzt Hin-
weise der Verbraucherzen-
trale zur Sicherheit im Netz. 
Eingeladen sind Senioren mit 
und ohne Erfahrungen im 
Umgang mit digitalen Medi-
en sowie Träger, Vereine und 
Verbände, deren Fokus auf 
die Erlangung von Medien-
kompetenz und den Umgang 
mit neuen Technologien ge-
richtet ist. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. Aufgrund der be-
grenzten Platzkapazität wird 
um eine Anmeldung bis zum 
2. September gebeten. Das 
geht per Telefon: 1 23 46 34, 
Fax: 1 23 45 70, E-Mail: mar-
tin.berger@leipzig.de oder 
mithilfe des Formulars im 
Veranstaltungsprogramm. 

Senioren im 
Internet: Tipps 

und Tricks

WISSENSCHAFT ist span-
nend und muss gar nicht 
kompliziert sein. Den Be-
weis tritt ab 12. September 
wieder die Leipziger Kin-
deruni an. In vier kos-ten-
freien Vorlesungen, die sich 
an Acht- bis Zwölfjährige 
richten, geht es um die Be-
deutung von Gegenständen 
in verschiedenen Kulturen, 
um Gold, alte Südsee-Mas-
ken und Opern. Die Vorle-
sungen beginnen am 12., 
19. und 26. September so-
wie 10. Oktober jeweils um 
16.30 Uhr im Großen Hör-
saal, Uni-Campus, Jahnal-
lee 59. Eine Anmeldung ist 
erforderlich unter:

Kinderuni 
startet wieder

VOM 16. bis 18. Juni 2015 
ist Leipzig Gastgeber des 
80. Deutschen Fürsor-
getags unter dem Motto 
„Teilhaben und Teil sein“. 
Veranstalter des größten 
deutschsprachigen Leit-
kongresses des Sozialen 
in Europa ist der Deut-
sche Verein für öffentliche 
und private Fürsorge e.V. 

ZUR Bildungsmesse „Ho-
rizon Mitteldeutschland“, 
die am 6. und 7. Septem-
ber im Congress-Center 
der Messe stattfi ndet, ist 
der Landesschülerrat ei-
ner der rund 70 Aussteller. 
Er klärt Schüler über ihre 
Rechte und Pfl ichten auf. 

MIT einem unverbind-
lichen, kostenfreien Infor-
mationsabend startet am 
9. September, 18 bis 20 Uhr, 
eine Schulungsreihe für An-
gehörige und Interessier-
te rund um das Thema De-
menz. Veranstaltungsort ist 
das DRK Alten- und Pfl ege-
heim, Grünauer Allee 61. 

Fürsorgetag 2015

Bildungsmesse

Infoabend Demenz

Berufswunsch schon klar? 

Erfahrungen sammeln im Stadtplanungsamt: Toni Engelmann, Stephan Weise und Maxim Kravchenko (v. l.) studieren im dritten Jahr bei 
der Stadt Leipzig und wollen ihre Ausbildung als Bachelors of Laws abschließen. Im Rahmen des Studiengangs Allgemeine Verwaltung 
arbeiten sie unter anderem in der Planungsverwaltung mit, wo sie viel über Bauplanungsrecht lernen.                                       Foto: abl

Stadtverwaltung, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften 
laden am 12. und 13. September zur Ausbildungsbörse ins Neue Rathaus ein

Stadt Leipzig (www.leipzig.de)
• Bachelor of Arts, SR* Elementarpädagogik
• Bachelor of Laws, SG* Allgemeine Verwaltung
• Bachelor of Laws, SG* Sozialverwaltung
• Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste, FR* 

Bibliothek
• Forstwirt/-in
• Gartenbauwerker/-in, FR* Garten- und Landschaftsbau
• Gartenbauwerker/-in, FR* Zierpfl anzenbau
• Gärtner/-in, FR* Friedhofsgärtnerei
• Gärtner/-in, FR* Zierpfl anzenbau
• Geomatiker/-in
• Kauffrau/-mann für Büromanagement
• Vermessungstechniker/-in, FR* Vermessung
• Verwaltungsfachangestellte/-r

SCHULABGÄNGER, die sich über die Ausbildungsberufe der 
Stadt Leipzig oder ihrer Beteiligungsgesellschaften informie-
ren möchten, fi nden zur Ausbildungsbörse 2014 kompetente 
Beratung. Dort stellen Azubis und Ausbilder aktuelle Berufe 
vor, für die ab August/September 2015 bei der Stadt die Aus-
bildung beginnt. Auch die Berufsberatung der Agentur für Ar-
beit wird vor Ort sein. Die Börse fi ndet am 12. September von 
13 bis 17 Uhr und am 13. September von 10 bis 14 Uhr in der 

Oberen Wandelhalle des Neuen Rathauses, Martin-Luther-
Ring 4-6, statt. Dort haben sich vor einigen Jahren vermut-
lich auch die 13 Azubis umgesehen, die am 28. August ihre 
Abschlusszeugnisse erhalten – darunter neun Verwaltungs-
fachleute sowie vier Kaufl eute für Bürokommunikation. Sie 
alle werden für mindestens ein Jahr von der Stadt übernom-
men.  Für 49 junge Menschen beginnt dann am 1. September 
die aufregende Zeit der Ausbildung.

Stadtverwaltung Leipzig

Stadtreinigung Leipzig (www.stadtreinigung-leipzig.de)
• Berufskraftfahrer/-in
• Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
• Gärtner/-in, FR* Garten- und Landschaftsbau

Eigenbetriebe

Klinikum St. Georg gGmbH (www.sanktgeorg.de)
• Gesundheits- und Krankenpfl eger/-in
• Krankenpfl egehelfer/-in (schulische Ausbildung)

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
 (www.wasser-leipzig.de)
• Anlagenmechaniker/-in, FR* Rohrsystemtechnik
• Fachkraft für Abwassertechnik
• Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
• Industriekauffrau/-mann

LAB Leipziger Aus- und Weiterbildungsbetriebe GmbH
  (www.lab-bildung.de)
• Elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Fachkraft im Fahrbetrieb
• Fahrzeuglackierer/-in
• Industriekauffrau/-mann
• Kfz-Mechatroniker/-in
• Konstruktionsmechaniker/-in
• Kooperative Ingenieurausbildung (Mechatroniker)
• Mechatroniker

Lecos GmbH (www.lecos-gmbh.de)
• Bachelor of Science, SG* Informatik
• Fachinformatiker/-in, FR* Systemintegration 
 und FR* Anwendungsentwicklung

Beteiligungsgesellschaften

Leipziger Messe GmbH
 (www.leipziger-messe.de)
• Bachelor of Arts, FR* Messe-, Kongress- und Eventmanagement
• Informatikkauffrau/-mann
• Kauffrau/-mann für Büromanagement
• Koch/Köchin
• Restaurantfachfrau/-mann
• Veranstaltungskauffrau/-mann

Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH
 (www.lwb.de)
• Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-,Heizungs- u. Klimatechnik
• Elektroniker/-in für Energie- und Gebäudetechnik
• Immobilienkauffrau/-mann

Mitteldeutsche Flughafen AG
 (www.mdf-ag.com)
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Kauffrau/-mann für Büromanagement
• Elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Kfz-Mechatroniker/-in

Sportbäder Leipzig GmbH
 (www.sportbaeder-leipzig.de)
• Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe

Städtische Altenpfl egeheime Leipzig gGmbH
 (www.sah-leipzig.de)
• Altenpfl egefachkraft
• Koch/Köchin

Stadtwerke Leipzig GmbH
 (www.stadtwerke-leipzig.de)
• Elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Industriekauffrau/-mann
• Mechatroniker/-in
• Bachelor of Arts, Mittelständische Wirtschaft
• Kooperative Ingenieurausbildung

VNG-Verbundnetz Gas AG
 (www.vng.de)
• Industriekauffrau/-mann
• Kauffrau/-mann für Büromanagement
• Mechatroniker/-in

Zoologischer Garten Leipzig GmbH 
 (nur am 12.09.14) - (www.zoo-leipzig.de)
• Tierpfl eger/-in, FR* Zoo 
 
 * FR = Fachrichtung
 * SR = Studienrichtung
 * SG = Studiengang 

Beteiligungsgesellschaften

Richtfest und Spatenstich – weitere Kitas entstehen
SOMMERFERIEN? Nicht 
beim Kita-Bau. Aktuell wer-
den in Leipzig 25 Kindertages-
stätten gebaut oder erweitert, 
14 Vorhaben sollen noch bis 
zum Jahresende starten. Am 
8. August konnte beim Neu-
bau der künftigen Kita „Kin-
dergärtnerei“ in der Ernst-
Keil-Straße 17 bereits Richt-
fest gefeiert werden. Investor 
und freier Träger der integra-
tiven Kita ist der Lebenshilfe 
Leipzig e. V. Mit dem ebener-
digen Neubau wurde im März 
begonnen, die Fertigstellung 
ist im Februar 2015 vorgese-
hen. Die Baukosten betragen 
rund 3,2 Millionen Euro. In 
der „Kindergärtnerei“ können 
insgesamt 48 Krippen- und 117 
Kita-Kinder betreut werden, 
darunter 8 Integrationskinder. 

Das Konzept der Einrichtung 
folgt dem Lebenshilfe-Motto, 
dass es normal ist, verschieden 
zu sein. Auch Kinder mit Be-
hinderungen sollen gleichbe-

rechtigt teilhaben können und 
„mittendrin“ sein. Mit einem 
gemeinsamen Spatenstich 
durch Bürgermeister Tho-
mas Fabian sowie Pfarrer Dr. 

Ralf Günther und Kirchen-
vorstand Johannes Lehnert 
von der Michaelis-Friedens-
kirchgemeinde begann kurz 
danach, am 22. August, offi-
ziell der Bau einer weiteren 
Kita. Auf einem städtischen 
Grundstück an der Richter-
straße 14/Ecke Fritz-Seger-
Straße errichtet die Gemein-
de in Erbpacht eine neue Kin-
dertagesstätte. Ab dem zwei-
ten Halbjahr 2015 können hier 
98 Kinder betreut werden. Für 
den Kita-Neubau in Gohlis 
sind Baukosten in Höhe von 
knapp 1,8 Millionen Euro ge-
plant, die im Rahmen des Ge-
meindeanteils der Stadt Leip-
zig refi nanziert werden. Das 
Gebäude hat das Leipziger 
Büro Wittig Brösdorf Archi-
tekten entworfen. 

Berufsbilder entstaubt und modernisiert: 
IHK informiert Unternehmen und Bewerber

ZUM Ausbildungsbeginn 
gehen wieder neue und mo-
dernisierte Berufe an den 
Start, um der Entwicklung 
von Prozessen und Instru-
menten in der Wirtschaft ge-
recht zu werden. Unterneh-
men und Bewerber können 
sich darüber bei der Indus-

trie- und Handelskammer 
zu Leipzig informieren un-
ter Tel.: 12 67 13 60. So werden 
zum Beispiel die klassischen 
Berufe Bürokaufmann/-frau 
und Kaufmann/-frau für Bü-
rokommunikation zusam-
mengelegt zum Kaufmann/
-frau für Büromanagement. 

Wird ab dem zweiten Halbjahr 2015 Platz für 98 Kinder bieten: Die 
Kita Michaeliskirche.   Visualisierung: Wittig Brösdorf Architekten 

 Auf einen Blick

www.leipzig.de/
senioren
w
s@

Unterstützung für Azubis 
bei der theoretischen Ausbildung

AUSZUBILDENDE, die Pro-
bleme bei der theoretischen 
Berufsausbildung haben, 
können vom ersten Tag an 
die ausbildungsbegleiten-
den Hilfen der Arbeitsagen-
tur oder des Jobcenters in An-
spruch nehmen. Dieses Ange-
bot kann helfen, dass über-
haupt erst ein Ausbildungs-

vertrag zustande kommt 
bzw. die Lehre erfolgreich 
zu Ende gebracht wird. Ge-
fördert wird die Wissens-
vermittlung in Allgemein-
bildung oder Fachtheorie, 
Sprachunterricht und sozi-
alpädagogischer Begleitung. 
Die Kosten übernehmen Ar-
beitsagentur oder Jobcenter. 

www.leipzig.de/
berufsorientierung
w
b@

www.uni-leipzig.de/
kinderuni
w
k@

FÜR ältere Verkehrsteil-
nehmer bietet das Referat 
Beauftragte für Senioren 
wieder kostenlose Semi-
nare an. Die Kurse fi nden 
zu folgenden Terminen 
jeweils von 9 bis 11 Uhr 
oder von 11 bis 13 Uhr in 
der Friedrich-Ebert-Stra-
ße 19a statt:  13.10.-16.10., 
20.10.-23.10., 03.11.-06.11. 
und 10.11.-13.11. Anmel-
dung unter Tel. 1 23 67 29. 

Sicher mobil

ZUCKERTÜTE, Klassenfo-
tos, Ausfl ugsbilder, Schul-
hefte oder der erste Füller 
sind lebendige Zeugnisse der 
Schulzeit. In den Sommerfe-
rien haben Kinder der Samu-
el-Heinicke-Schule solche 
Lieblingsstücke zu einer be-
sonderen Ausstellung arran-
giert. Bis zum 12. September 
ist die Schau im Leipziger 
Schulmuseum, Goerdeler-
ring 20, zu sehen. Die Schü-
ler haben dort  Objekte, Ge-
schichten und Fotos aus ihrer 
bisherigen Schulzeit zusam-
mengestellt, die für sie selbst 
besonders wichtig sind. Ge-
zeigt werden sie nicht in Vi-
trinen, sondern in speziellen 
Kartons, sogenannten „Mu-
seobilboxen“, die die Kinder 

gefüllt und gestaltet haben. 
So konnten sie zum Beispiel 
auch Geschichten über be-
sondere Ereignisse wie den 
Schulanfang für Hörstati-
onen einsprechen und auch 
selbst eine Schulszene spielen 
und fi lmen. Das Museum hat 
die Kinder mit einer Theater-
pädagogin, einer Medienwis-
senschaftlerin und einer För-
derpädagogin dabei unter-
stützt, ihre eigenen Vorstel-
lungen zu realisieren. 

Das Projekt  hat der Bun-
desverband für Museumspä-
dagogik initiiert, um die kul-
turelle Bildung Benachteilig-
ter zu fördern. Die Samu-
el-Heinicke-Schule ist eine 
Einrichtung für Hörgeschä-
digte. 

http://www.leipzig.de/senioren
http://www.leipzig.de/berufsorientierung
http://www.uni-leipzig.de/kinderuni
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seiner Heimat Toskana 
stammen, da er dort die 
optimalen klimatischen 
Bedingungen findet.

Naturals mit Balsa-
mico sind eindeutig 
eine Herausforderung 
für den Gaumen, aber 
eine die Lust auf mehr 
macht. Auf eine be-
törende Art und Wei-
se verbindet sich die 
angenehme Säure der 
Chips mit von Saft- 

und Cremigkeit lebenden Weinen. 
Geradezu unvergesslich präsen-
tiert sich hierzu ein Lugana aus 
Norditalien oder ein Kerner aus 
Sachsen. Die Fülle und der safti-
ge Körper dieser Weine verlangen 
nach dieser animierenden Säure.

Ob mit oder ohne Wein, Kartoffel-
chips von Naturals sind immer ein 
purer Genuss und die beste Wahl, 
um perfekte Snack-Momente zu 
erleben.

jüngsten und aktuellsten Jahrgang 
am besten zu schmecken.

Mediterranes Flair bringen  
Naturals mit Rosmarin in die Scha-
le. Diese Aromen findet man fast 
eins zu eins bei extraktreichen Wei-
nen, wie zum Beispiel einem Mer-
lot oder auch einem Sangiovese, 
wieder. Der Merlot darf gern aus 
Übersee kommen, wobei Brasilien 
zurzeit einen wahren Merlot-Boom 
erlebt. Der Sangiovese sollte aus 

Jens Pietzonka, Wein-Experte 
und Sommelier des Jahres 2014, ver-
rät, welche Naturals Kartoffelchips 
zu welcher Weinsorte passen 

Ob in Gesellschaft oder alleine, 
beim Lesen eines guten Buches – 
Naturals sind die Kartoffelchips 
für bewusstes und entspanntes 
Snacken. Das Besondere: Ihre 
raffinierten Geschmacksvarianten 
passen im Gegensatz zu herkömm-
lichen Chips auch perfekt zu einem 
guten Glas Wein. Denn Naturals 
haben einen unverfälschten Ge-
schmack, der durch die Verwen-
dung von natürlichen Zutaten und 
durch den Verzicht auf künstliche 
Aromen und Konser vierungsstoffe 
entsteht. Deshalb hat auch Jens 
Pietzonka, Sommelier des Jah-
res 2014 und Experte für guten 
Geschmack, die Chips für sich 
entdeckt. Statt Wein-Empfehlun-
gen für ein edles Dinner zu geben, 
hat er diesmal die besten und stim-
migsten „Naturals-und-Wein“-
Kombina tionen zusammengestellt: 

Naturals mit ge-
trockneter Tomate las-
sen den Genießer von 
vollen, saftigen und 
sonnenverwöhnten To-
maten träumen. Perfekt 
begleitet wird dieser 
Traum von einem kom-
plexen Tempranillo aus 
Ribera (Spanien) oder 
einem Blauen Zweigelt 
aus dem Burgenland 
(Österreich). Die inten-
siven Rotweine gehen 
dabei sehr gut mit der 
feinen Säure der Tomate um.

Der Hauch Meersalz und die an-
genehm pfeff rige Note der Naturals 
mit Meersalz und Pfeffer schreien 
förmlich nach einem mineralischen 
Wein-Typ, in dem man florale Fri-
sche wiederfindet. Diese Attribute 
finden sich nahezu perfekt in einem 
portugiesischem Vino Verde wieder 
oder einem Gutedel aus nördlichen 
Anbaugebieten, wie Saale-Unstrut. 
Die Mineralität ist dabei in dem 

PERFEKTER SNACK ZUM WEIN: Naturals Kartoffelchips

Sommerzeit ist Reisezeit. End-
lich alles hinter sich lassen und 
entspannen. Doch plötzlich schießt 
Ihnen die Frage durch den Kopf: 
Habe ich eigentlich die Haustür 
abgeschlossen? Sie können aufat-
men. Gigaset elements gibt Ihnen 
jederzeit das gute Gefühl, dass zu 
Hause alles in Ordnung ist – auch 
wenn Sie einmal nicht da sind.

Mit der Basisstation sowie dem 
Tür- und Bewegungssensor be-

inhaltet das starter 
kit von Gigaset ele-
ments alles, um ihr 
Heim sofort smarter 
zu gestalten. 

Die Basisstation 
ist dabei das Kom-
munikationszent-
rum und koordiniert 
alle Sensoren. Per 
Smartphone App 
werden Sie unmit-

telbar informiert, wenn sich Per-
sonen in den eigenen vier Wänden 
bewegen oder die Tür geöffnet 
wird. Durch das starter kit wird 
Ihr Zuhause zu einem intelligen-
ten Ort: Das 
ist smartes 
Wohnen für 
jedermann.

Entspannt in den Urlaub dank 
Gigaset elements

Weitere Infos unter  
www.gigaset-elements.de
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FRAGEN rund um das Thema 
Baumschutz beantwortet Um-
welt-Bürgermeister Heiko Ro-
senthal zusammen mit Mitar-
beitern des Amtes für Stadt-
grün und Gewässer am 10. 
September im Umweltinfor-
mationszentrum (UiZ). Von 18 
bis 19.30 Uhr gibt es Wissens-
wertes zu öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften bei Eingrif-
fen in geschützte Gehölze und 
Hinweise, die bei der Planung 
von Straßen- und Parkbäumen 
eine Rolle spielen.

Gegen Diebstahl besser ge-
schützt ist das eigene Rad, 
wenn es registriert ist. Der 
Bürgerdienst LE bietet dazu 
am 9. September von 14 bis 
17 Uhr im UiZ die Möglich-
keit. Zeitgleich beantwor-
ten Experten des Allgemei-
nen Deutschen Fahrrad-
Clubs von Versicherungsan-
liegen über Reisefragen bis 
hin zu Kindersitz-Anforde-
rungen alle Fragen rund 
ums Rad und Radfahren. 

Auch auf der Parkbühne im 
Geyserhaus können Leipziger 
am 9. September ihr Fahrrad 
registrieren lassen. Von 14 bis 
17 Uhr werden alle Räder, de-
ren Besitzer samt Personal-
ausweis und (evtl.) Eigentum-
snachweis vorbeischauen, re-
gistriert. Zeitgleich lädt ne-
benan im Seniorenbüro Leip-
zig-Nord das Reparaturkaffee 
zu seinem 14-täglichen Tref-
fen. Von Kleinmöbeln bis zu 
Elektrogeräten wird alles re-
pariert. � 

Schulbiologiezentrum lädt Kinder und Jugendliche zu Naturerlebnistagen 2014

Natur aktiv erleben: Die Naturerlebnistage des Schulbiologiezentrums Leipzig fahren 2014 wieder 
mit großem Programm für Kinder und Jugendliche auf.    Foto: Schulbiologiezentrum

„NATUR``lich Großenhain“ 
– unter diesem Motto wird in 
der Stadt im Landkreis Mei-
ßen vom 5. bis 7. September der 
23. Tag der Sachsen gefeiert. 
Zum größten Vereins-, Heimat- 
und Volksfest des Freistaates 
werden in diesem Jahr rund 
250 000 Besucher erwartet. Und 
diese bekommen einiges ge-
boten. „Natur``lich kulturell“ 
wird es im 14 Hektar großen 
Herzstück des Festgeländes in 
der Innenstadt. Viele Standmei-
len und Bühnen laden hier zum 
Verweilen. Neben den Auftrit-
ten zahlreicher nationaler Stars 
wie Heinz Rudolf Kunze, Juli, 
den Puhdys, Karat, der Münch-
ner Freiheit und der Hermes 
House Band werden die „Jazz- 
und Theater-Lounge“ und das 
erste Seifenkistenrennen in der 
Geschichte des Tags der Sach-
sen mit Hochspannung erwar-
tet. Letzteres fi ndet am Samstag 
von 12 bis ca. 18.30 Uhr statt. 

Ebenso „Natur``lich aktiv 

STADT, Industrie- und Han-
delskammer sowie Hand-
werkskammer machen ge-
meinsame Sache. Fortan wol-
len alle an einem Strang zu 
Energieeffizienz und Klima-
schutz ziehen. Dafür  haben 
Umweltbürgermeister Hei-
ko Rosenthal, IHK-Präsident 
Wolfgang Topf und HWK-
Präsident Ralf Scheler im Au-
gust eine Kooperation unter-
zeichnet. Die Vereinbarung ist 
Bestandteil des im Mai 2014 

neu abgeschlossenen Energie- 
und Klimaschutzprogrammes 
Leipzigs und soll die Zusam-
menarbeit zwischen der Stadt 
und den Kammern erweitern 
und festigen, erklärte Ro-
senthal die Motive. Während 
die Stadtverwaltung sich be-
reit erklärt, die Kammern in 
den Bereichen Öffentlich-
keitsarbeit bei klimaschutzre-
levanten Themen und bei der 
Entwicklung von geeigneten 
Förderinstrumenten zu un-

Großenhain lädt zum 
Tag der Sachsen

Allgemeinverfügung 
zum Schutz des 

Eisvogels verlängert

Klimaschutz-Kooperation: 
Stadt und Kammern starten intensivere Zusammenarbeit

AM 10. und 11. September öff-
net das Schulbiologiezentrum 
Leipzig seine Pforten wie-
der zu den beliebten Naturer-
lebnistagen. Seit nunmehr 19 
Jahren haben Kinder und Ju-
gendliche vom Kindergarten 
bis zum Abitur an diesen Ta-
gen Gelegenheit, Natur aktiv 
zu erleben. Mehr als 20 Um-
welt- und Bildungseinrich-
tungen, Firmen und eingetra-
gene Vereine stellen auch in 
diesem Jahr sich und ihre Ar-
beit vor. Gestalten mit Holz und 
Farbe, entdecken der Tiere und 
Pfl anzen im Regenwald, lernen 
über Bäume und ihre Bewoh-
ner, basteln von Insektenhotel 
und Schmuck aus Naturmate-
rialien sowie vieles mehr – mit 
ihrem umfassenden Programm 
wollen die Naturerlebnistage 
auch in diesem Jahr ihren An-
teil zur Umwelterziehung von 
Klein und Groß leisten. Neben 
zahlreichen Kita- und Hort-
gruppen sowie Schulklassen 
sind deshalb auch Einzelbesu-
cher an beiden Erlebnistagen 
von 9 bis 16 Uhr im Schleu-
ßiger Weg gern gesehen. Um 
Anmeldung wird gebeten, te-
lefonisch unter: 3 91 51 02 oder 
oder per Mail an rehm@schul-
biologiezentrum-leipzig.de. �

Der Natur auf der Spur
und sportlich“ zu geht es im 
Gartenschaupark, im Natur-Er-
lebnisbad und im Sportpark des 
Bürgerzentrums Husarenvier-
tel. Von Fuß- über Hand- und 
Streetball bis hin zum Skaten 
ist für jeden Sportler das Rich-
tige zum Mitmachen und Tes-
ten dabei. Weniger turbulent 
zugehen wird es währenddes-
sen im angrenzenden Großen-
hainer Stadtpark. Der Park, der 
nach dem verheerenden Pfi ngst-
tornado 2010 schwer beschä-
digt war, erstrahlt inzwischen 
in neuem Glanz und lädt zum 
„Natur``lichen Entspannen“.

Seinen Abschluss fi ndet das 
Festwochenende auch in diesem 
Jahr bei einem traditionellen 
Schaustellerumzug am Sonn-
tag ab 14 Uhr. Über 4 000 Teil-
nehmer aus ganz Sachsen ha-
ben sich dafür angekündigt. An-
schließend wird der Staffelstab 
an die Stadt Wurzen übergeben. 
Dort fi ndet der Tag der Sach-
sen im kommenden Jahr statt. �

�Auf einen Blick

terstützen, wollen die Kam-
mern in Zukunft ihre Mitglie-
der verstärkt für die Aspekte 
Energieeffizienz und -einspa-
rung sowie Nutzung erneu-
erbarer Energien sensibili-
sieren. Zudem unterstützen 
IHK und HWK Unternehmen 
bei der Umsetzung von ent-
sprechenden Verbesserungs-
maßnahmen und fördern die 
Verbreitung von Vorzeigebei-
spielen rund um die besagten 
Themen. 

Um das Engagement der 
Kammern bekannter zu ma-
chen und um mehr IHK- und 
HWK-Mitgliedsbetriebe zum 
Umdenken und Weiterdenken 
zu motivieren, soll es künftig 
einen gemeinsamen Unter-
nehmerpreis geben. Dieser soll 
jährlich für beispielhafte Kli-
maschutzaktivitäten vergeben 
werden. Auf diese Weise möchte 
Leipzig seiner Verantwortung 
als eine der größten ostdeut-
schen Städte gerecht werden. �

DIE ursprünglich bis 15. Au-
gust geltende Allgemeinver-
fügung zum Schutz streng ge-
schützter Vogelarten am Floß-
graben muss bis 5. September 
verlängert werden. Grund dafür 
ist, dass der Zeitraum, in dem 
sich der Eisvogel fortpfl anzen 
kann (Reproduktionsphase), 
noch andauert.

Sämtliche Einschränkungen 
hinsichtlich des Befahrens des 
Floßgrabens mit Wasserfahr-
zeugen gelten weiter: Für ma-
schinenbetriebene Wasserfahr-
zeuge aller Art wird das Be-
fahren grundsätzlich unter-
sagt. Für muskelkraftbetrie-
bene Wasserfahrzeuge wie Ka-
jaks und Kanus ist das Befah-
ren nur von 11 bis 13 Uhr und 
von 16 bis 18 Uhr zugelassen. 
Zudem ist das Betreten von bei-
derseitig 20 Meter breiten Ufer-
bereichen und das freie Laufen-
lassen von Hunden entlang des 
Floßgrabens untersagt. 

Der Floßgraben stellt ein 
ökologisch besonders wert-
volles, aber auch sensibles Ge-
wässer im südlichen Auwald 
der Stadt Leipzig dar. So ist 
er unter anderem Bestandteil 
des europäischen Vogelschutz-
gebietes „Leipziger Auwald“. 
Zum Schutz streng geschütz-
ter Brutvogelarten, die am Floß-
graben brüten, wurde am 16. 
April dieses Jahres eine Allge-
meinverfügung bis 15. August 
erlassen. Die Verlängerung er-
folgt im Einvernehmen mit dem 
Landkreis Leipzig. �

DIE diesjährigen Youth Olympic 
Games sind Geschichte. Nach 13 
Tagen sind sie am 28. August in 
Leipzigs chinesischer Partner-
stadt Nanjing zu Ende gegan-
gen. Nach der Premiere 2010 in 
Singapur war dies die zweite 
Aufl age. Mittendrin auch Leip-
ziger Vertreter: Hannes Scholz, 
Jugendbotschafter der Messe-
stadt und 19-jähriger Volleybal-

Große Stimmung bei 
Jugendspielen in Nanjing

ler mit Wurzeln bei den L.E. Vol-
leys,  repräsentierte gemeinsam 
mit Sportamtsleiterin Kerstin 
Kirmes die Sportstadt Leip-
zig. Vor Ort überzeugten sie sich 
von der Atmosphäre beim vom 
IOC organisierten Spektakel. 
Besonders beeindruckt war der 
vor zwei Jahren von der Stadt 
zum Jugendbotschafter auser-
korene Berufsschüler von der 
Eröffnungsfeier und der Stim-
mung bei den Wettkämpfen, die 
teilweise fast schon das For-
mat der „großen“ Olympischen 
Spiele hatten. Ganz nebenbei 
knüpfte er Kontakte zu jungen 
Sportlern aus aller Welt. Bei 
den Wettkämpfen unterstützte 
er besonders die sächsischen 
Athleten lautstark. 83 Sport-
ler aus 21 Disziplinen umfasste 
das deutsche Team, mit Marcus 
Sadey (Gewichtheben), Josefi n 
Schneider und Timo Barthel 
(Wasserspringen) sowie Niclas 
Rudolf (Beach-Volleyball) wa-
ren auch Sportler aus dem Frei-
staat dabei. �

JOSEF Fischer hat es getan. Er 
ist ihn gegangen, den weltbe-
rühmten Jakobsweg. Das Be-
sondere: Seine Pilgertour star-
tete nicht auf dem Hauptpfad 
auf der iberischen Halbinsel, 
sondern quasi direkt vor der 
Haustür in Leipzig. Denn den 
einen bestimmten Jakobsweg 
gibt es nicht, eher eine Viel-
zahl Wanderwege durch ganz 
Europa, die alle das Grab des 
Apostels Jakobus in Santiago 
de Compostela zum Ziel ha-
ben. Der Pilgerpfad der Messe-
stadt verläuft entlang der mit-
telalterlichen Handelsstraße 
Via Regia, die 2003 als Jakobs-
weg wiederbelebt wurde. Von 
Görlitz über Leipzig, Merse-

Unterwegs auf dem 
Jakobsweg vor der Haustür

burg und Erfurt führte der Weg 
Fischer bis an die Grenze Hes-
sens. Weit über 400 Kilometer 
in 14 Etappen absolvierte der 
langjährige Amtsleiter für Sta-
tistik und Wahlen in den Jah-
ren 2008 und 2013. Seine Er-
lebnisse, Eindrücke und Er-
fahrungen schrieb er nieder 
und veröffentlichte sie in sei-
nem Buch „Auf dem Jakobs-
weg“ im Verlag Pro Leipzig. Auf 
126 Seiten lässt er den Leser 
mit zahlreichen Impressionen 
teil an seiner Reise haben, auf 
der ihn vor allem die Freund-
lichkeit und Hilfsbereitschaft 
vieler Menschen beeindruckt 
haben. „Immer wieder kreuz-
ten Leute meinen Weg, die mir 
nicht hätten helfen müssen und 
es dennoch ohne Gegenleistung 
getan haben“, so Fischer, der sich 
besonders gerne an eine Situ-
ation in Gotha erinnert. In der 
Thüringer Stadt angelangt, wa-
ren alle verfügbaren Betten be-
legt, bis eine Bürgerin sich Fi-
schers annahm und nach über 
einstündigen Telefonaten eine 
Unterkunft für ihn organisiert 
hatte. Fischer, dem seine Pilger-
tour nach schwerer Krankheit 
auch bei der Genesung half, 
hofft, mit seinem Buch mehr 
Menschen zum Wandern ani-
mieren zu können. Schließlich 
sei Laufen gesund und eine 
Wohltat für Körper und Geist. �

ES tut sich was in Schönefeld: 
Seit Mitte August wird hier an 
zwei Projekten zur besseren 
Freizeitgestaltung gearbeitet. 
Auf den ehemaligen Brach- und 
Grünfl ächen entlang der Fritz-
Siemon-Straße bis zur Volks-
gartenstraße und auf dem Ge-
lände des Jugendclubs „Kir-
sche“ entsteht ein Sport- und 
Spielparcour. Vor allem ältere 
Kinder und Jugendliche kön-
nen sich auf der neugestalteten 
Ballsportanlage und dem viel-
fältigen Parcour voll auspo-
wern. Ebenso sportlich soll es 
demnächst auch im benachbar-
ten „Generationenpark“ zuge-
hen. Für Bewegung sorgen hier 
Freiraumübungsgeräte, eine 
Boulestrecke, eine Tischtennis-
platte und eine Kletterstrecke 
für 6- bis 12-Jährige. Etwas ru-
higer wird es beim Denk-Sport 
am großen Schachspielfeld mit 
zahlreichen umliegenden Sitz- 
und Erholungsmöglichkeiten. 
Beide Projekte sollen noch 2014 
fertiggestellt werden. �

Projekte für aktive 
Freizeitgestaltung 

in Schönefeld

AUF den Spielplätzen am Au-
ensee und an der Sylter Straße 
können Leipzigs Jüngste wie-
der nach Herzenslust spielen.

Der Platz nördlich des Au-
ensees konnte nach Sanie-
rungsarbeiten bereits Ende Juli 
wieder geöffnet werden. Ein 
neuer Fallschutz-Belag, meh-
rere Spielschiffe, eine barrie-
refreie Steganlage und zahl-
reiche Klettermöglichkeiten 
ersetzen nun das ehemalige 
große Holzspielschiff, das we-
gen zu großem Verschleiß ab-
gebaut werden musste. Die Sa-
nierungskosten lagen bei rund 
84 000 Euro. 

Der Spielplatz an der Syl-
ter Straße in Gohlis-Nord lockt 
kleine und größere Besucher 
nach seinem Umbau jetzt mit 
einer ovalen Nestschaukel, 
einem breiten Gurtsteg und 
Balancierseil, verschiedenen 
Holzpodesten sowie mehreren 
Klettersteinen. Rund 30 000 
Euro investierte die Stadt für 
den Umbau. �

Spielplätze am 
Auensee und in Gohlis 

wieder freigegeben

Bereitet sich als Austragungsort auf den 23. Tag der Sachsen vor: Das 
Städtchen Großenhain bei Meißen.             Foto: Stadt Großenhain

Das Buch zur Reise: Josef Fischer 
pilgerte über den deutschen Ja-
kobsweg. Foto: Pro Leipzig

Haben Leipzig in Nanjing vertre-
ten: Amtsleiterin Kerstin Kirmes 
und Jugendbotschafter Hannes 
Scholz.  Foto: Olympiastützpunkt
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DIE hier inhaltlich zusammengefassten Beschlüsse ha-
ben keinen Anspruch auf juristische Richtigkeit. Recht-
lich bindend sind nur die Originaldokumente, die wort-
genau im elektronischen Ratsinformationssystem (eRIS) 
zu fi nden sind. Unter www.leipzig.de/eris/ gibt es sämt-
liche öffentliche Dokumente zur Ratsversammlung und 
ihren Gremien. 

Das Recherchesystem bietet einen Überblick über die 
Sitzungstermine und Niederschriften der Ratsversamm-
lung und ihrer Gremien, Beschlüsse, Vorlagen der Ver-
waltung, Anträge und Anfragen der Fraktionen, An-
träge von Ortschaftsräten, wichtige Angelegenheiten 
von Stadtbezirksbeiräten, Petitionen von Einwohnern 
sowie die Einwohneranfragen. 

Bau- und Finanzierungsbeschluss I: 
Neubau Erikenbrücke

Fachplan zur Kinder- und Jugendhilfe 
wird weiter verfolgt

Der im Herbst 2012 vom Stadtrat einstimmig fortge-
schriebene Fachplan zur Kinder- und Jugendförderung 
wird weiter verfolgt und unterstützt. In seiner Juli-Sit-
zung folgte der Rat zwei Vorlagen und den dazugehö-
rigen Verwaltungsstandpunkten mit großer Mehrheit. 
Fortan sichert das Amt für Jugend, Familie und Bildung 
sechs Planungsstellen zur Koordination von Jugendhil-
fe-Prozessen und zur Umsetzung geförderter Leistun-
gen durch öffentliche und freie Träger. Um die Verwirk-
lichung des Fachplanes perspektivisch nicht zu gefähr-
den, werden zwei Planungsräume zusammengelegt. Da-
mit ist eine dauerhafte Realisierung des Fachplanes zur 
Jugendförderung möglich. Um die Wirkung der Koordi-
nationsarbeit einordnen zu können, soll diese zudem in 
nächster Zeit evaluiert werden. 

Klinikstandort in Leipzig-Probstheida 
wird besser ans ÖPNV-Netz angebunden

Der Klinikstandort Leipzig-Probstheida soll besser an das 
Netz des Öffentlichen Personennahverkehrs angebunden 
werden. Aufgrund einer geplanten Erweiterung der Klinik 
waren in der Vergangenenheit Untersuchungen zur Ver-
besserung der umwelt- und verkehrsgerechten Erschlie-
ßung des Klinikstandortes angestellt worden. Im Ergebnis 
ist die Klinik mit Öffentlichen Verkehrsmitteln bisher nur 
ungenügend zu erreichen. Verbesserung soll durch zwei 
mögliche Trassenverbindungen erfolgen. 

Dreck-Weg-App für Smartphones 
gegen Verschmutzung in Leipzig

Der Stadtrat hat den neuen Standort für das Leipziger 
Stadtarchiv beschlossen. In der Halle 12 der Alten Messe 
– dem ehemaligen sowjetischen Pavillon – fi ndet das Ge-
dächtnis der Stadt künftig sein neues Domizil. Mit seiner 
zentralen Lage, der guten Erreichbarkeit, den vorhan-
denen Park- und Fahrradabstellplätzen sowie der Mög-
lichkeit auf bauliche Erweiterung erfüllt der neue Stand-
ort alle wichtigen Kriterien. Zudem war die Halle 12 das 
günstigste Angebot der insgesamt 18 von der Stadtver-
waltung geprüften Möglichkeiten. Nach dem Stadtrats-
beschluss wird die Verwaltung an den Eigentümer, die 
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft 
mbH & Co. Grundstücks KG, herantreten, um über einen 
Mietvertrag für das Objekt zu verhandeln. 

Mit Beschluss vom 16. Juli hat der Stadtrat einer Erweite-
rung der Bestimmungen zur Zulagenzahlung an Beschäf-
tigte im mittleren Dienst zugestimmt. Demnach soll eine 
übertarifl iche Zulage bereits bei Übertragung einer Tä-
tigkeit der Entgeltgruppe E 9 und nicht, wie bisher ge-
regelt, erst ab Entgeltgruppe E 10 zustehen. 

Leipzig bekommt eine Dreck-weg-App. Zur Verbesse-
rung der Sauberkeit und Ordnung in Leipzig soll noch 
bis Ende dieses Jahres ein entsprechendes Programm 
für Android und iPhone entwickelt werden. Nutze-
rinnen und Nutzer der App sollen Verschmutzungen 
und andere Störungen im Stadtgebiet dann ganz ein-
fach und schnell per Handy melden können.

Stadtarchiv mit neuem Domizil 
auf der Alten Messe

Änderung in der Übertragung 
höherwertiger Tätigkeiten

Besetzung der Stelle 
„Amtsleiter/-in Liegenschaftsamt“

Einstimmig hat sich der Stadtrat dafür ausgesprochen, 
dass Matthias Kaufmann zum 1. August Amtsleiter des 
Liegenschaftsamtes werden soll. Für die Stelle, die auf 
der Social-Media-Plattform XING sowie jeweils in der 
Print- und Online-Ausgabe der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung, der Immobilienwirtschaft und der Leip-
ziger Volkszeitung ausgeschrieben worden war, gab es 
insgesamt 62 Bewerber. 

Gesamtkonzept zur Migrantenintegration: 
Leipzig tritt „Charta der Vielfalt“ bei 

Im Rahmen des 2012 verabschiedeten Gesamtkon-
zeptes zur Integration von Migrantinnen und Mi-
granten in Leipzig wird die Stadt der „Charta der 
Vielfalt“ beitreten. Die Ratsversammlung sprach sich 
einstimmig dafür aus, sich der Initiative für Anerken-
nung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt 
anzuschließen. Mehr als 1 700 Unternehmen und öf-
fentliche Einrichtungen sowie mehrere Bundeslän-
der und über 40 Kommunen haben die Charta be-
reits unterzeichnet. 

Kurze Südabkurvung: 
Stadt beteiligt sich am Rechtsstreit

Die Stadt wird sich künftig am Rechtsstreit zur Ab-
schaffung der kurzen Südabkurvung des Flughafens 
Leipzig/Halle beteiligen. Mit ihrem Beitritt unter-
stützt Leipzig den Verein Grüne Liga Sachsen und 
die Bürgerinitiative „Gegen die neue Flugroute“, die 
seit geraumer Zeit für einen Wegfall der Südabkur-
vung kämpfen. Mit einigen Gegenstimmen nahm der 
Stadtrat eine entsprechende Vorlage vom Ortschafts-
rat Lindenthal an.

Erhaltungssatzung „Leipzig-Innenstadt“
wird erweitert

Die sogenannte Erhaltungssatzung „Leipzig-Innenstadt“ 
wird um die Bereiche der historischen Nordvorstadt bis 
zum Nordplatz einschließlich des Areals der Stadtwer-
ke Leipzig GmbH, der historischen Petersvorstadt und 
der Inneren Westvorstadt (Kolonnadenviertel) erweitert. 
Durch die Erhaltungssatzung werden für die dazugehö-
rigen Bereiche der historischen Altstadt Leipzigs iden-
tische Ziele hinsichtlich der Bebauung gesichert. Das ge-
samte Gebiet zeichnet sich so durch einen großen Reich-
tum bedeutender Baudenkmale aus.

Geschäftsordnung der Ratsversammlung
wurde aktualisiert

Die Geschäftsordnung der Ratsversammlung wurde, 
wie auch die Hauptsatzung, an die neugefasste Säch-
sische Gemeindeordnung  angepasst. Inhalt ist auch 
hier die Änderung der Rechte der Fraktionen und 
Stadträte bei der Besetzung von Ausschüssen sowie 
die Anpassung der Abläufe der Ratsversammlung an 
die Änderungen der Hauptsatzung.

Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal: 
Wettbewerb beendet

Das Wettbewerbsverfahren zur Errichtung eines Leip-
ziger Freiheits- und Einheitsdenkmals ist per Stadtrats-
beschluss beendet worden. Zugleich wurde die Stadtver-
waltung beauftragt, ein neues Verfahren vorzulegen. Be-
sonders eine breitere und umfassendere Bürgerbeteili-
gung soll dann möglich sein. Auch der ursprünglich an-
gedachte Ort für das Denkmal, der Wilhelm-Leuschner-
Platz, ist aufgehoben und kann neu geprüft werden.

2007 hatte der Bundesrat beschlossen, mit je einem 
Denkmal in Berlin und in Leipzig die Ereignisse der Fried-
lichen Revolution 1989 zu würdigen. Der Bundestag stellt 
der Messestadt dafür 5 Millionen Euro zur Verfügung, vom 
Sächsischen Landtag gibt es weitere 1,5 Millionen Euro.

Der Stadtrat hat den Neubau der Erikenbrücke beschlos-
sen. Als Fußgänger- und Radfahrerbrücke wird sie vo-
raussichtlich ab 2016 über die Elster hinweg den Orts-
teil Knauthain mit dem Leipziger Südraum verbinden. 
Hierdurch kann eine wichtige Lücke in der Infrastruk-
tur für den Radverkehr geschlossen werden. Die Ko-
sten für den Bau belaufen sich auf 1,43 Millionen Euro. 
Rund eine Million davon soll vom Land Sachsen kom-
men, der Baubeschluss gilt nur bei Erteilung des Förder-
mittelbescheides.

Bau- und Finanzierungsbeschluss II:
Sanierung Könneritzstraße 

Die Könneritzstraße wird zwischen Holbein- und Oeser-
straße komplett neugebaut. Der Stadtrat genehmigte ein-
stimmig den Baubeschluss, der insgesamt rund 3,5 Mil-
lionen Euro vorsieht. Etwas über 2 Millionen Euro da-
von trägt die Stadt Leipzig selbst. Der geplante Stre-
ckenabschnitt muss grundsaniert werden. Ziel ist es, die 
gesamte Magistrale aufzuwerten: Gehwege werden er-
neuert, Stadtgrün gepfl egt und ergänzt, Querungshilfen 
eingerichtet, Fahrradbügel aufgestellt und die Straßen-
bahnanlagen saniert. Während der umfassenden Bau-
arbeiten, die 2016 abgeschlossen werden sollen, wird es 
wie im Modell der Karl-Liebknecht-Straße einen An-
sprechpartner vor Ort geben, der sich um Fragen und 
Anliegen von Anwohnern, Gewerbetreibenden und In-
teressierten kümmert. 

Wartung städtischer Skate-Anlagen 
soll verbessert werden 

Die Skate-Anlagen in der Stadt sollen künftig besser ge-
wartet werden. Dafür sprach sich der Rat mit großer Mehr-
heit aus und beauftragte die Verwaltung, zusätzlich, ent-
sprechend notwendige Reparaturen oder bauliche Verän-
derungen an bestehenden Anlagen vorzunehmen, damit 
diese wieder vollständig genutzt werden können. 

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 
„Gewerbepark Stahmeln“

Offener Freizeittreff am Adler 
soll wieder eröffnet werden

Für den seit Mitte 2013 geschlossenen Offenen Freizeit-
treff am Adler wird ein neuer Standort gesucht. Der Rat 
beauftragte die Verwaltung noch im dritten Jahresquar-
tal einen neuen Treffpunkt für Kinder und Jugendliche 
im Umfeld der Schule am Adler zu fi nden. Der ehemalige 
Treff befand sich in den Räumlichkeiten der Schule und 
wurde u.a. nach sich häufenden Sachbeschädigungen ge-
schlossen. Der vom Stadtrat mehrheitlich angenommene 
Beschluss sieht die Schließung als falsche Konsequenz 
und betont die Wichtigkeit solcher Treffpunkte für die 
Entwicklung der Jugendlichen. Sollten keine geeigneten 
Räume gefunden werden, ist auch über einen Neubau in  
Systembauweise nachzudenken. Bis Ende des Jahres soll 
der neue Treffpunkt errichtet sein. 

Bebauungsplan „Tirolerweg“ 
beschlossen

Die Ratsversammlung hat den Bebauungsplan „Tiroler-
weg“ beschlossen. Auf Basis des städtebaulichen Gesamt-
konzeptes für das Gebiet Probstheida-Curschmannstra-
ße wurde der B-Plan zur Ergänzung der Wohnbebauung 
und Realisierung des Siedlungsanschlusses aufgestellt. 
Das genaue Plangebiet befi ndet sich zwischen Prager 
Straße und Franzosenallee.

Schirmer und Jagels bis 2020 Intendant und 
Verwaltungsdirektor der Oper Leipzig

Das Internat der städtischen Sportoberschule in der Ko-
lonnadenstraße fungiert seit dem 1. August als Außenstel-
le des Sportinternates Marschnerstraße. Mit diesem Be-
schluss wechselt die Unterkunft die Trägerschaft – von 
der Stadt Leipzig in die Hände des Freistaates Sachsen. 
Entsprechend dem pädagogischen Betreuungsschlüssel 
teilen sich die Stadt und das Land die entstehenden Per-
sonalkosten. Das Personal soll vom städtischen Eigen-
betrieb Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe 
(VKKJ) gestellt werden.

Das Schauspiel Leipzig bekommt eine zweite Spielstät-
te. Einstimmig folgte der Stadtrat dem Beschlussvor-
schlag, die Räumlichkeiten der ehemaligen Diskothek 
Schauhaus für eine Theaternutzung umzubauen. Seit 
der Schließung der ehemaligen Außenspielstätte „Ska-
la“ im März 2012 wird ein zweites Spielhaus dringend 
benötigt. Für 5,85 Millionen Euro soll bis 2017 in der 
ehemaligen Disko in der Bosestraße eine Spielstätte für 
199 Gäste entstehen. 

In einem weiteren Beschluss sind zudem Maßgaben 
aus der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung des Schauspiels Leipzig durch den Säch-
sischen Rechnungshof zur Kenntnis genommen worden.

Der Bebauungsplan rund um das „Erholungsgebiet 
Kulkwitzer See“ ist geändert und in seiner Neufassung 
einstimmig so beschlossen worden. Der Plan beinhaltet 
insbesondere die Verbesserung der Infrastruktur sowie 
die Schaffung zusätzlicher Naherholungsangebote rund 
um den See. Von ursprünglich geplanten Sonderbaufl ä-
chen für touristische Angebote wie Hotels und Ferien-
häuser wird nach der öffentlichen Diskussion abgese-
hen, um den Schwerpunkt des Gebietes auf die umwelt-
verträgliche Naherholung zu legen. 

Professor Ulf Schirmer bleibt Intendant der Oper 
Leipzig. Die aktuelle Amtszeit Schirmers endet frist-
gerecht zum 31. Juli 2016. Schon jetzt legte der Stadt-
rat seine Weiterbeschäftigung als Erster Betriebsleiter 
vom 1. August 2016 bis zum 31. Juli 2020 fest. Auch 
Ulrich Jagels behält seinen Posten. Zum 1. März 2013 
war er für drei Jahre als Verwaltungsdirektor der Oper 
eingestellt worden. Sein Vertrag wurde bis Ende Juli 
2020 verlängert. 

Sportoberschule wird Außenstelle 
des Sportinternates Marschnerstraße

Ehemalige Diskothek wird 
Zweitspielstätte des Schauspiels Leipzig

Neufassung Bebauungsplan 
„Erholungsgebiet Kulkwitzer See“

Stadtrat beschließt Gründung 
eines Leipziger Jugendparlamentes 

Mit einem mehrheitlichen Beschluss gab der Stadtrat 
in seiner Juli-Sitzung den offiziellen Startschuss für 
ein Jugendparlament in Leipzig (siehe S. 11). Das aus 
20 Jugendlichen bestehende Gremium soll per Online-
Wahl bestimmt werden. Kandidieren und votieren kön-
nen junge Leute, die zwischen 14 und 21 Jahren sind 
und ihren Hauptwohnsitz in Leipzig haben. Noch in 
diesem Jahr könnte das erste Jugendparlament fest-
stehen. Zur besseren Kommunikation und Zusammen-
arbeit wird zwischen Jugendparlament und Stadtrat 
zudem ein Jugendbeirat als Schnittstelle eingerichtet. 

Jürgen Zielinski bleibt Intendant des 
Theaters der Jungen Welt

Jürgen Zielinski übernimmt weiterhin die Leitung 
des Theaters der Jungen Welt. Seit der Spielzeit 
2002/2003 hat Zielinski die Intendanz des Kinder- 
und Jugendtheaters am Lindenauer Markt inne. Sein 
Vertrag wird nun vom 1. August 2017 bis zum 31. Juli 
2020 verlängert. 

Feststellung der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 
für die Leipziger Musikschule 

Die Jahresabschlüsse der Musikschule Leipzig „Johann 
Sebastian Bach“ für die Wirtschaftsjahre 2011 und 2012 
sind zur Kenntnis genommen und so beschlossen wor-
den. Der Eigenbetrieb der Stadt konnte beide Jahre mit 
einem Überschuss abschließen.

Sitzungsplan Ratsversammlung 
für 2015 steht fest

Die Termine für die Ratsversammlungen 2015 stehen 
fest. Mit großer Mehrheit hat der Rat die Sitzungen 
am 21. Januar, 25. Februar, 18. März (Haushaltssitzung 
2015/16), 25. März, 15. April, 20. Mai, 17. Juni, 8. Juli, 
16. September, 28. Oktober, 19. November und 16. De-
zember beschlossen. Die offizielle Sommersitzungs-
pause geht vom 13. Juli bis zum 21. August. 

Evaluierung zur Neustrukturierung 
des Nordstrands Cospudener See

Das ganzheitliche Verkehrskonzept für das Erholungsge-
biet Cospuden wird bis Mitte 2015 evaluiert. Das Kon-
zept ist Bestandteil des Ende der 1990er-Jahre entwi-
ckelten Projektes „Landschaftsnutzung – Landschafts-
pfl ege. Vom Kontrast zum Konsens“ und sieht unter an-
derem vor, den Nordstrand des Cospudener Sees neu zu 
strukturieren und diesen ganzjährig besser an den ÖVPN 
anzuschließen. Bei den Überlegungen zur Umsetzung sol-
len auch interessierte Anlieger, Betreiber, Nutzer und Trä-
ger öffentlicher Belange einbezogen werden. 

Rahmenvereinbarung für
„Stadtraum Bayerischer Bahnhof“ unterschrieben 

Leipziger Koordinationsstelle 
Berufs- und Studienorientierung wird weitergeführt

Grünes Licht für die Entwicklung des Stadtraumes Ba-
yerischer Bahnhof. Mehrheitlich hat die Versammlung ei-
ner Rahmenvereinbarung zugestimmt. Solche Vereinba-
rungen sind eine Art Vorvertrag, sie werden bei Projekten 
beschlossen, die so umfangreich sind, dass eine endgül-
tige Regelung schwer zu treffen ist. Die Rahmenverein-
barung ist nach dem Konzept-Wettbewerb für den Baye-
rischen Bahnhof im Jahr 2010 ein weiterer wichtiger Mei-
lenstein für die strategische Entwicklung des Gesamtare-
als. Die Stadt schließt diese Vereinbarung mit der BBH 
Entwicklungs-GmbH, einer hundertprozentigen Tochter 
der Leipziger Stadtbau AG, und der Deutschen Bahn AG. 

Die Leipziger Koordinierungsstelle Berufs- und Studien-
orientierung soll weitergeführt werden. Mit Einverständ-
nis des Rates wird das Referat Beschäftigungspolitik der 
Stadtverwaltung dafür nun einen entsprechenden Förder-
antrag bei der Sächsischen Aufbaubank stellen, der ab 
dem 1. Januar 2015 gelten soll. Im Zuge der Weiterfüh-
rung werden auch die befristeten Stellen der Koordinie-
rungsstelle verlängert. 

Terminplan für die Aufstellung
des Doppelhaushaltes geändert

Der Terminplan für die Aufstellung des Doppelhaus-
haltes 2015/16 ist noch einmal geändert worden. Eine 
erste Fassung des Zeitplans war in der Stadtratssitzung 
vom 16. April bereits bewilligt worden. Mit der Überar-
beitung haben sich der Abgabeschluss für Änderungs-
anträge und der Übergabetermin des ersten Haushalts-
planentwurfes an den Stadtrat geändert. Der Termin der 
geplanten endgültigen Beschlussfassung des Haushalts-
planes am 18. März 2015 ist gleich geblieben. 

Fortführung und Unterstützung 
der Auwaldstation im Jahr 2015

Ortsteilbezogene Mittel für Engelsdorf, Mölkau, 
Burghausen, Holzhausen und Liebertwolkwitz erhöht

Einstimmig hat der Stadtrat die Fortführung der Au-
waldstation im Jahr 2015 beschlossen. Mit der Verlänge-
rung bestätigte die Versammlung die wichtige Umwelt-
bildungsarbeit der Auwaldstation und machte den Weg 
für erweiterte Angebote frei. Finanziell wird die Station 
mit zusätzlichen 15 000 Euro unterstützt.

Die ortsteilbezogenen Mittel zur Pfl ege des Brauchtums 
für Engelsdorf, Mölkau, Holzhausen, Liebertwolkwitz und 
Burghausen werden neu aufgestellt. Im Laufe des Jahres 
soll eine solide, plausible und gerechte Verteilung erarbei-
tet und bereits in 2015 umgesetzt werden. Jene Brauch-
tumsmittel sind u. a. zur Unterstützung von Vereinen und 
Verbänden in der jeweiligen Ortschaft oder für die Orga-
nisation von Veranstaltungen für die Anwohner gedacht. 

Der Bebauungsplan (B-Plan) für den „Gewerbepark 
Stahmeln“wurde zur Kenntnis genommen und geht als 
Planentwurf in die öffentliche Auslegung. Mit dem B-Plan 
sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Ansiedlung von Unternehmen des Gewerbe- und Dienst-
leistungssektors in dem Plangebiet in Leipzig-Nordwest 
geschaffen werden. Die Planung wird in der Entwurfsfas-
sung bis zum 18.09.2014 zur Diskussion gestellt.

Bebauungsplan „Dittrichring – östlicher Teil“:
Änderungen beschlossen 

Der Stadtrat hat die erste Änderung des Bebauungs-
planes „Dittrichring – östlicher Teilbereich“ beschlossen. 
Nach der öffentlichen Auslegung waren am ursprüng-
lichen Entwurf kleine Korrekturen vorzunehmen. Da-
mit ist der Weg für ein geplantes Hotel gegenüber der 
Thomaskirche frei. Gemeinsam mit der spanischen Ket-
te „Meliá Hotels“ will der Grundstückseigentümer, die 
KSW GmbH, bis 2016 ein Vier-Sterne-Haus errichten. 
Das neue Gebäude wird die unbebaute Fläche, das an-
grenzende Kosmos-Hotel sowie die Gottschedstraße 1 
umfassen und trägt damit insgesamt zu einer nachhal-
tigen Standortaufwertung bei. 

Hauptsatzung der Stadt Leipzig
wurde geändert

Die Hauptsatzung der Stadt (S. 9/10) wurde geändert 
und der sächsischen Gemeindeordnung angepasst. 
Letztere war zum 1. Januar dieses Jahres umfassend 
überarbeitet worden. Die vorgenommenen Änderungen 
betreffen vor allem die Erweiterung der Möglichkeiten 
der Rechte der Fraktionen und Stadträte. Außerdem 
wurde die alleinige Zuständigkeit der Ratsversamm-
lung für Entscheidungen innerhalb der Stadt Leip-
zig erweitert, so zum Beispiel im Bereich der Annah-
me von Spenden und Zuwendungen. Auch das kom-
munale Wirtschaftsrecht mit den Eigenbetrieben und 
Gesellschaften der Stadt musste angepasst werden. 
Die Hauptsatzung entspricht damit der neugefassten 
sächsischen Gemeindeordnung.

Soforthilfe für Kita-Platz:
Stadt bezieht Stellung

Unabhängig vom allgemein gültigen Rechtsanspruch be-
kennt sich die Stadt vollumfänglich und uneingeschränkt 
zu einem bedarfsgerechten Kindertagesbetreuungsange-
bot. In einem öffentlichen Verwaltungsstandpunkt wur-
de zudem ausführlich festgehalten, wie vielfältig städ-
tische Mitarbeiter Eltern bei der Suche nach einem Be-
treuungsplatz unterstützen.

Ehemaliger Güterbahnhof Plagwitz:
Kaufverhandlungen sollen beginnen

Stadt Leipzig unterstützt
Projekt zur Berufsorientierung

Auch für die Kofi nanzierung des Projektes „Berufe neu 
erLEben – GPS-Berufsrouten“ sprach sich die Ratsver-
sammlung aus. Das vom Verein Arbeit und Leben betreute 
Programm unterstützt die Berufsorientierung von Schü-
lerinnen und Schülern und wird mit rund 14 900 Euro 
subventioniert.

Stadt Leipzig unterstützt 
Projekt gegen Jugendarbeitslosigkeit

Einstimmig haben die Stadträte für eine fi nanzielle Un-
terstützung des Modellprojektes „JOBLINGE“ gegen 
Jugendarbeitslosigkeit votiert. Demnach will die Stadt 
Leipzig das Vorhaben 2015 bis 2017 mit jeweils 90 000 
Euro kofi nanzieren. Die dafür benötigten Mittel werden 
aus dem planmäßigen Budget des Referates für Beschäf-
tigungspolitik zur Verfügung gestellt. 

Der Stadtrat hat die Verwaltung beauftragt, in Kaufver-
handlungen mit der Deutschen Bahn AG zu treten. Ge-
genstand der Verhandlungen sollen die Flächen auf dem 
Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Plagwitz sein. 
Die größtenteils brachliegenden Flächen sollen im Rah-
men des 2009 beschlossenen Integrierten Stadtentwick-
lungskonzeptes zukünftig zu einem öffentlichen Freiraum 
umgestaltet werden. Der Grundpreis des Areals liegt bei 
insgesamt 525 000 Euro. ■



 Termine

Verwaltungsausschuss
Tagesordnung für die Sitzung des Verwal-
tungsausschusses am 03.09.2014, 17 Uhr, 
Neues Rathaus, Zi. 495, Ratsplenarsaal
- Entlastung des Aufsichtsrates der Leipziger Mes-

se GmbH für das Geschäftsjahr 2013
- Ausführungsbeschluss Erneuerung der Wach-

alarmierung der Branddirektion
- Stadtteilkoordinierung - Fördergebiet „Der Leip-

ziger Osten“ im Förderprogramm „Stadtteile mit 
besonderem Entwicklungsbedarf –Soziale Stadt“

- Schwerpunktsetzung in Freifl ächenbewirtschaf-
tung – überpl. Mehraufwendungen/Folgekosten

- Dienstreise des Fachausschusses Stadtentwick-
lung und Bau im Rahmen des Kooperationsvor-
habens „koopstadt“ nach Nürnberg

- Fortschreibung des Berichts Zins- und Schulden-
management der Stadt Leipzig für 2013

- Mehrbedarf für Instandsetzung und Moderni-
sierung der Sporthalle Georg-Schumann-Straße 
209 und Bestätigung einer überplanmäßigen 
Auszahlung

- Evaluationsbericht zur Arbeit des Betriebsaus-
schusses Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig/
Engelsdorf   Der Vorsitzende 

   des Verwaltungsausschusses

Jugendhilfeausschuss
Tagesordnung der 79. Sitzung, 08.09.2014, 
16.30 Uhr, Neues Rathaus, Festsaal
- Ausbildung zum/zur staatl. anerkannten Erzieher/-

in für Kindertagespfl egepersonen anbieten
- Kita Untersuchungen ausbauen – Neueinstellung 

von zwei Ärztinnen/Ärzten
- Neues Betreiberkonzept für das Bürgerhaus Völ-

kerfreundschaft
- Geschäftsordnung des Kinder- u. Familienbeirats
- Überplanmäßige Aufwendungen von 690 000 

Euro Gemeindeanteil u. Landeszuschuss für 2014
- Fortschreibung Maßnahmeplan zur Früherken-

nung und Frühförderung von Kindern in Leip-
zig, bei denen krankhafte Störungen auftreten 
oder die behindert oder von Behinderung be-
droht sind

- Fördervorschläge zur Finanzierung für Leistungs-
angebote von Trägern der freien Jugendhilfe für 
das Haushaltsjahr 2015

- Sachstand Kita-Baumaßnahmen
- Sachstand Kita-Betreuungsplätze 

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Grundstücksverkehrsausschuss
Tagesordnung der 110. öffentlichen Sitzung 
01.09.2014, 17 Uhr, Neues Rathaus, Raum 259
- Städtebaul. Entwicklungsmaßnahme„Schön-

auer Viertel“, Mühlhäuser Ring,  
- Einrichtung „Haus des Jugendrechts“ in der 

Witzgallstraße 22
- Verkauf Gießerstraße
-  Verkauf Friederikenstraße 39 
-  Verkauf Gontardweg 54
- Flächentausch mit Uni Leipzig am Augustusplatz
- Übersicht über Vorlagen An- und Verkäufe unter 

250 000 Euro durch die Stadt für II. Quartal 2014
- Liegenschaftsbericht 2013
- Sachstand Spielplatz Plaußig
Beschlüsse aus der 105. nicht öffentlichen 
Sitzung am 26.05.2014
- Es wurden keine Beschlüsse gefasst
Beschlüsse aus der 106. nicht öffentlichen 
Sitzung am 16.06.2014
- Es wurden keine Beschlüsse gefasst
Beschlüsse aus der 107. öffentlichen 
Sitzung am 23.06.2014
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 

„Schönauer Viertel“ Nordhäuser Weg
- Verkauf Flurstück 395, Gemarkung Lindenau,
 Nathanaelstraße
- Verkauf Flurstück 167/32  Gemarkung Portitz
- Verkauf Grundstück Bernhard-Göring-

Straße ohne Hausnummer  
    Der Vorsitzende 

des Grundstücksverkehrsausschusses

Straßensperrungen 
zur Landtagswahl und 
zur Teilwiederholungs-
wahl in Holzhausen am 

31.08.2014

Zur ordnungsgemäßen Absicherung der Land-
tagswahl und der Teilwiederholungswahl in 
Holzhausen am 31.08.2014 sind im Umfeld 
des Neuen Rathauses, am Dittrichring und in 
der Großen Fleischergasse umfangreiche ver-
kehrsorganisatorische Maßnahmen notwendig.

Am Sonntag, dem 31.08.2014, werden ab 17.00 
Uhr folgende Straßen für den Verkehr gesperrt:

1. Oberer Dittrichring zwischen Thomaskirch-
hof und Barfußgässchen

2.  Große Fleischergasse zwischen Barfußgäss-
chen und Parkplatz Große Fleischergasse

3.  Oberer Martin-Luther-Ring zwischen Pe-
tersstraße und Martin-Luther-Ring

4.  Oberer Martin-Luther-Ring zwischen 
Markgrafenstraße und Lotterstraße

Für die Bereiche um das Neue Rathaus, den 
Oberen Dittrichring und die Große Fleischer-
gasse besteht am 31.08.2014 absolutes Halt-
verbot.

Die Zufahrt zur Tiefgarage Burgplatz bzw. 
zum Parkplatz Große Fleischergasse ist jeder-
zeit möglich. 

1. Am 31.08.2014 fi ndet die Wahl zum 6. Säch-
sischen Landtag statt. Die Wahl dauert von 8.00 
bis 18.00 Uhr.

2. Die Stadt Leipzig umfasst die Wahlkreise 27 
Leipzig 1 bis 33 Leipzig 7. Leipzig ist in 321 all-
gemeine Wahlbezirke eingeteilt. In der Wahlbe-
nachrichtigung, die den Wahlberechtigten bis 
09.08.2014 übersandt wurde, sind der Wahlbe-
zirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte wählen kann. Insbesondere 
für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 
ist auch ein nicht rechtsverbindlicher Hinweis 
bezüglich des Zugangs zum Wahlraum angege-
ben. 

 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung 
des Briefwahlergebnisses am 31.08.2014 um 
15.00 Uhr in der Mensa am Park, Universitäts-
straße 5, zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er eingetragen ist. 

 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung 
und ihren Personalausweis oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung 
wird bei der Wahl abgegeben.

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Je-
der Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes 
einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 Jeder Wähler hat eine Direkt- und eine Listen-
stimme. Das Stärkeverhältnis der Parteien im 
Sächsischen Landtag berechnet sich allein aus 
der Anzahl der Listenstimmen.

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlau-
fender Nummer

 a) auf der linken Seite die für die Wahl im Wahl-
kreis zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter 
Angabe von Familienname, Vorname, Beruf oder 
Stand, Wohnort sowie Name der Partei und de-

Wahlbekanntmachung der Wahl 
zum 6. Sächsischen Landtag am 31. August 2014

ren Kurzbezeichnung bzw. bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen das Kennwort und dazu rechts 
vom Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,

 b) auf der rechten Seite für die Wahl nach Lan-
deslisten die Bezeichnung der Parteien und de-
ren Kurzbezeichnung sowie jeweils die Namen 
der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Lan-
deslisten und dazu links von jeder Parteibe-
zeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

 Der Wähler gibt
 a) seine Direktstimme zur Wahl des Wahlkreisab-

geordneten ab, indem er auf dem linken Teil 
seines Stimmzettels durch ein in den Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten 
soll, und 

 b) seine Listenstimme zur Wahl der Landesli-
ste einer Partei ab, indem er auf dem rechten 
Teil des Stimmzettels durch ein in den Kreis ge-
setztes Kreuz oder in anderer Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gel-
ten soll.

 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer 
Wahlzelle des Wahlraumes gekennzeichnet und 
so gefaltet werden, dass die Stimmabgabe von 
außen nicht erkennbar ist.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss da-
ran erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt zum Wahlraum, soweit dies ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.  Wähler, die einen Wahlschein haben, können an 
der Wahl in dem Wahlkreis, für den der Wahl-
schein ausgestellt ist, 

 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

 b) durch Briefwahl teilnehmen.

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Wahl-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahl-
schein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der Briefwahlstel-
le (Neues Rathaus, Eingang Lotterstraße) abge-
geben werden. 

6.  Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben.

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

7. In folgenden Leipziger Wahlbezirken werden 
wahlstatistische Auszählungen durchgeführt: 

 2401, 2402, 2512, 4009, 4079, 4131, 5409, 6249, 
6312, 6509, 5009, 5129, 7309, 8229, 0200, 0220, 
0310, 3059, 8009, 8069, 9049, 1030, 1159, 1209.

 Das Verfahren für die wahlstatistischen Auszäh-
lungen ist in der Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern über die Durch-
führung der Wahlen zum Sächsischen Landtag 
vorgegeben.

 Zur Durchführung der Auszählung werden 
Stimmzettel verwendet, die mit dem Geschlecht 
und der Geburtsjahresgruppe des Wählers ge-
kennzeichnet sind. Eine Verletzung des Wahl-
geheimnisses ist auch bei der Verwendung die-
ser Stimmzettel ausgeschlossen. 

   Amt für Statistik und Wahlen
der Stadt Leipzig

Wahlbekanntmachung der Teilwiederholungswahl 
der Ortschaftsratswahl Holzhausen im Wahlbezirk 3519 

am 31. August 2014
1. Nachdem die Ortschaftsratswahl Holzhausen 

im Wahlbezirk 3519 für ungültig erklärt wur-
de, fi ndet in diesem Wahlbezirk die Wiederho-
lung der Ortschaftsratswahl Holzhausen am 
31. August 2014 statt. Gleichzeitig fi ndet die 
Landtagswahl statt. 

 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahl-

berechtigten bis zum 09.08.2014 zugestellt wur-
den, sind Wahlbezirk und Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte wählen kann. 
Es ist folgender Wahlraum vorgesehen:

 Schule Holzhausen, Stötteritzer Landstraße 
21, 04288 Leipzig, Zugang nicht barrierefrei

 Die Ermittlung des Briefwahlergebnisses er-
folgt ab 17 Uhr in der Mensa am Park, Uni-
versitätsstraße 5. Liegen weniger als 50 Wahl-
briefe vor, wird die Ergebnisermittlung ab 18 
Uhr im Wahlraum des Wahlbezirks 3519 fort-
gesetzt.

3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Der 
Stimmzettel ist hellblau. Der Stimmzettel wird 
im Wahlraum bereitgehalten und dem Wähler 
bei Betreten des Wahlraumes ausgehändigt.

 Der Stimmzettel der Landtagswahl ist weiß.
4. Jeder Wähler hat drei Stimmen. Der Stimmzet-

tel enthält unter fortlaufender Nummer die zu-
gelassenen Wahlvorschläge unter Angabe ih-
rer Bezeichnung und in der gemäß § 20 Abs. 5 
Kommunalwahlordnung bestimmten Reihen-
folge sowie Familienname, Vorname, Beruf oder 
Stand der Bewerber in der zugelassenen Rei-
henfolge. 

5. Es können nur Bewerber gewählt werden, de-
ren Namen im Stimmzettel aufgeführt sind. 
Der Wahlberechtigte kann seine Stimmen Be-
werbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen 
geben (panaschieren) oder einem Bewerber 
bis zu drei Stimmen geben (kumulieren). Der 
Wahlberechtigte gibt dabei seine Stimmen in 
der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel den 
oder die Bewerber, dem oder denen er seine 
Stimme(n) geben will, durch Ankreuzen oder 
auf andere eindeutige Weise kennzeichnet.

6. Jeder Wähler kann nur in dem angegebenen 
Wahlraum oder per Briefwahl wählen. Zur 
Wahl sind die Wahlbenachrichtigung sowie ein 
amtlicher Personalausweis (bei ausländischen 
Unionsbürgern ein gültiger Identitätsausweis) 
oder Reisepass mitzubringen. Die Wahlbenach-
richtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den. Der Stimmzettel muss vom Wähler in ei-
ner Wahlzelle des Wahlraumes gekennzeich-
net und in der Weise gefaltet werden, dass sei-
ne Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

7. Wer einen Wahlschein hat, kann durch persön-
liche Stimmabgabe im Wahlraum oder durch 
Briefwahl wählen.

8. Wer durch Briefwahl wählen will, muss ei-
nen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beantragen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlos-
senen Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der Vor-
sitzenden des Gemeindewahlausschusses der 

Stadt Leipzig übersenden, dass er dort spätes-
tens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der Briefwahlstelle 
(Neues Rathaus, Eingang Lotterstraße) abge-
geben werden.

 Zu beachten ist, dass die Briefwahl getrennt 
nach Landtagswahl (Wahlbriefumschlag gelb) 
und Teilwiederholungswahl der Ortschaftsrats-
wahl (Wahlbriefumschlag orange) zu vollzie-
hen ist.

9.  Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben. 

 Ein Wahlberechtigter, der nicht schreiben oder 
lesen kann oder der durch körperliche Beein-
trächtigungen gehindert ist, seine Stimme al-
lein abzugeben, kann sich der Hilfe einer an-
deren Person bedienen. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpfl ich-
tet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
eines anderen erlangt.

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; 
der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 
des Strafgesetzbuches).

10. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Er-
mittlung und Feststellung der Wahlergebnisse 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

Amt für Statistik und Wahlen
der Stadt Leipzig

Bekanntmachung der Wahlvorschläge für die Teilneuwahl des Stadtrates
im Wahlkreis 9 in der Stadt Leipzig am 12. Oktober 2014

 Stellenausschreibung

Leipzig ist nach einer Wohnortstudie die deut-
sche Großstadt mit den zufriedensten Einwoh-
nern. Ein Grund dafür sind die vielen Grün- 
und Wasserfl ächen im Stadtgebiet. Wir bieten 
die Gelegenheit, in herausgehobener Funktion 
zu deren Erhalt und Gestaltung beizutragen:
Ab dem 1. März 2015 suchen wir eine/n 

Amtsleiterin/Amtsleiter 
für das Amt für 

Stadtgrün und Gewässer

Im Amt arbeiten rund 200 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Bereichen „Planung und Bau“, 
„Gärten“, „Friedhöfe“, „Stadtforsten“, „Wasser-
wirtschaft und Flächenmanagement“ sowie im 
Verwaltungsbereich. Verantworten Sie die na-
turnahe und ökologische Entwicklung des größ-
ten mitteleuropäischen innerstädtischen Au-
waldgebiets! Gestalten Sie im Leipziger Neu-
seenland die größte Landschaftsbaustelle Eu-
ropas im Übergang von Braunkohletagebau zu 
überregionaler Gewässerdestination mit!

Das müssen Sie für die Position mitbringen:
Der/Die Amtsleiter/-in leitet das Amt in fach-
licher Hinsicht. Ein Schwerpunkt liegt auf pla-
nerischen Aspekten. Daher muss der/die neue 
Stelleninhaber/-in einen wissenschaftlichen 
Hochschulabschluss (Diplom einer Universi-
tät oder technischen Hochschule/Mastergrad) 
in der Fachrichtung Grünfl ächenmanagement, 
Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur, 
Naturschutz, Umweltplanung, Wasserbau, Was-
serwirtschaft oder einer vergleichbaren Fach-
richtung mit planerischer Ausrichtung im Be-
reich „Natur“ oder „Wasser“ oder die Laufbahn-
befähigung für die Laufbahngruppe 2, zweite 
Einstiegsebene der Fachrichtung Naturwissen-
schaft und Technik mitbringen.
Sie/Er muss bereits Erfahrung mit kommunalen 
Planungsprozessen – entweder auf Auftragge-
ber- oder auf Auftragnehmerseite – haben. Be-
rufserfahrungen in einer öffentlichen Verwal-
tung sind von Vorteil.
Der Kontakt zu Institutionen und Interessen-
gruppen sowie die Öffentlichkeitsarbeit sind we-
sentliche Bestandteile der Tätigkeit. Bewerber/
-innen müssen daher Erfahrungen in diesen Be-
reichen haben. Erfahrungen in der Zusammen-
arbeit mit politischen Gremien und Mandats-
trägern sind zudem erwünscht.
Der/Die Amtsleiter/-in plant und bewirtschaf-
tet das Budget des Amtes; der/die Amtsinha-
ber/-in muss daher mindestens Grundkennt-
nisse im öffentlichen Haushaltsrecht haben.
Wegen der Bedeutung der Position sowie der 
Größe und Struktur des Amtes muss der/die 
neue Stelleninhaber/-in bereits über Führungs-
erfahrungen verfügen. Wir wünschen uns eine 
Person, die diese Erfahrungen in vergleichbarer 
Funktion erworben hat. 

Das bieten wir Ihnen:
• ein außertarifl iches, einzelvertraglich gere- 
 geltes Entgelt bzw. einen Dienstposten, der  
 nach A 16 bewertet ist,
• eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung,
• fl exible Arbeitszeiten,
• vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und
• ein Job-Ticket.
Wir sind an der Bewerbung von Frauen be-
sonders interessiert. Die Stadt Leipzig wurde 
wiederholt für das erfolgreiche Umsetzen von 
Chancengleichheit mit dem Prädikat TOTAL 
E-QUALITY ausgezeichnet.

Wenn Sie Interesse an dieser spannenden, ver-
antwortungsvollen Tätigkeit haben und die Vo-
raussetzungen erfüllen, dann freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung. 
Sie können hierfür unser Online-Portal unter 
der Stellenausschreibungsnummer 67 07/14 03 
nutzen. Bewerbungen per E-Mail senden Sie 
bitte an personalwirtschaft@leipzig.de. Oder 
Sie senden Ihre Unterlagen an folgende Adres-
se: Stadt Leipzig, Personalamt, Abteilung Per-
sonalwirtschaft, 04092 Leipzig. Bewerbungs-
schluss ist der 15. September 2014.
Fragen zu den Arbeitsinhalten beantwortet Ih-
nen gerne der Beigeordnete für Umwelt, Ord-
nung, Sport, Herr Bürgermeister Rosenthal, den 
Sie unter der Telefonnummer 1 23 35 00 errei-
chen. Für Fragen zu den allgemeinen Arbeitsbe-
dingungen steht Ihnen der Leiter des Personal-
amts, Herr Pörner, zur Verfügung. Sie erreichen 
ihn unter der Telefonnummer 0341 1 23 27 10. 

Bekanntmachungen8
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tung nur solcher Angelegenheiten übertragen, 
die nicht den in ihren Arbeitsbereichen fachlich 
abgegrenzten beschließenden und beratenden 
Ausschüssen zugeordnet sind. Er spricht eine 
Empfehlung zur Entscheidung aus.

(11) Der Verwaltungsausschuss ist darüber hinaus 
zuständig für:

 1. die Vorberatung der Angelegenheiten der 
wirtschaftlichen Unternehmungen und 
Zweckverbände der Stadt, die ihr allein ge-
hören oder an denen sie beteiligt ist, und für 
deren Entscheidung die Ratsversammlung 
gemäß § 8 zuständig ist,

 2. die Beratung aller wichtigen Angelegen-
heiten der wirtschaftlichen Unterneh-
mungen und Zweckverbände der Stadt, 
die ihr allein gehören oder an denen sie be-
teiligt ist, insbesondere ihre Wirtschafts- 
bzw. Haushaltsführung, ihre Jahresab-
schlüsse sowie ihre Unternehmens- bzw. 
Verbandsplanungen. Der Verwaltungsaus-
schuss kann den Gesellschaftervertretern/
-innen bzw. Verbandsräten Empfehlungen 
aussprechen, in Ausnahmefällen gemäß  § 98 
Abs. 1 SächsGemO bzw. § 52 Abs. 4 Sächs-
KomZG auch Weisungen erteilen.

(12) Der Verwaltungsausschuss entscheidet au-
ßerdem:

 1. bei über- und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen oder Auszahlungen gem. § 79 Abs. 
1 SächsGemO

 a)  bei Mehraufwendungen oder -auszahlungen, 
die sich aus einer gesetzlichen oder vertrag-
lichen Verpfl ichtung der Stadt Leipzig erge-
ben und die durch Zahlung Dritter in vol-
ler Höhe gedeckt werden, über 500 000 Euro 
und bis zu 1 000 000 Euro,

 b)  bei Mehraufwendungen oder -auszahlungen, 
die sich im Rahmen der Städte- und Woh-
nungsbauförderung ergeben, über 500 000 
Euro und bis zu 1 000 000 Euro,

 c)  bei Mehraufwendungen oder -auszahlungen, 
die sich aus einer dem Grunde und der Höhe 
nach gesetzlichen oder vertraglichen Ver-
pfl ichtung der Stadt Leipzig ergeben, über 
250 000 Euro und bis zu 500 000 Euro,

 d)  bei Mehraufwendungen oder -auszahlungen, 
die sich aus der Rückzahlung von Fördermit-
teln ergeben, über 500 000 Euro und bis zu 
1 000 000 Euro,

 e)  bei Mehraufwendungen oder -auszahlungen, 
die sich dem Grunde nach als Verpfl ichtung 
aus den Sozialgesetzbüchern ergeben, über 
500 000 Euro und bis zu 1 000 000 Euro,

 f)  bei übrigen Mehraufwendungen oder -aus-
zahlungen über 200 000 Euro und bis zu 
500 000 Euro,

 g)  bei über- und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen zur Bildung von Rückstellungen 
über 200 000 Euro bis zu 500 000 Euro;

 2.  bei über- und außerplanmäßigen Verpfl ich-
tungsermächtigungen gemäß § 81 Abs. 5 
SächsGemO über 200 000 Euro und bis zu 
500 000 Euro.

(13) Alle Beträge sind in netto zuzüglich der ge-
sonderten betragsmäßigen Ausweisung der je-
weils gültigen Mehrwertsteuer anzugeben. Eine 
Zerlegung eines inhaltlich zusammengehörigen 
Vorgangs in mehrere Teile zur Begründung ei-
ner Zuständigkeit ist nicht zulässig.

§ 14
Grundstücksverkehrsausschuss

(1) Der Grundstücksverkehrsausschuss besteht aus 
dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden und ei-
ner durch Beschluss der Ratsversammlung fest-
gelegten Anzahl von Stadträten/Stadträtinnen.

 Ständige/-r Vertreter/-in des Oberbürgermei-
sters im Vorsitz ist der/die Beigeordnete für Wirt-
schaft und Arbeit. Im Verhinderungsfalle wird 
er/sie durch eine/-n andere/-n Beigeordnete/-n
vertreten.

 Sind alle Beigeordneten verhindert, kann der 
Oberbürgermeister ein Mitglied des Ausschus-
ses, das Stadtrat/Stadträtin ist, im Vorsitz mit 
seiner Vertretung beauftragen.

(2) Für jeden Stadtrat/jede Stadträtin ist ein/-e 
Vertreter/-in zu bestimmen.

(3) Die Sitzungen des Grundstücksverkehrsaus-
schusses sind öffentlich, soweit er über Gegen-
stände verhandelt und beschließt, über die er 
endgültig entscheidet. § 37 SächsGemO fi ndet 
entsprechende Anwendung.

(4) Die Sitzungen des Grundstücksverkehrsaus-
schusses sind nicht öffentlich, soweit die Ver-
handlungen der Vorbereitung von Entschei-
dungen der Ratsversammlung dienen.

(5) Der Grundstücksverkehrsausschuss entscheidet 
über Grundstücksangelegenheiten (Erwerb, Ver-
äußerung und dingliche Belastung von Grund-
stücken und grundstücksgleichen Rechten) mit 
einem Wert im Einzelfall von mehr als 250 000 
Euro bis 2,5 Mio. Euro

(6) Der Grundstücksverkehrsausschuss entschei-
det über den Abschluss von Miet- und Pacht-
verträgen über 50 000 Euro jährlich.

(7) Der Grundstücksverkehrsausschuss berät über 
alle Grundstücksangelegenheiten, die von der 
Ratsversammlung zu entscheiden sind, und 
spricht eine Empfehlung zur Entscheidung aus.

§ 15
Umlegungsausschuss

(1) Es wird ein ständiger Umlegungsausschuss ge-
mäß § 1 Umlegungsausschussverordnung (in ih-
rer jeweils geltenden Fassung) als weisungsun-
abhängiges und selbstständiges Organ gebildet.

(2) Der Umlegungsausschuss besteht aus dem/der 
Beigeordneten für Stadtentwicklung und Bau 
als Vorsitzenden/-r sowie

 1. einem/einer öffentl ich bestel lten 
Vermessungsingenieur/-in,

 2. einem Juristen/einer Juristin der Stadtver-
waltung Leipzig mit der Befähigung zum 
Richteramt,

 3.  dem/der Vorsitzenden des Gutachteraus-
schusses in der Stadt Leipzig,

 4.  einer der Anzahl der Fraktionen im Stadt-
rat der Stadt Leipzig entsprechenden An-
zahl von Stadträten/Stadträtinnen, minde-
stens aber zwei Stadträten/Stadträtinnen.

 Soweit das Mitglied nicht durch seine Funkti-
on bestimmt ist, wird es durch den Stadtrat be-
stellt.

(3) Der Stadtrat bestellt einen Stellvertreter für 
den/die Vorsitzende/-n und als Stellvertreter:

 -  für das Mitglied zu 1. einen/eine öffentlich 
bestellte/-n Vermessungsingenieur/-in

 -  für das Mitglied zu 2. einen Juristen/eine Ju-
ristin mit der Befähigung zum Richteramt 
der Stadtverwaltung Leipzig,

 -  für das Mitglied zu 3. ein Mitglied des Gut-
achterausschusses in der Stadt Leipzig,

Aufgrund von § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 
Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.03.2003 (SächsGVBl. S. 55, 159), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.11.2013 
(SächsGVBl. S. 822), hat der Stadtrat der Stadt 
Leipzig am 16.07.2014 mit der Mehrheit der Stim-
men aller Mitglieder des Stadtrates die folgende 
Hauptsatzung beschlossen:
   Inhaltsverzeichnis
 § 1  Grundlagen
 § 2  Wappen und Farben
 § 3  Gedenktag 9. Oktober
 § 4  Bekanntmachungen
 § 5  Einwohnerversammlung, Bürger-
   begehren und Bürgerentscheid
 § 6  Einwohneranfragen
 § 7  Ratsversammlung (Stadtrat)
 § 8  Zuständigkeit der Ratsversammlung
 § 9  Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung
 § 10 Fraktionen
 § 11 Ältestenrat
 § 12 Beschließende Ausschüsse
 § 13 Verwaltungsausschuss
 § 14 Grundstücksverkehrsausschuss
 § 15 Umlegungsausschuss
 § 16 Jugendhilfeausschuss
 § 17 Beratende Ausschüsse
 § 18 Ehrenrat
 § 19 Petitionsausschuss
 § 20 Betriebsausschüsse
 § 21 Beiräte
 § 22 Oberbürgermeister
 § 23 Beigeordnete
 § 24 Stellvertretung des Oberbürgermeisters
 § 25 Gleichstellungsbeauftragte/-r
 § 26 Gliederung des Stadtgebietes
 § 27 Stadtbezirksbeiräte
 § 28 Aufgaben der Stadtbezirksbeiräte
 § 29 Ortschaftsverfassung
 § 30 Aufgaben des Ortschaftsrates
 § 31 Ortsvorsteher/-in
 § 32 Inkrafttreten

§ 1
Grundlagen

(1) Die Stadt Leipzig im Freistaat Sachsen ist kreis-
freie Stadt mit deren Aufgaben und Pfl ichten; 
sie ist rechtsfähige Gebietskörperschaft des öf-
fentlichen Rechts. 

(2) Ihr Gebiet umfasst das gesamte Stadtgebiet 
nach dem Stande vom 1. Januar 2000.

(3) Die Organe der Stadt Leipzig sind der Stadt-
rat und der Oberbürgermeister (§ 1 Abs. 4 i. V. 
m. § 51 Abs. 4 SächsGemO).

§ 2
Wappen und Farben

(1) Die Stadt Leipzig führt als Hoheitszeichen fol-
gendes Stadtwappen: Gespalten: vorn in Gold-
Rot gezungeter und bewehrter schwarzer Löwe; 
hinten in gold zwei blaue Pfähle.1

(2) Die Stadtfarben sind Blau/Gelb, auf der Fahne 
untereinander angeordnet.

(3) Die Stadtverwaltung Leipzig führt als zusätz-
liches Erkennungszeichen das Stadtwappen mit 
dem Schriftzug „Stadt Leipzig“ unter oder ne-
ben dem Wappen, teilweise ergänzt durch die zu-
sätzliche Nennung von Organisationseinheiten.

(4) Das Wappen ist gesetzlich geschützt.
 Die Rechte am Entwurf und der aktuellen gra-

fi schen Umsetzung des Stadtwappens liegen bei 
der Stadt Leipzig.

(5) Das Stadtwappen wird nicht zur freien Verwen-
dung durch Dritte freigegeben.

§ 3
Gedenktag 9. Oktober

Der 9. Oktober wird zum städtischen, nicht arbeits-
freien Gedenktag zur Erinnerung an die
Friedliche Revolution 1989 bestimmt.

§ 4
Bekanntmachungen

(1) Öffentliche Bekanntmachungen, Satzungen, 
Abgabenordnungen, Verordnungen sowie Aus-
schreibungen werden, soweit durch Gesetz 
nichts anderes vorgesehen ist, in vollem Wort-
laut im Amtsblatt der Stadt Leipzig veröffent-
licht.

(2) Näheres regelt die Bekanntmachungssatzung 
der Stadt Leipzig.

§ 5
Einwohnerversammlung, Bürgerbegehren 

und Bürgerentscheid
(1) Die Durchführung einer Einwohnerversamm-

lung nach § 22 Abs. 2 SächsGemO kann schrift-
lich unter Bezeichnung der zu erörternden An-
gelegenheit von den Einwohnern/-innen bean-
tragt werden. Die elektronische Form ist ausge-
schlossen. Dieser Antrag muss mindestens von 5 
von Hundert der Einwohner/-innen der Stadt, 
die das 16. Lebensjahr vollendet haben, unter-
zeichnet sein. Die Durchführung einer Einwoh-
nerversammlung gemäß § 22 Abs. 1 SächsGemO
bleibt davon unberührt. In dem Antrag sollen 
eine Vertrauensperson und eine stellvertretende 
Vertrauensperson benannt werden, die jede für 
sich zur Entgegennahme von Mitteilungen und 
Entscheidungen der Gemeinde und zur Abga-
be von Erklärungen ermächtigt ist.

(2) Die Durchführung eines Bürgerentscheids 
nach § 25 SächsGemO kann schriftlich von 
den Bürgern/-innen der Stadt beantragt wer-
den (Bürgerbegehren). Die elektronische Form 
ist ausgeschlossen.

 Das Bürgerbegehren muss mindestens von 5 
von Hundert der Bürger/-innen der Stadt un-
terzeichnet sein. In dem Antrag müssen eine 
Vertrauensperson und eine stellvertretende Ver-
trauensperson bezeichnet werden, die jede für 
sich zur Entgegennahme von Mitteilungen und 
Entscheidungen der Gemeinde und zur Abga-
be von Erklärungen ermächtigt ist.

§ 6
Einwohneranfragen

(1) Die Ratsversammlung räumt gemäß § 44 Abs. 
3 SächsGemO Einwohnern/-innen und den ih-
nen nach § 10 Abs. 3 SächGemO gleichgestellten 
Personen sowie Vertretern/-innen von Bürgeri-
nitiativen zu jeder Ratsversammlung die Mög-
lichkeit ein, Fragen zu stellen oder Anregungen 
und Vorschläge zu unterbreiten. Die Fragen, An-
regungen und Vorschläge müssen sich auf An-
gelegenheiten der Stadt Leipzig beziehen.

(2) Einwohneranfragen werden nicht auf die Tages-
ordnung der Ratsversammlung gesetzt, wenn die 
erbetene Auskunft demselben/derselben oder 
einem anderen Fragesteller/einer anderen Fra-
gestellerin innerhalb der letzten sechs Monate 
öffentlich erteilt wurde, es sei denn, die Sach- 
und Rechtslage hat sich seit der Behandlung 
wesentlich geändert.

(3) Es kann je Fragesteller/-in nur eine Einwohner-
anfrage eingereicht werden; die Anfrage soll 

nicht mehr als drei Unterfragen enthalten. Fra-
gen zu Angelegenheiten, die in nicht öffentlicher 
Sitzung zu behandeln sind, sowie Fragen zu Ta-
gesordnungspunkten derselben Ratsversamm-
lung dürfen nicht gestellt werden.

(4) Der Oberbürgermeister legt nach Beratung im 
Ältestenrat die Art der Beantwortung fest; die 
schriftliche Beantwortung von Anfragen und 
Vorschlägen ist zulässig.

(5) Näheres regelt die Geschäftsordnung der Rats-
versammlung und ihrer Ausschüsse.

§ 7
Ratsversammlung (Stadtrat)

(1) Die Ratsversammlung ist die Vertretung der 
Bürgerinnen und Bürger und das Hauptorgan 
der Stadt Leipzig.

(2) Die Ratsversammlung besteht aus 70 Mitglie-
dern und dem Oberbürgermeister als Vorsitzen-
den.

 Die Mitglieder der Ratsversammlung führen 
die Bezeichnung Stadtrat bzw. Stadträtin.

(3) Die Mitglieder der Ratsversammlung und die 
in Ausschüsse und Beiräte der Ratsversamm-
lung berufenen sachkundigen Einwohner/-in-
nen sowie die Mitglieder der Ortschaftsräte und 
der Stadtbezirksbeiräte üben ihre Tätigkeit eh-
renamtlich aus. Sie erhalten eine Aufwandsent-
schädigung. 

 Näheres dazu regelt die Entschädigungssat-
zung.

§ 8
Zuständigkeit der Ratsversammlung

(1) Die Ratsversammlung entscheidet über alle An-
gelegenheiten, die ihr nach gesetzlichen Vor-
schriften, insbesondere nach § 28 Abs. 2 Sächs-
GemO zur Entscheidung übertragen sind.

(2) Die Ratsversammlung überwacht die Ausfüh-
rung ihrer Beschlüsse und sorgt bei Auftreten 
von Missständen für deren Beseitigung durch 
den Oberbürgermeister.

(3) Die Ratsversammlung entscheidet insbesonde-
re über:

 1.  die Festlegung von Grundsätzen für die Ver-
waltung der Gemeinde;

 2.  die Bestellung der Mitglieder von Aus-
schüssen der Ratsversammlung; Bestellung 
der Mitglieder der Stadtbezirksbeiräte; der 
Stellvertreter des Oberbürgermeisters; der 
Beigeordneten;

 3.  die Ernennung, Einstellung, Beförderung/Hö-
hergruppierung und Entlassung von leiten-
den Bediensteten – das sind alle Amtsleiter/
-innen sowie Beamte/Beamtinnen ab Besol-
dungsgruppe A 16 aufwärts und Beschäf-
tigte mit übertarifl ichem Entgelt, der Be-
auftragten für Gleichstellung, für Menschen 
mit gleichgeschlechtlicher Lebensweise, für 
Migration und Integration, für Senioren, für 
Menschen mit Behinderungen und für Da-
tenschutz sowie über die Festsetzung von Ver-
gütungen, auf die kein Anspruch aufgrund 
eines Tarifvertrages besteht, ausgenommen 
die in § 22 Abs. 2 Nr. 2 zweiter Halbsatz ge-
nannten Zahlungen, jeweils im Einverneh-
men mit dem Oberbürgermeister;

 4.  die Wahl der Betriebsleiter/-innen der Ei-
genbetriebe und die Bestellung zum Ersten 
Betriebsleiter/zur Ersten Betriebsleiterin;

 5.  die Übernahme freiwilliger Aufgaben;
 6.  Satzungen, anderes Ortsrecht und Flächen-

nutzungspläne;
 7.  die Änderungen des Gemeindegebietes;
 8.  die Durchführung eines Bürgerentscheids 

oder die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens;
 9.  die Verleihung und Aberkennung von Eh-

renbürgerrechten;
 10. die Regelung der allgemeinen Rechtsver-

hältnisse der städtischen Bediensteten;
 11. die Übertragung von Aufgaben auf den Ober-

bürgermeister;
 12. die Erteilung des Einvernehmens zur Ab-

grenzung der Geschäftskreise der Beigeord-
neten;

 13. die Annahme oder Vermittlung von Spen-
den, Schenkungen oder ähnlichen Zuwen-
dungen gemäß § 73 Abs. 5 i. V. m. § 28 Abs. 
2 Nr. 11 SächsGemO;

 14. den Entzug der Leitung des Rechnungsprü-
fungsamtes nach § 103 Abs. 4 SächsGemO;

 15. die Auswahl des örtlichen Prüfers nach 
§ 103 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO;

 16. die Übertragung von Aufgaben auf das Rech-
nungsprüfungsamt;

 17. die Verfügung über Gemeindevermögen, das 
für die Gemeinde von erheblicher wirtschaft-
licher Bedeutung ist, insbesondere Grund-
stücksangelegenheiten – das sind Erwerb, 
Veräußerung und dingliche Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten – mit einem Wert im Einzelfall von 
über 2,5 Mio. Euro;

 18. die Ausführung von Bauvorhaben einschließ-
lich deren Planung - Baubeschluss - (Hoch-
bau, Tiefbau, Freianlagen-, Wasser- und In-
genieurbau) bei Gesamtkosten von über 2,5 
Mio. Euro;

 19. die Ausführung von Vorhaben außerhalb von 
Bauvorhaben bei Gesamtkosten von über 
1 Mio. Euro (Ausführungsbeschluss).

  Als Vorhaben sind zu verstehen
  -  alle Leistungen für Investitionen und In-

vestitionsfördermaßnahmen im Finanz-
haushalt (Investitionshaushalt),

  -  alle Leistungen des Ergebnishaushaltes 
außerhalb der Geschäfte der laufenden 
Verwaltung, die personelle oder organi-
satorische oder technische oder haus-
haltstechnische (Nachfolgekosten) Aus-
wirkungen haben bzw. bei Geschäften der 
laufenden Verwaltung handelt mit beab-
sichtigten Mehraufwendungen von über 
500 000 Euro;

 20. die Errichtung, Übernahme, wesentliche Ver-
änderung, vollständige oder teilweise Veräu-
ßerung und die Aufl ösung von Unternehmen 
und öffentlichen Einrichtungen sowie die 
unmittelbare und mittelbare Beteiligung an 
solchen, die Beteiligung eines Unternehmens 
in einer Rechtsform des privaten Rechts, an 
dem die Stadt mit mehr als 50 v. H. beteili-
gt ist, an einem anderen Unternehmen ge-
mäß § 96 Abs. 2 SächsGemO;

 21. ein Haushaltsstrukturkonzept;
 22. die Bestellungen von Sicherheiten, die Über-

nahme von Bürgschaften und Verpfl ich-
tungen aus Gewährverträgen und den Ab-
schluss der ihnen wirtschaftlich gleichkom-
menden Rechtsgeschäfte bei einem Wert von 
über 1 Mio. Euro;

 23. Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse, 
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der 

Sondervermögen und Treuhandvermögen;
 24. die allgemeine Festsetzung von Abgaben und 

Tarifen;
 25. den Verzicht auf Ansprüche der Stadt und 

die Niederschlagung solcher Ansprüche, die 
Führung von Rechtsstreitigkeiten und den 
Abschluss von Vergleichen bei einem Wert 
bzw. Streitwert von über 1 Mio. Euro. Die 
Wertgrenze gilt auch für den Abschluss von 
Vergleichen bei Forderungen gegen die Stadt 
Leipzig;

 26. den Beitritt zu Zweckverbänden und den 
Austritt aus diesen;

 27. die Benennung und Umbenennung von 
Stadtteilen, Straßen und Plätzen, öffentli-
chen Gebäuden und Einrichtungen, Brü-
cken und Grünanlagen (Parks);

 28. die Vergabe von Städtebaufördermitteln ein-
schließlich der städtischen Anteile von über 
2,5 Mio. Euro;

 29. städtebauliche Verträge nach § 11 BauGB 
mit Wertgrößen über 2,5 Mio. Euro;

 30. die Bildung beitragsfähiger Abschnitte so-
wie die Anordnung der Kostenspaltung im 
Rahmen der Erschließungs- und Straßen-
ausbaubeitragssatzung bei Maßnahmen über 
2,5 Mio. Euro;

 31. die über- und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen oder Auszahlungen gem. § 79 Abs. 
1 SächsGemO

  a) bei Mehraufwendungen oder -auszah-
lungen, die sich aus einer gesetzlichen 
oder vertraglichen Verpflichtung der 
Stadt Leipzig ergeben und die durch Zah-
lung Dritter in voller Höhe gedeckt wer-
den über 1 000 000 Euro,

  b) bei Mehraufwendungen oder -auszah-
lungen, die sich im Rahmen der Städ-
te- und Wohnungsbauförderung ergeben 
über 1 000 000 Euro,

  c) bei Mehraufwendungen oder -auszah-
lungen, die sich aus einer dem Grunde 
und der Höhe nach gesetzlichen oder ver-
traglichen Verpfl ichtung der Stadt Leip-
zig ergeben über 500 000 Euro,

  d) bei Mehraufwendungen oder -auszah-
lungen, die sich aus der Rückzahlung 
von Fördermitteln ergeben über 1 000 000 
Euro,

  e) bei Mehraufwendungen oder -auszah-
lungen, die sich dem Grunde nach als 
Verpfl ichtung aus den Sozialgesetzbü-
chern ergeben über 1 000 000 Euro,

  f) bei übrigen Mehraufwendungen oder 
-auszahlungen über 500 000 Euro,

  g) bei über- und außerplanmäßigen Auf-
wendungen zur Bildung von Rückstel-
lungen über 500 000 Euro,

  h)  bei der Übertragung für planmäßige und 
außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen im Ergebnishaushalt in 
Folgejahre über 250 000 Euro;

 32. die über- und außerplanmäßigen Verpfl ich-
tungsermächtigungen gem. § 81 Abs. 5 Sächs-
GemO bei über- und außerplanmäßigen Ver-
pfl ichtungsermächtigungen über 500 000 
Euro;

 33. die Abgabe von Stellungnahmen im Rah-
men behördlicher Beteiligungsverfahren zu

  - Landesentwicklungs- und Regionalplä-
nen gem. § 6 Abs. 2 SächsLPlG,

  - Flächennutzungsplänen gemäß § 2 Abs. 
2 BauGB,

  -  Bebauungsplänen und Änderungen von 
Flächennutzungsplänen gemäß § 2 Abs. 
2 BauGB, Zielabweichungsverfahren von 
Landesentwicklungs- und Regionalplä-
nen gem. § 16 SächsLPlG und nicht förm-
lichen Beteiligungsverfahren zu Vorha-
ben, soweit vg. Verfahren erhebliche Aus-
wirkungen auf die Stadt Leipzig erwar-
ten lassen,

  -  Planfeststellungsverfahren gem. §§ 72 ff. 
VwVfG mit erheblicher Bedeutung für 
die Stadt Leipzig,

  - Erlaubnissen, Bewilligungen, Planfest-
stellungsverfahren, Rahmen- und Haupt-
betriebsplänen (in Bezug auf Neuauf-
schluss und großfl ächige Erweiterungen) 
nach dem BbergG;

 34. die Beauftragung von Sachverständigen, Be-
ratungsleistungen und von Gutachten außer-
halb der Vergabe- und Vertragsordnungen 
(VOB/VOL/VOF und der HOAI) ab einem 
Auftragswert von 50 000 Euro.

(4) Alle Beträge sind in netto zuzüglich der geson-
derten betragsmäßigen Ausweisung der jeweils 
gültigen Mehrwertsteuer anzugeben. Eine Zer-
legung eines inhaltlich zusammengehörigen 
Vorgangs in mehrere Teile zur Begründung ei-
ner Zuständigkeit ist nicht zulässig.

§ 9
Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Die Ratsversammlung hat unverzüglich eine Nach-
tragshaushaltssatzung gem. § 77 SächsGemO
zu erlassen, wenn
1.  sich zeigt, dass ein erheblicher Fehlbetrag im 

Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergeb-
nis entstehen wird oder sich ein veranschlag-
ter Fehlbetrag erheblich vergrößert und dieser 
sich nicht durch andere Maßnahmen vermei-
den lässt. Erheblich ist ein Fehlbetrag, wenn 
er 5 % des Volumens des Ergebnishaushaltes 
überschreitet,

2.  bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche 
Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzel-
nen Produkten in einem Verhältnis zu den Ge-
samtaufwendungen bzw. -auszahlungen des 
Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet 
werden. Erheblich sind diese Aufwendungen 
oder Auszahlungen, wenn sie 3 % des Volumens 
der Gesamtaufwendungen und -auszahlungen 
überschreiten,

3.  Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte 
Investitionen und Investitionsfördermaßnah-
men 2 % des Investitionsvolumens im Finanz-
haushalt übersteigen und somit nicht mehr ge-
ringfügig i. S. des § 77 Abs. 3 Nr. 1 SächsGemO 
sind,

4. Bedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder 
höhergruppiert werden sollen und der Stellen-
plan die entsprechenden Stellen nicht enthält. 
Dies ist nicht erforderlich, wenn es sich um eine 
unerhebliche Mehrung oder Hebung von Beam-
tenstellen der Besoldungsgruppen A 2 bis A 10 
bzw. vergleichbarer Beschäftigter (Entgeltgrup-
pe 1 bis 9) handelt. 

 Erheblich ist eine solche Mehrung oder He-
bung, wenn sie 3 % der Gesamtstellenanzahl 
überschreitet.

§ 10
Fraktionen

(1) Fraktionen sind Zusammenschlüsse von minde-
stens vier Stadträten/Stadträtinnen, die dersel-
ben Partei, politischen Vereinigung oder Wäh-
lervereinigung angehören oder die ihre Zuge-
hörigkeit zu einer Fraktion erklären. Stadträte/
Stadträtinnen können nicht zugleich mehreren 
Fraktionen angehören.

(2) Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, 
die Namen der Vorsitzenden und Mitglieder sind 
dem Oberbürgermeister schriftlich mitzuteilen.

(3) Der Austritt aus einer Fraktion ist dem Ober-
bürgermeister schriftlich bekannt zu machen.

(4) Die Fraktionen erhalten die zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben erforderlichen fi nanziellen, 
räumlichen und sächlichen Mittel. Das Nähe-
re ist zwischen den Fraktionen und dem Ober-
bürgermeister zu vereinbaren.

§ 11
Ältestenrat

(1) Es wird ein Ältestenrat gebildet, der den Ober-
bürgermeister in Fragen der Tagesordnung und 
des Ablaufs der Verhandlungen der Ratsver-
sammlung und ihrer Ausschüsse berät.

(2) Das Nähere über die Zusammensetzung und den 
Geschäftsgang regelt die Geschäftsordnung der 
Ratsversammlung und ihrer Ausschüsse.

§ 12
Beschließende Ausschüsse

(1) Als beschließende Ausschüsse nach § 41 Sächs-
GemO werden gebildet:

 1.  der Verwaltungsausschuss,
 2.  der Grundstücksverkehrsausschuss.
(2) die Bildung der beschließenden Ausschüsse er-

folgt nach § 42 Abs. 2 SächsGemO.
 Bei der Bildung beschließender Ausschüsse 

muss gewährleistet sein, dass mindestens ein 
Mitglied jeder Fraktion vertreten ist.

§ 13
Verwaltungsausschuss

(1) Der Verwaltungsausschuss besteht aus einer 
durch Beschluss der Ratsversammlung festge-
legten Anzahl von Stadträten/Stadträtinnen 
und dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden.

(2) Für jedes Mitglied des Verwaltungsausschusses 
ist ein Vertreter/eine Vertreterin zu bestimmen.

(3) Die Beigeordneten nehmen an den Sitzungen 
mit beratender Stimme teil.

(4) Die Sitzungen des Verwaltungsausschusses sind 
öffentlich, soweit er über Gegenstände verhan-
delt und beschließt, über die er endgültig ent-
scheidet. § 37 SächsGemO fi ndet entsprechende 
Anwendung.

(5) Die Sitzungen des Verwaltungsausschusses sind 
nicht öffentlich, soweit die Verhandlungen der 
Vorbereitung von Entscheidungen der Ratsver-
sammlung dienen.

(6) Der Verwaltungsausschuss entscheidet über die 
Angelegenheiten, die ihm nach dieser Haupt-
satzung oder im Einzelfalle von der Ratsver-
sammlung zur Entscheidung übertragen sind. 
Bei den Eigenbetrieben regelt sich abweichend 
von Satz 1 die Zuständigkeit des Verwaltungs-
ausschusses nach der jeweiligen Eigenbetriebs-
satzung. Sofern die Eigenbetriebssatzung kei-
ne Regelung enthält, gilt für die Zuständigkeit 
des Verwaltungsausschusses die Hauptsatzung.

(7) Der Verwaltungsausschuss entscheidet insbe-
sondere:

 1. über die Ausführung von Bauvorhaben ein-
schließlich deren Planung - Baubeschluss - 
(Hochbau, Tiefbau, Freianlagen-, Wasser- 
und Ingenieurbau) bei Gesamtkosten über 
1 Mio. Euro und bis zu 2,5 Mio. Euro;

 2. über die Ausführung von Vorhaben außer-
halb von Bauvorhaben bei Gesamtkosten 
über 0,25 Mio. Euro bis zu 1 Mio. Euro (Aus-
führungsbeschluss);

 Als Vorhaben sind zu verstehen
 -  alle Leistungen für Investitionen und Inve-

stitionsfördermaßnahmen im Finanzhaus-
halt (Investitionshaushalt),

 -  alle Leistungen des Ergebnishaushaltes au-
ßerhalb der Geschäfte der laufenden Ver-
waltung, die personelle oder organisato-
rische oder technische oder haushaltstech-
nische (Nachfolgekosten) Auswirkungen ha-
ben bzw. bei Geschäften der laufenden Ver-
waltung mit beabsichtigten Mehraufwen-
dungen von über 200 000 Euro;

 3.  über den Abschluss von Verträgen über Leis-
tungen außerhalb der VOB, VOL und VOF bei 
einem Wert

  -  von über 150 000 Euro bei einmaligen 
Leistungen,

  -  von über 50 000 Euro jährlich bei wie-
derkehrenden Leistungen;

 4.  über die Bestellungen von Sicherheiten, die 
Übernahme von Bürgschaften und von Ver-
pfl ichtungen aus Gewährverträgen und den 
Abschluss von ihnen wirtschaftlich gleich-
kommenden Rechtsgeschäften bei einem 
Wert von über 50 000 Euro bis zu 1 Mio. 
Euro;

 5.  über den Verzicht auf Ansprüche der Stadt 
und die Niederschlagung solcher Ansprü-
che, die Führung von Rechtsstreitigkeiten 
und den Abschluss von Vergleichen bei einem 
Wert bzw. Streitwert von über 50 000 Euro 
bis zu 1 Mio. Euro. Die Wertgrenze gilt auch 
für den Abschluss von Vergleichen bei For-
derungen gegen die Stadt Leipzig;

 6.  über die Vergabe von Städtebaufördermit-
teln einschließlich der städtischen Anteile 
von über 450 000 Euro bis 2,5 Mio. Euro;

 7.  über die Genehmigung von Dienstreisen der 
Stadträte/Stadträtinnen; 

 8.  städtebauliche Verträge nach § 11 BauGB 
mit Wertgrößen von über 1 Mio. Euro bis 
einschließlich 2,5 Mio. Euro;

 9.  über die Bildung beitragsfähiger Abschnitte 
sowie die Anordnung der Kostenspaltung im 
Rahmen der Erschließungs- und Straßenaus-
baubeitragssatzung bei Maßnahmen über 1 
Mio. Euro bis einschließlich 2,5 Mio. Euro;

 10. über Wahlordnungen;
 11. die Beauftragung von Sachverständigen, Be-

ratungsleistungen und von Gutachten außer-
halb der Vergabe- und Vertragsordnungen 
(VOB/VOL/VOF oder HOAI) ab einem Auf-
tragswert von 25 000 Euro bis 50 000 Euro.

(8) Der/Die Beigeordnete für Finanzen unterrich-
tet den Verwaltungsausschuss über die Inan-
spruchnahme des jährlichen Kreditrahmens 
auf der Grundlage der Haushaltssatzung.

(9) Der Verwaltungsausschuss führt eine Vorbera-
tung in Personalangelegenheiten durch, die ge-
mäß § 8 Abs. 3 Ziffer 3 dieser Hauptsatzung in 
die Zuständigkeit der Ratsversammlung fallen.

(10) Dem Verwaltungsausschuss wird die Vorbera-
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 -  für die Mitglieder zu 4. eine entsprechende 
Anzahl von Stadträten/Stadträtinnen.

(4) Zur Unterstützung des Umlegungsausschus-
ses kann der/die Vorsitzende im Einvernehmen 
mit den Mitgliedern des Umlegungsausschusses 
weitere Sachverständige mit beratender Stim-
me im Einzelfall hinzuziehen.

(5) Der Umlegungsausschuss ist zuständig für:
 1.  die Durchführung von Bodensonderungsver-

fahren nach den Vorschriften des Vierten Teils 
des Ersten Kapitels des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der jeweils geltenden Fassung,

 2.  die Durchführung von Bodensonderungsver-
fahren nach allen gesetzlichen Vorschriften 
in deren jeweils geltenden Fassungen, ins-
besondere nach dem Bodensonderungsge-
setz (BoSoG) und dem Verkehrsfl ächenbe-
reinigungsgesetz (VerkFlBerG).

§ 16
Jugendhilfeausschuss

Es wird gemäß §§ 70 und 71 des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes ein Jugendhilfeausschuss gebil-
det, dessen Zusammensetzung und Zuständigkeit 
sich aus dem Sächsischen Landesjugendhilfegesetz, 
dem Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhil-
fe – sowie der Satzung des Jugendamtes der Stadt 
Leipzig in der jeweils gültigen Fassung ergeben.

§ 17
Beratende Ausschüsse

(1) Es werden folgende Fachausschüsse als bera-
tende Ausschüsse gemäß § 43 Abs. 1 SächsGe-
mO gebildet:

 1.  Allgemeine Verwaltung
 2.  Finanzen
 3.  Umwelt und Ordnung
 4.  Kultur
 5.  Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
 6.  Stadtentwicklung und Bau
 7.  Wirtschaft und Arbeit
 8.  Sport
 9.  Rechnungsprüfung
 10. Petitionsausschuss
 11. Ehrenrat
(2) Die Bildung der beratenden Ausschüsse erfolgt 

nach § 42 Abs. 2 SächsGemO. Bei der Bildung 
muss gewährleistet sein, dass mindestens ein 
Mitglied jeder Fraktion vertreten ist.

(3) Die beratenden Ausschüsse bestehen aus einer 
durch Beschluss der Ratsversammlung festge-
legten Anzahl von Stadträten/Stadträtinnen. 
Sie wählen gem. § 43 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO 
den/die Vorsitzende/-n aus ihrer Mitte, der/die 
insoweit die Aufgaben des Oberbürgermeisters 
wahrnimmt. Die Beigeordneten nehmen an den 
Sitzungen der beratenden Ausschüsse teil.

(4) Für jeden Stadtrat/jede Stadträtin ist ein Ver-
treter/eine Vertreterin zu benennen.

(5) Die Aufgabenbereiche der beratenden Aus-
schüsse sollen den Geschäftskreisen der Bei-
geordneten entsprechen.

(6) Durch Beschluss der Ratsversammlung können 
weitere beratende Ausschüsse gebildet werden.

(7) Über die Berufung von sachkundigen 
Einwohnern/-innen gemäß § 44 Abs. 2 Sächs-
GemO entscheidet die Ratsversammlung durch 
besonderen Beschluss. Bei beratender Tätigkeit 
von sachkundigen Einwohnern/-innen sind die 
§§ 19 und 20 der SächsGemO anzuwenden.

(8) Die Sitzungen der beratenden Ausschüsse sind 
nicht öffentlich.

§ 18
Ehrenrat

(1) Der Ehrenrat achtet auf die Einhaltung der 
Ehrenordnung. Er kann bei Verstößen entspre-
chend den Festlegungen in der Ehrenordnung 
Empfehlungen an den Stadtrat aussprechen.

(2) Gemäß § 44 Abs. 6 SächsGemO können der/die 
Datenschutzbeauftragte, der/die Amtsleiter/-in 
des Rechnungsprüfungsamtes und der/die Anti-
Korruptions-Koordinator/-in zu den Sitzungen 
hinzugezogen werden.

§ 19
Petitionsausschuss

(1) Dem Petitionsausschuss obliegt die Vorbera-
tung der Petitionen, die in die Zuständigkeit des 
Stadtrates fallen. Er unterbreitet unter Einhal-
tung der Ladungsfrist gem. § 36 Abs. 2 Sächs-
GemO i. V. m. § 3 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
für die Ratsversammlung und ihre Ausschüsse 
einen Entscheidungsvorschlag. Die Entschei-
dung über die Petitionen trifft der Stadtrat.

(2) Der Petitionsausschuss gibt sich für die Behand-
lung von Petitionen an die Ratsversammlung in 
seiner Zuständigkeit eine Geschäftsordnung, die 
durch die Ratsversammlung zu bestätigen ist.

§ 20
Betriebsausschüsse

(1) Gemäß Artikel 1, Punkt 53 (1) des Gesetzes zur 
Fortentwicklung des Kommunalrechts vom 
28.11.2013 werden folgende Betriebsausschüs-
se als beschließende Ausschüsse gebildet:

 1.  Betriebsausschuss des kommunalen Eigen-
betriebes Leipzig/Engelsdorf

 2.  Betriebsausschuss Eigenbetrieb Stadtreini-
gung Leipzig

 3.  Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesund-
heit

 4.  Betriebsausschuss Kulturstätten
(2) Durch Beschluss der Ratsversammlung können 

weitere Betriebsausschüsse als beschließende 
Ausschüsse gebildet werden.

§ 21
Beiräte

(1) Die Einrichtung von sonstigen Beiräten richtet 
sich nach § 47 SächsGemO. Die Beiräte unter-
stützen den Stadtrat und den Oberbürgermei-
ster bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

(2) Es werden folgende Beiräte gebildet:
 1.  Kleingartenbeirat
 2.  Behindertenbeirat
 3.  Kinder- und Familienbeirat
 4.  Seniorenbeirat
 5.  Beirat für Tierschutz
 6.  Beirat für Gleichstellung
 7.  Migrantenbeirat
 8.  Jugendbeirat
(3) Die Beiräte gemäß Abs. 2 regeln ihre Aufgaben, 

Zusammensetzung und Verfahren in Geschäfts-
ordnungen, welche dem Stadtrat zur Kenntnis 
vorzulegen sind.

§ 22
Oberbürgermeister

(1) Der Oberbürgermeister ist für die ihm durch 
Gesetz übertragenen Aufgaben (insbesondere 
§ 53 SächsGemO) zuständig.

(2) Dem Oberbürgermeister werden gemäß § 53 
Abs. 2 SächsGemO folgende Aufgaben zur dau-
ernden Erledigung übertragen, soweit es sich 
nicht bereits um Geschäfte der laufenden Ver-
waltung und nicht um Entscheidungen über An-
gelegenheiten der städtischen Eigenbetriebe, zu 

denen in den Satzungen der Eigenbetriebe ab-
weichende Regelungen getroffen sind, handelt.

 Sofern die Eigenbetriebssatzung keine Regelung 
enthält, gilt für die Zuständigkeit des Oberbür-
germeisters die Hauptsatzung:

 1. die Ernennung, Einstellung, Beförderung/
Höhergruppierung und Entlassung von Be-
diensteten mit Ausnahme der leitenden Be-
diensteten und der Beauftragten gemäß § 8 
Abs. 3, Nr. 2 und 3 dieser Hauptsatzung;

 2.  die Verteilung tarifl ich oder gesetzlich vorge-
sehener Leistungsentgelte auf die einzelnen 
Bediensteten sowie die Gewährung von Ein-
malzahlungen zur Anerkennung besonderer 
Leistungen bis zur Höhe von 1000 Euro im 
Einzelfall;

 3.  alle sonstigen Personalangelegenheiten der 
Mitarbeiter/-innen der Stadt;

 4.  die nach feststehenden Tarifen, Richtlinien, 
Ordnungen usw. abzuschließenden oder re-
gelmäßig wiederkehrenden Geschäfte der 
laufenden Verwaltung;

 5. Rechtsgeschäfte oder Verwaltungshand-
lungen, die in Durchführung bundes-, lan-
des- oder ortsrechtlicher Bestimmungen 
vorgeschrieben oder zulässig sind; Heran-
ziehung zu den Gemeindeabgaben; Ertei-
lung von Prozessvollmachten; Einlegung 
von Rechtsmitteln einschließlich Klagen vor 
den ordentlichen Gerichten, den Arbeits- 
oder Verwaltungsgerichten; Abtretungser-
klärungen; Vorrangeinräumungen;

 6.  die Verfügung über Gemeindevermögen mit 
einem Wert von bis zu 250 000 Euro;

 7.  Entscheidung über die Ausführung von Bau-
vorhaben einschließlich deren Planung - 
Baubeschluss - (Hochbau, Tiefbau, Freian-
lagen-, Wasser- und Ingenieurbau) bei Ge-
samtkosten von bis zu 1 Mio. Euro;

 8.  Wenn sich bei Bauvorhaben gemäß § 13 Abs. 
7 Nr. 1 der Hauptsatzung Erhöhungen der 
Gesamtkosten lt. Baubeschluss von mehr 
als 10 % ergeben, ist der Oberbürgermei-
ster verpfl ichtet, den Verwaltungsausschuss 
zu informieren. Eine Ergänzung des Baube-
schlusses durch den Verwaltungsausschuss 
soll dann erfolgen, wenn die eingeleite-
ten Maßnahmen keinen Erfolg versprechen 
und eine Überschreitung der Gesamtkosten 
lt. Baubeschluss von mehr als 250 000 Euro 
eintritt. Das gilt auch für den Fall, dass sich 
der Eigenanteil der Stadt um diese Beträge 
erhöht;

 9.  Wenn sich bei Bauvorhaben gemäß § 8 Abs. 
3 Nr. 20 der Hauptsatzung Erhöhungen der 
Gesamtkosten lt. Baubeschluss von mehr als 
10 % ergeben, ist der Oberbürgermeister ver-
pfl ichtet, den Stadtrat zu informieren. Eine 
Ergänzung des Baubeschlusses durch den 
Stadtrat soll dann erfolgen, wenn die ein-
geleiteten Maßnahmen keinen Erfolg ver-
sprechen und eine Überschreitung der Ge-
samtkosten lt. Baubeschluss von mehr als 
500 000 Euro eintritt. Das gilt auch für den 
Fall, dass sich der Eigenanteil der Stadt um 
diese Beträge erhöht;

 10. Entscheidung über die Ausführung von Vor-
haben außerhalb von Bauvorhaben bei Ge-
samtkosten bis 250 000 Euro,

  Als Vorhaben sind zu verstehen:
  -  alle Leistungen für Investitionen und In-

vestitionsfördermaßnahmen im Finanz-
haushalt (Investitionshaushalt),

  -  alle Leistungen des Ergebnishaushaltes, 
die personelle oder organisatorische 
oder technische oder haushalttechnische 
(Nachfolgekosten) Auswirkungen haben;

 11. Abschluss von Verträgen über Leistungen au-
ßerhalb VOB, VOL und VOF mit einem Wert

  von
  -  bis zu 150 000 Euro bei einmaligen Leis-

tungen,
  -  bis zu 50 000 Euro jährlich bei wieder-

kehrenden Leistungen;
 12. die Bestellung von Sicherheiten, die Über-

nahme von Bürgschaften und von Verpfl ich-
tungen aus Gewährverträgen und der Ab-
schluss von ihnen wirtschaftlich gleichkom-
menden Rechtsgeschäften bis zum Wert von 
50 000 Euro;

 13. den Verzicht auf Ansprüche der Stadt, die 
Führung von Rechtsstreitigkeiten und den 
Abschluss von Vergleichen bis zum Wert von 
50 000 Euro. Die Wertgrenze gilt auch für den 
Abschluss von Vergleichen bei Forderungen 
gegen die Stadt Leipzig;

 14. die Erteilung von Aussagegenehmigungen 
für Stadträte im Rahmen von Zeugenver-
nehmungen/Befragung durch Ermittlungs-
behörden/Gerichte;

 15. Abschluss von Miet- und Pachtverträgen bis 
zu 50 000 Euro jährlich;

 16. Vergabe von Städtebaufördermitteln ein-
schließlich der städtischen Anteile bis zu 
450 000 Euro;

 17.  Vergabe von Zuschüssen an Vereine und 
Verbände auf der Grundlage der durch die 
Ratsversammlung zu beschließenden För-
derrichtlinien und der durch die geltende
Haushaltssatzung bereitgestellten Haus-
haltsmittel im Einvernehmen mit den je-
weils zuständigen beratenden Ausschüssen;

 18. Vergabe von
 -  Leistungen nach VOL,
 -  Bauleistungen nach VOB und
 -  freiberufl ichen Leistungen nach VOF.
  Für das Verfahren werden Vergabeordnungen 

erlassen, die der Zustimmung der Ratsver-
sammlung bedürfen;

 19. Städtebauliche Verträge nach § 11 BauGB 
mit Wertgrößen bis zu 1 Mio. Euro;

 20. die Bildung beitragsfähiger Abschnitte so-
wie die Anordnung der Kostenspaltung im 
Rahmen der Erschließungs- und Straßen-
ausbaubeitragssatzung bei Maßnahmen bis 
1 Mio. Euro;

 21. die über- und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen oder Auszahlungen gem. § 79 Abs. 1 
SächsGemO

  a) bei Mehraufwendungen oder -auszah-
lungen, die sich aus einer gesetzlichen 
oder vertraglichen Verpflichtung der 
Stadt Leipzig ergeben und die durch Zah-
lung Dritter in voller Höhe gedeckt wer-
den, bis 500 000 Euro;

  b) bei Mehraufwendungen oder -auszah-
lungen, die sich im Rahmen der Städte- 
und Wohnungsbauförderung ergeben, bis 
500 000 Euro;

  c) bei Mehraufwendungen oder -auszah-
lungen, die sich aus einer dem Grunde 

und der Höhe nach gesetzlichen oder ver-
traglichen Verpfl ichtung der Stadt Leip-
zig ergeben, bis 250 000 Euro;

  d) bei Mehraufwendungen oder -auszah-
lungen, die sich aus der Rückzahlung von 
Fördermitteln ergeben, bis 500 000 Euro;

  e) bei Mehraufwendungen oder -auszah-
lungen, die sich dem Grunde nach als 
Verpfl ichtung aus den Sozialgesetzbü-
chern ergeben, bis 500 000 Euro;

  f) bei nicht zahlungswirksamen Mehrauf-
wendungen, die im Rahmen des Haus-
haltsrechts erforderlich werden und mit 
denen keine Zahlungsbewegung nach au-
ßen verbunden ist und auch in zukünf-
tigen Jahren nicht anfallen wird (z.B. Ver-
buchung kalkulatorischer Kosten, inne-
re Verrechnung, Abschreibungen), unbe-
grenzt;

  g) bei übrigen Mehraufwendungen oder 
-auszahlungen bis 200 000 Euro;

  h) bei der Übertragung von Ansätzen für 
planmäßige und außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen im Ergeb-
nishaushalt in Folgejahre bis 250 000 Euro 
sowie generell für Auszahlungen und Ein-
zahlungen für Investitionen und Investi-
tionsfördermaßnahmen in Folgejahre;

 22. die über- und außerplanmäßigen Verpfl ich-
tungsermächtigungen gem. § 81 Abs. 5 Sächs-
GemO bis 200 000 Euro;

 23. Zur Bewirtschaftung der Haushaltsansätze 
werden Budgets gebildet. Die Budgetbildung 
erfolgt produktorientiert nach Produktgrup-
pen. Die Ausgestaltung der Regelungen zur 
Budgetbildung und -bewirtschaftung im 
Rahmen der durch die Hauptsatzung fest-
gelegten Wertgrenzen obliegt dem Oberbür-
germeister. Die grundlegenden Regelungen 
zur Budgetierung sind in den Vorbericht 
zum Haushaltsplan aufzunehmen und wer-
den durch den Stadtrat im Rahmen der Be-
schlussfassung zum Haushaltsplan festge-
legt;

 24. die nachträgliche Aufnahme von weiteren 
Zweckbindungsvermerken gem. § 19 Sächs-
KomHVO-Doppik im Laufe des Haushalts-
jahres, wenn

  a)  die Einnahmen auf die Verwendung für 
bestimmte Ausgaben beschränkt sind 
(kraft Gesetzes zweckgebunden),

  b)  sich die Beschränkung aus der Herkunft 
oder Natur der Einnahme ergibt,

  c)  ein sachlicher Zusammenhang zwischen 
Einnahmen und Ausgaben das erfordert 
und durch die Zweckbindung die Be-
wirtschaftung der Mittel erleichtert wird. 
Nachträgliche Zweckbindungsvermerke 
sind nur für geplante Fördermitteleinnah-
men und ungeplante Einnahmen, die kraft 
Gesetzes zweckgebunden sind, möglich;

 25. die Kreditaufnahme gemäß § 82 SächsGe-
mO auf der Grundlage der vom Stadtrat be-
schlossenen und von der Rechtsaufsichtsbe-
hörde genehmigten Kreditermächtigung im 
Rahmen der jeweiligen Haushaltssatzung 
und der Abschluss von Sicherungsinstru-
menten im Zins- und Schuldenmanagement 
der Stadt Leipzig zur sparsamen und wirt-
schaftlichen Gestaltung bestehender Ver-
bindlichkeiten und Verminderung von Zins-
ausgaben sowie die Sicherung von Zinskon-
ditionen auch für die Zukunft;

 26. die Abgabe von Stellungnahmen im Rah-
men behördlicher Beteiligungsverfahren, 
soweit diese nicht gem. § 8 Abs. 3 Ziffer 33 
dem Stadtrat obliegt.

(3) Alle Beträge sind in netto zuzüglich der geson-
derten betragsmäßigen Ausweisung der jeweils 
gültigen Mehrwertsteuer anzugeben. Eine Zer-
legung eines inhaltlich zusammengehörigen 
Vorgangs in mehrere Teile zur Begründung ei-
ner Zuständigkeit ist nicht zulässig.

§ 23
Beigeordnete

(1) Es werden sieben hauptamtliche Beigeordnete 
bestellt, und zwar für die Geschäftskreise:

 1.  Allgemeine Verwaltung
 2. Finanzen (Fachbedienstete/-r für das Fi-

nanzwesen)
 3. Umwelt, Ordnung, Sport
 4. Kultur
 5. Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
 6. Stadtentwicklung und Bau
 7. Wirtschaft und Arbeit
(2) Bei der Wahl bzw. Bestellung eines/einer Beige-

ordneten bleibt eine Veränderung des Geschäfts-
kreises vorbehalten.

(3) Die Beigeordneten sind in ihrem Geschäfts-
kreis Vertreter/-innen des Oberbürgermeisters 
und Vorgesetzte der dort tätigen Bediensteten. 
In ihrem Geschäftskreis leiten und beaufsich-
tigen sie den Geschäftsgang der Verwaltung.

(4) Die Beigeordneten unterstützen den Oberbür-
germeister bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
nach §§ 52 und 53 der SächsGemO. Insofern tra-
gen sie, über ihren Geschäftskreis hinaus, eine 
Mit- und Gesamtverantwortung für die ord-
nungsgemäße Erledigung aller Aufgaben der 
Stadt Leipzig.

§ 24
Stellvertretung des Oberbürgermeisters

(1) Die Ratsversammlung bestimmt im Einverneh-
men mit dem Oberbürgermeister die Reihenfol-
ge seiner Vertretung durch die Beigeordneten 
im Falle seiner Verhinderung gemäß § 55 Abs. 
4nSächsGemO und kann einem/einer Beige-
ordneten die Funktion des/der 1. Beigeordne-
ten übertragen.

(2) Der/Die erste Stellvertreter/-in führt die Amts-
bezeichnung „Erster/Erste Bürgermeister/Bür-
germeisterin“, alle anderen Beigeordneten füh-
ren die Amtsbezeichnung „Bürgermeister/-in“.

§ 25
Gleichstellungsbeauftragte/-r

(1) Die/Der Gleichstellungsbeauftragte wird ge-
mäß § 64 Abs. 2 SächsGemO bestellt. Sie/Er 
ist hauptamtliche/-r Bedienstete/-r der Stadt 
Leipzig.

(2) Die/Der Gleichstellungsbeauftragte setzt sich 
für die Verwirklichung der Gleichberechtigung 
von Frau und Mann im Zuständigkeitsbereich 
der Stadt Leipzig ein.

(3) Die/Der Gleichstellungsbeauftragte ist über 
alle Angelegenheiten, die die Gleichstellung von 
Frau und Mann in der Stadtverwaltung berüh-
ren, zu informieren. Sie/Er berichtet dem Ober-
bürgermeister und gibt ihm Empfehlungen, so-
weit ihr/ihm dies bei der Erledigung ihrer/sei-
ner Aufgaben erforderlich erscheint. Sie/Er hat 
das Recht, an Sitzungen der Ratsversammlung 

und der für ihren/seinen Aufgabenbereich zu-
ständigen beschließenden und beratenden Aus-
schüsse mit beratender Stimme teilzunehmen.

§ 26
Gliederung des Stadtgebietes

Gemäß § 70 SächsGemO ist das Stadtgebiet in zehn 
Stadtbezirke eingeteilt:
1. Mitte (mit den Ortsteilen Zentrum, Zentrum-

Ost, Zentrum-Südost, Zentrum-Süd, Zentrum-
West, Zentrum-Nordwest, Zentrum-Nord);

2.  Nordost (mit den Ortsteilen Schönefeld-Abt-
naundorf, Schönefeld-Ost, Mockau-Süd, Mo-
ckau-Nord, Thekla, Plaußig-Portitz);

3.  Ost (mit den Ortsteilen Neustadt-Neuschöne-
feld, Volkmarsdorf, Anger-Crottendorf, Seller-
hausen-Stünz, Paunsdorf, Heiterblick, Engels-
dorf/Sommerfeld, Althen, Baalsdorf, Kleinpös-
na/Hirschfeld, Mölkau);

4.  Südost (mit den Ortsteilen Reudnitz-Thonberg, 
Stötteritz, Probstheida, Meusdorf, Holzhausen, 
Liebertwolkwitz);

5.  Süd (mit den Ortsteilen Südvorstadt, Conne-
witz, Marienbrunn, Lößnig, Dölitz-Dösen);

6.  Südwest (mit den Ortsteilen Schleußig, Plag-
witz, Kleinzschocher, Großzschocher, Knaut-
kleeberg-Knauthain, Hartmannsdorf-Knaut-
naundorf);

7.  West (mit den Ortsteilen Schönau, Grünau-Ost, 
Grünau-Mitte, Grünau-Siedlung, Lausen-Grü-
nau, Grünau-Nord, Miltitz);

8.  Alt-West (mit den Ortsteilen Lindenau, Altlin-
denau, Neulindenau, Leutzsch, Böhlitz-Ehren-
berg, Burghausen, Rückmarsdorf);

9.  Nordwest (mit den Ortsteilen Möckern, Wah-
ren, Lindenthal, Breitenfeld, Lützschena, Stah-
meln und dem bisher zu Radefeld gehörenden 
Gebiet);

10. Nord (mit den Ortsteilen Gohlis-Süd, Goh-
lis-Mitte, Gohlis-Nord, Eutritzsch, Seehausen, 
Göbschelwitz, Hohenheida, Gottscheina, Wie-
deritzsch und dem bisher zu Podelwitz gehö-
renden Gebiet).

§ 27
Stadtbezirksbeiräte

(1) In den Stadtbezirken werden Stadtbezirksbei-
räte gemäß § 71 SächsGemO gebildet. Für die 
Bildung, die Pfl ichten und Rechte der Stadtbe-
zirksbeiräte und ihre Amtszeit gelten die Be-
stimmungen der SächsGemO.

(2) Die Mitglieder des Stadtbezirksbeirates werden 
als ehrenamtlich Mitwirkende (§ 17 SächsGe-
mO) von der Ratsversammlung aus dem Kreise 
der im Stadtbezirk wohnenden wählbaren 
Bürger/-innen nach jeder regelmäßigen Wahl 
der Stadträte/Stadträtinnen bestellt.

 Jedem Stadtbezirksbeirat gehören neben dem 
Vorsitzenden elf Mitglieder an. Der Stadtbe-
zirksbeirat kann sachkundige Einwohner/-in-
nen aus dem Stadtbezirk zur Beratung einzel-
ner Angelegenheiten hinzuziehen.

(3) Bei der Bestellung der Mitglieder des Stadtbe-
zirksbeirates soll das von den in der Ratsver-
sammlung vertretenen Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählervereinigungen bei 
der letzten regelmäßigen Wahl der Stadträte/
Stadträtinnen im Stadtbezirk erzielte Wahler-
gebnis berücksichtigt werden.

(4) Die in der Ratsversammlung vertretenen Par-
teien, politischen Vereinigungen und Wähler-
vereinigungen schlagen dem Oberbürgermei-
ster für die ihnen zukommenden Sitze die ent-
sprechende Zahl von Mitgliedern vor.

(5) Stadträte/Stadträtinnen können nicht gleich-
zeitig Mitglieder des Stadtbezirksbeirates sein. 
Stadträte/Stadträtinnen aus den Wahlkreisen, 
die zum jeweiligen Stadtbezirk gehören, kön-
nen an den Beratungen des Stadtbezirksbei-
rates mit beratender Stimme teilnehmen.

(6) Vorsitzende/-r des Stadtbezirksbeirates ist ein/-
e vom Oberbürgermeister Beauftragte/-r. Bei 
dem/der Vorsitzenden soll es sich um eine/-n
Einwohner/-in des jeweiligen Stadtbezirkes 
handeln.

 Der/Die Vorsitzende hat kein Stimmrecht.
(7) Die Sitzungen des Stadtbezirksbeirates fi nden 

nach Bedarf statt; innerhalb eines Jahres sollen 
mindestens vier Sitzungen des Stadtbezirksbei-
rates durchgeführt werden. Die Stadtbezirks-
beiräte tagen zu allen Angelegenheiten, mit de-
nen sie sich aus eigenem Entschluss befassen, 
öffentlich.

 Bei der Beratung von Anträgen und Vorlagen 
tagen sie insoweit öffentlich, als Gründe des 
öffentlichen Wohls oder die berechtigten Inte-
ressen Dritter nicht entgegenstehen.

 Grundstücksangelegenheiten werden nicht öf-
fentlich verhandelt.

(8) Für den Geschäftsgang der Stadtbezirksbeiräte 
ist eine Geschäftsordnung zu erlassen, die von 
der Ratsversammlung zu beschließen ist. Im Üb-
rigen gelten die Bestimmungen der SächsGe-
mO, der Hauptsatzung der Stadt Leipzig, der 
Geschäftsordnung der Ratsversammlung sowie 
die Verfahrensregelung zur Bearbeitung von An-
trägen und Vorlagen.

§ 28
Aufgaben des Stadtbezirksbeirates

(1) Zu den Aufgaben des Stadtbezirksbeirates ge-
hört es, das örtliche politische Gemeinschafts-
leben und die Beziehungen der Bürgerschaft zu 
den Organen und Einrichtungen der Stadt zu 
fördern und Kontakte zu den im Stadtbezirk 
ansässigen Vereinigungen und Institutionen zu 
pfl egen.

(2) Der Stadtbezirksbeirat ist über wichtige An-
gelegenheiten, die den Stadtbezirk betreffen, 
zu unterrichten und zu diesen Angelegenhei-
ten zu hören. Sofern in den Ausschüssen oder 
der Ratsversammlung wichtige Angelegenhei-
ten, die den Stadtbezirk betreffen, auf der Ta-
gesordnung stehen, kann der Stadtbezirksbeirat 
eines seiner Mitglieder zu den Sitzungen ent-
senden. Das entsandte Mitglied nimmt an den 
Sitzungen mit beratender Stimme teil.

(3) Vor der Beschlussfassung in der Ratsversamm-
lung oder in ihren Ausschüssen sind wichtige 
Angelegenheiten im zuständigen Stadtbezirks-
beirat zu beraten. Das Ergebnis der Beratung 
des Stadtbezirksbeirates ist der Ratsversamm-
lung bzw. den Ausschüssen zur Anhörung zu ge-
ben.

(4) Wichtige Angelegenheiten sind:
 1.  Benennung von Straßen, Plätzen und kom-

munalen Einrichtungen;
 2.  Konzeption, Umnutzung oder Aufgabe kom-

munaler Einrichtungen;
 3.  Standort- und Gestaltungsfragen bei Bau- 

und Sanierungsvorhaben von öffentlichen 
Sport-, Grün-, Erholungs- und Spielanla-
gen;

 4. Pfl ege des Stadtbezirksbildes sowie Unter-

Hauptsatzung der Stadt Leipzig
haltung der öffentlichen Park- und Grün-
anlagen, deren Bedeutung nicht wesentlich 
über den Stadtbezirk hinausgeht;

 5.  Vorschläge für die Reihenfolge der Arbei-
ten zum Um- und Ausbau sowie zur Unter-
haltung und Instandsetzung von Straßen, 
Wegen und Plätzen, deren Bedeutung nicht 
über den Stadtbezirk hinausgeht;

 6. Verkehrsberuhigungs- und Verkehrsfüh-
rungsmaßnahmen, soweit sie nicht in die 
Zuständigkeit des Oberbürgermeisters als 
allgemeine Ordnungsbehörde fallen;

 7. Bauleitplanungen;
 8.  Änderung von Grenzen zwischen den Stadt-

bezirken und Ortsteilen innerhalb der Stadt-
bezirke;

 9.  Fragen, die die sozialen bzw. kulturellen Be-
lange betreffen;

 10. Ehrungen von Personen;
 11. Pfl ege vorhandener Patenschaften und Part-

nerschaften;
 12. Fragen von besonderer Bedeutung aus Sicht 

des Stadtbezirksbeirates, den Stadtbezirk 
betreffend.

(5) Soweit darüber hinaus der Stadtbezirksbeirat 
von sich aus eine Angelegenheit gemäß Abs. 4 
mit einfacher Mehrheit zur wichtigen Ange-
legenheit erklärt, wird sie zur Anhörung auf 
die Tagesordnung der Ratsversammlung ge-
setzt.

(6) Die örtliche und sachliche Zuständigkeit der 
Ortschaftsräte gemäß § 29 der Hauptsatzung 
der Stadt Leipzig bleibt von dieser Regelung 
unberührt.

§ 29
Ortschaftsverfassung

(1) Auf gemäß §§ 8 und 9 SächsGemO eingegli-
ederte Gemeinden fi nden die Vorschriften der 
§§ 65 bis 69a SächsGemO Anwendung.

(2) In Böhlitz-Ehrenberg, Burghausen, Engelsdorf, 
Hartmannsdorf-Knautnaundorf unter Einbe-
ziehung von Rehbach, Holzhausen, Liebert-
wolkwitz, Lindenthal, Lützschena-Stahmeln, 
Miltitz, Mölkau, Plaußig, Rückmarsdorf, See-
hausen und Wiederitzsch wird die Ortschafts-
verfassung gemäß §§ 65 bis 69a SächsGemO 
fortgeführt.

(3) Der Ortschaftsrat besteht
 a)  in Ortschaften bis 4 000 Einwohner/-innen 

aus fünf Ortschaftsräten/-innen;
 b) in Ortschaften mit 4 000 bis unter 

7 000 Einwohnern/-innen aus sieben 
Ortschaftsräten/-innen;

 c) in Ortschaften mit 7 000 bis unter 10 000 
Einwohnern/-innen aus acht Ortschaftsrä-
ten/- innen;

 d)  in Ortschaften mit über 10 000 Einwohnern/
-innen aus neun Ortschaftsräten/-innen.

(4) Den Ortschaftsräten werden zur Erfüllung 
der ihnen zugewiesenen Aufgaben angemes-
sene Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. 
Die Ortschaftsräte sind bei der Aufstellung 
der ortschaftsbezogenen Haushaltsmittel zu 
hören. Die Ortschaftsräte entscheiden im Rah-
men der im Haushaltsplan ausgewiesenen und 
von der Ratsversammlung für die Ortschaften 
bereitgestellten Mittel, soweit nicht die Rats-
versammlung oder der Oberbürgermeister zu-
ständig sind.

§ 30
Aufgaben des Ortschaftsrates

(1) Der Ortschaftsrat entscheidet in folgenden An-
gelegenheiten:

 1.  die Unterhaltung, Ausstattung und Benut-
zung der in der Ortschaft gelegenen öffent-
lichen Einrichtungen, deren Bedeutung über 
die Ortschaft nicht hinausgeht, mit Ausnah-
me von Schulen;

 2.  die Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten 
zum Um- und Ausbau sowie zur Unterhal-
tung und Instandsetzung von Straßen, We-
gen und Plätzen, deren Bedeutung über die 
Ortschaft nicht hinausgeht, einschließlich 
der Beleuchtungseinrichtungen;

 3.  die Pfl ege des Ortsbildes sowie die Unter-
haltung und Ausgestaltung der öffentlichen 
Park- und Grünanlagen, deren Bedeutung 
nicht wesentlich über die Ortschaft hinaus-
geht;

 4.  die Förderung von Vereinen, Verbänden und 
sonstigen Vereinigungen in der Ortschaft im 
Rahmen seines Budgets;

 5.  die Förderung und Durchführung von Veran-
staltungen der Heimatpfl ege und des Brauch-
tums in der Ortschaft;

 6.  die Pfl ege vorhandener Patenschaften und 
Partnerschaften;

 7.  die Information, Dokumentation und Re-
präsentation in Ortschaftsangelegenheiten.

 Die Ratsversammlung kann die Angelegenheiten 
im Einzelnen abgrenzen und allgemeine Richt-
linien erlassen.

(2) Der Ortschaftsrat hat ein Vorschlagsrecht zu 
allen Angelegenheiten der Ortschaft; er ist zu 
wichtigen Angelegenheiten, die die Ortschaft 
betreffen, zu hören.

(3) Weitere Aufgaben können sich aus den jewei-
ligen Eingliederungsvereinbarungen ergeben.

(4) Bestehen Zweifel an der Zuständigkeit des Ort-
schaftsrates zur Entscheidung über eine be-
stimmte Angelegenheit, so entscheidet über 
die Zuständigkeit der in den Eingliederungs-
vereinbarungen vorgesehene Vermittlungsaus-
schuss; bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Ratsversammlung.

§ 31
Ortsvorsteher/-in

(1) Der Ortschaftsrat wählt den/die Ortsvorsteher/
-in und eine oder mehrere Stellvertreter/-innen 
für seine Wahlperiode.

(2) Der/Die Ortsvorsteher/-in vertritt den Oberbür-
germeister sowie die Beigeordneten beim Vollzug 
der Beschlüsse des Ortschaftsrates. Der Ober-
bürgermeister oder die Beigeordneten können 
dem/der Ortsvorsteher/-in Weisungen erteilen, 
soweit er sie vertritt.

(3) Die Ortsvorsteher/-innen können an den Sit-
zungen der Ratsversammlung und ihrer Aus-
schüsse mit beratender Stimme teilnehmen.

§ 32
Inkrafttreten

(1) Die Neufassung der Hauptsatzung tritt am Tag 
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

(2) Änderungen dieser Hauptsatzung sind mit der 
Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder der Rats-
versammlung zu beschließen (§ 4 Abs. 2 Sächs-
GemO). 

Leipzig, 17.07.2014  
            Stadt Leipzig
           Der Oberbürgermeister
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Satzung des Jugendparlamentes der Stadt Leipzig
Die Ratsversammlung (Stadtrat) der Stadt Leip-
zig beschließt aufgrund von § 4 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 
2003 (SächsGVBl. S. 55, 159) zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März 2013 
(SächsGVBl. S. 158), folgende Satzung:

Einleitung
Das Jugendparlament der Stadt Leipzig wird von 
Jugendlichen geführt und arbeitet überparteilich.
Es handelt nach demokratischen Grundsätzen, ge-
gen jede Form von gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit, wie Rassismus, Sexismus, Antisemi-
tismus, Homophobie und setzt sich für einen frei-
en Meinungsaustausch zwischen allen Generati-
onen ein. Es ist das Ziel, kommunalpolitische Gre-
mien zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern 
zu besetzen. Junge Menschen beider Geschlechter 
und vor allem junge Frauen sollen angesprochen 
werden, für das Jugendparlament zu kandidieren 
sowie aktiv in den Arbeitsgruppen mitzuarbeiten.  
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 § 1 Ziele und Aufgaben
(1) Das Jugendparlament der Stadt Leipzig hat die 

Aufgabe, Politik jugendgerecht zu gestalten und 
Themen der Jugend in der Stadt Leipzig zu ver-
treten. Ziel ist es, insbesondere bei jugendrele-
vanten Themen aktiv in der Kommunalpolitik 
der Stadt Leipzig mitzuwirken und Jugendliche 
für politische Themen zu sensibilisieren und in 
politische Prozesse mit einzubeziehen.

(2) Die Mitglieder des Jugendparlamentes sind 
Ansprechpartner/-innen für die Jugendlichen 
der Stadt Leipzig und ein Vertretungsorgan ih-
rer Belange gegenüber Politik und Verwaltung.

(3) Für ihre Arbeit stellt die Stadt Leipzig dem Ju-
gendparlament geeignete Räumlichkeiten und 
fi nanzielle Mittel, insbesondere für Projektar-
beit, zur Verfügung.

§ 2 Organe und Gliederungen 
(1) Das Jugendparlament gliedert sich wie folgt:
 1.  die Jugendparlamentarier/Jugendparla-

mentarierinnen (§ 3 Abs. 1)

 2.  den Sprecher-/Sprecherinnenkreis (§ 4)
 3.  die Arbeitsgruppen (§ 5)
(2) Außerdem wird bei der Stadt Leipzig ein Ju-

gendbeirat gebildet.
§ 3 Jugendparlament

(1) Das Jugendparlament besteht aus 20 Jugend-
parlamentariern/Jugendparlamentarierinnen.
Interessierte Jugendliche der Stadt Leipzig 
können sich an dem Jugendparlament gemäß 
§ 3 Abs. 3 beteiligen. Näheres regelt die Ge-
schäftsordnung.

(2) Nur die Jugendparlamentarier/-innen sind im 
Jugendparlament stimmberechtigt. Beschlüs-
se werden mit Ausnahme der § 4 Abs. 2 Satz 
2, § 8 Abs. 2 und § 11 mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder gefasst. Das Ju-
gendparlament ist beschlussfähig, soweit zu-
mindest die Hälfte der stimmberechtigten Ju-
gendparlamentarier/Jugendparlamentarie-
rinnen anwesend sind.

(3) Interessierte Jugendliche können jederzeit 
an den Sitzungen des Jugendparlaments teil-
nehmen und den Jugendparlamentariern/Ju-
gendparlamentarierinnen ihre Ideen und Mei-
nungen vortragen. Sie sind rede-, aber nicht 
stimmberechtigt. Darüber hinaus können sie 
in den verschiedenen Arbeitsgruppen gemäß 
§ 5 mitwirken. 

(4) Fehlt ein/-e gewählte/-r Jugendparla-
mentarier/-in öfter als dreimal in Folge un-
entschuldigt bei den Sitzungen des Ju-
gendparlaments, so kann ihm/ihr sein/
ihr Mandat durch Beschluss der gewähl-
ten Jugendparlamentarier/-innen aber-
kannt werden. Wird ein/-e gewählte/-r 
Jugendparlamentarier/-in in den Stadtrat 
der Stadt Leipzig, einen Landtag, den Bun-
destag der Bundesrepublik Deutschland oder 
in das Europäische Parlament gewählt, so 
verliert er/sie mit der ersten Sitzung des je-
weiligen Gremiums als Abgeordnete/-r oder 
Stadtrat/Stadträtin sein/ihr Mandat und sei-
ne/ihre Stimme im Jugendparlament. Ein/-
e Jugendparlamentarier/-in kann auf seine/
ihre Mitgliedschaft auch einseitig verzichten. 
Der/Die Nachfolger/-in wird entsprechend ei-
ner Nachrückerliste benannt. 

§ 4 Sprecher-/Sprecherinnenkreis
(1) Der Sprecher-/Sprecherinnenkreis besteht 

aus dem/der Sprecher/-in und zwei Stellver-
tretern/Stellvertreterinnen. Er/Sie vertritt das 
Jugendparlament nach außen hin. Die Mitglie-
der des Sprecher-/Sprecherinnenkreises sind 
an die Beschlüsse des Jugendparlamentes ge-
bunden.

(2) Die Mitglieder des Sprecher-/Sprecherinnen-
kreises werden einzeln von den Jugendparla-
mentariern/Jugendparlamentarierinnen für 
die Dauer der Wahlperiode des Jugendparla-
ments aus ihrer Mitte gewählt. Die Mitglie-
der des Sprecher-/Sprecherinnenkreises kön-
nen durch einen Beschluss, der mit der ein-
fachen Mehrheit aller stimmberechtigten 
Jugendparlamentarier/-innen zu fassen ist, 
abgewählt werden.

(3) Der Sprecher-/Sprecherinnenkreis beruft das 
Jugendparlament ein und bestimmt die Tages-
ordnung. 

(4) Der/Die Sprecher/-in leitet als stimmberech-
tigtes Mitglied die Sitzungen des Jugendpar-
lamentes. Der/Die Sprecher/-in kann die Lei-
tung an ein anderes Mitglied des Jugendpar-
lamentes übertragen. Näheres regelt die Ge-
schäftsordnung.

(5) Der/Die Sprecher/-in erhält einen Platz auf 
der Vorschlagsliste für die Besetzung des Ju-
gendbeirates. Sollte der/die Sprecher/-in zu 
einer Sitzung des Jugendbeirates verhindert 
sein, nimmt eine/-r der zwei Stellvertreter/
-innen an seiner/ihrer Stelle teil.

(6) Scheidet ein Mitglied des Sprecher-/Spreche-
rinnenkreises aus dem Jugendparlament aus 
und ist nicht mehr stimmberechtigt, so ver-
liert es auch den Sitz im Sprecher-/Spreche-
rinnenkreis. 

§ 5 Arbeitsgruppen
(1) Das Jugendparlament kann Arbeitsgruppen 

zu verschiedenen Themenbereichen bilden. 
In den Arbeitsgruppen können Jugendparla-
mentarier/-innen und interessierte Jugendli-
che mitwirken.

(2) Die Arbeitsgruppen treffen sich unabhängig 
von den Sitzungen des Jugendparlamentes. 
Die Ergebnisse ihrer Arbeit werden regelmä-
ßig im Jugendparlament vorgestellt.

§ 6 Jugendbeirat
(1) Der Jugendbeirat ist ein sonstiger Beirat i.S.v. 

§ 47 Sächsische Gemeindeordnung (Sächs 
GemO). 

(2) Der Jugendbeirat besteht aus jeweils einem 
Mitglied pro Stadtratsfraktion der Rats-
versammlung der Stadt Leipzig und acht 
Jugendparlamentariern/-innen, die vom Ju-
gendparlament gewählt werden. Die Jugend-
lichen müssen stimmberechtigte Mitglieder des 
Jugendparlamentes sein. Sollten acht oder mehr 
Fraktionen im Stadtrat der Stadt Leipzig be-
stehen, so kann das Jugendparlament jeweils so 
viel Jugendparlamentarier/-innen entsenden, 
dass im Beirat ein/-e Jugendparlamentarier/
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-in mehr sitzt als Stadträte/Stadträtinnen.
(3) Die Beiratsmitglieder, die dem Jugendparla-

ment angehören, werden von diesem in allge-
meiner, unmittelbarer, freier, gleicher und ge-
heimer Wahl ausgewählt und dem Stadtrat 
zur Entscheidung über die Aufnahme in den 
Beirat benannt. Der Stadtrat entscheidet über 
die Aufnahme und die Abwahl gemäß §§ 46, 47 
SächsGemO. Die Vertreter/-innen des Jugend-
parlamentes werden für maximal 1 Jahr in den 
Jugendbeirat gewählt. Eine Wiederwahl ist zu-
lässig. Scheidet das Beiratsmitglied aus dem 
Jugendparlament aus oder endet die Wahlpe-
riode des Jugendparlamentes, so endet auch 
die Mitgliedschaft im Jugendbeirat.

(4) Der Jugendbeirat wählt eine/-n Vorsitzende/ -n
aus seiner Mitte. Diese/-r muss ein/-e Vertre-
ter/- in des Jugendparlamentes sein. Der/Die 
Vorsitzende bzw. ein/-e Stellvertreter/-in, der/
die ebenfalls stimmberechtigtes Mitglied des 
Jugendparlamentes sein muss, können mit 
Rede- und Antragsrecht an den Sitzungen des 
Stadtrates teilnehmen.

(5) Der Jugendbeirat ist berechtigt, dem Stadt-
rat im Rahmen der Vorberatung aller öffentli-
chen Vorlagen und Anträge Beschlussempfeh-
lungen zu unterbreiten und Stellungnahmen 
abzugeben. Der Jugendbeirat wird zu den öf-
fentlich zu behandelnden Gegenständen infor-
miert und kann angehört werden. Der Jugend-
beirat kann Anträge an die Ratsversammlung 
stellen. Anträge können nur eingebracht wer-
den, wenn der Beirat dies mit einfacher Mehr-
heit beschließt.

(6) Die Vertreter/-innen des Jugendparlamentes 
stimmen im Jugendbeirat nur nach vorheriger 
Beschlussfassung im Jugendparlament ab. Im 
Übrigen enthalten sie sich ihrer Stimme. Das 
Jugendparlament kann beschließen, sich mit 
Angelegenheiten nicht zu befassen und den 
Vertretern/Vertreterinnen im Jugendbeirat das 
Recht geben, über diese Angelegenheit nach ei-
genem Ermessen im Jugendbeirat abzustim-
men.

§ 7 Wahlen
(1) Das Jugendparlament wird für die Dauer von 

zwei Jahren in allgemeiner, unmittelbarer, frei-
er, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Verzö-
gert sich die Konstituierung des neu gewählten 
Jugendparlamentes, führt das bestehende Ju-
gendparlament die Geschäfte bis zur Konsti-
tuierung weiter, längstens jedoch für ein Jahr.

(2) Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen, die am 
Wahltag das 14. Lebensjahr, aber noch nicht 
das 22. Lebensjahr vollendet haben, die ih-

ren Hauptwohnsitz seit mindestens drei Mo-
naten vor dem Wahltag in Leipzig haben und 
ihr Wahlrecht nicht i.S.d. § 13 Bundeswahlge-
setz verloren haben.

(3) Wählbar sind alle Jugendlichen, die wahlbe-
rechtigt gemäß Abs. 2 sind und keinem der 
in § 3 Abs. 4 genannten Gremien angehören.

(4) Näheres regelt eine Wahlordnung.
§ 8 Sitzungen

(1) Die Sitzungen des Jugendparlamentes und des 
Jugendbeirates sind öffentlich. Die Sitzungen

 des Jugendparlamentes sollen mindestens ein-
mal im Monat stattfi nden. Der Jugendbeirat 
tagt mindestens sechsmal im Jahr. Die Arbeits-
gruppen treffen sich nach Bedarf.

(2) Mit den Stimmen von mindestens ¼ der 
Jugendparlamentarier/-innen kann eine Sit-
zung des Jugendparlamentes einberufen wer-
den.

(3) In den Sitzungen des Jugendparlamentes 
stellen die Vertreter/-innen des Jugendparla-
mentes aus dem Jugendbeirat die Ergebnisse 
der Beratungen des Jugendbeirates vor und 
erörtern diese.

§ 9 Einbindung in die Stadt Leipzig
(1) Das Jugendparlament erhält personell eine Ge-

schäftsstelle. Diese ist im Büro für Ratsange-
legenheiten angesiedelt. Sie soll insbesondere 
Ansprechpartner/-in und Schnittstelle in die 
Stadtverwaltung sein sowie dem Jugendparla-
ment auf organisatorischer Ebene und in ver-
fahrenstechnischen Fragen zur Seite stehen.

(2) Darüber hinaus wird das Jugendparlament 
pädagogisch begleitet und unterstützt. Diese 
Aufgabe soll einem freien Träger der Jugend-
hilfe übertragen werden.

§ 10 Geschäftsordnung
Das Jugendparlament gibt sich eine Geschäfts-
ordnung.

§ 11 Änderung der Satzung
Die Ratsversammlung entscheidet über die Sat-
zung des Jugendparlamentes der Stadt Leipzig.
Mit 2/3-Mehrheit der stimmberechtigten 
Jugendparlamentarier/-innen kann das Jugend-
parlament eine Änderung der Satzung beschließen 
und die jugendlichen Mitglieder im Jugendbeirat
anweisen, die Änderungen der Satzung in das Ver-
fahren zum Beschluss durch die Ratsversamm-
lung zu geben.

§ 12 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung im Leipziger Amtsblatt 
in Kraft.
Leipzig, den 17.07.2014       Stadt Leipzig
           Der Oberbürgermeister

Aufgrund des § 7 Abs. 4 der Satzung des Jugend-
parlamentes der Stadt Leipzig beschließt die 
Ratsversammlung der Stadt Leipzig folgende 
Wahlordnung:
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§ 1 Bekanntmachung der Durchführung der Wahl
(1) Die Stadt Leipzig macht die Durchführung 

der Jugendparlamentswahlen spätestens am 
77.  Tag vor dem Wahltag öffentlich bekannt.

(2) Der Wahltag wird von dem/der Oberbürger- 
meister/-in bestimmt.

(3) Die öffentliche Bekanntmachung der Durch-
führung der Jugendparlamentswahlen muss 
enthalten

 1. den Wahlzeitraum,
 2. die Zahl der zu wählenden Mitglieder,
 3. die Aufforderung zur Abgabe von Bewer-

bungen der Einzelkandidaten/-kandida-
tinnen,

 4. die Angabe, wo, ab wann und bis zu wel-
chem Zeitpunkt die Bewerbungen einge-
reicht werden können,

 5.  den Hinweis auf die Bestimmungen über 
Inhalt und Form der Bewerbungen sowie 
die den Bewerbungen beizufügenden Un-
terlagen,

 7.  wer wahlberechtigt ist,
 8.  wie und bis wann die Wahlberechtigten in-

formiert werden,
 9.  wann und wo gegebenenfalls der Eintrag 

in das Wählerverzeichnis beantragt wer-
den kann.

§ 2 Wahlberechtigte
Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen, die
 -  am Wahltag das 14. Lebensjahr, aber noch 

nicht das 22. Lebensjahr vollendet haben,
 -  ihren Hauptwohnsitz seit mindestens drei 

Monaten vor dem Wahltag in Leipzig haben 
und ihr Wahlrecht nicht i.S.d. § 13 Bundes-
wahlgesetz verloren haben.

§ 3 Wählbarkeit
Wählbar sind alle Jugendlichen, die
 - wahlberechtigt gemäß § 2 sind, 
 - ihre Wählbarkeit nicht i. S.des § 15 Abs. 2 

Bundeswahlgesetz verloren haben und
 - keinem der folgenden Gremien angehören
 1. Stadtrat der Stadt Leipzig
 2. Landtag eines Bundeslandes der Bundes-

republik Deutschland
 3. Bundestag der Bundesrepublik Deutsch-

land
 4. Europäisches Parlament

§ 4 Wählerverzeichnis
(1) Die Stadt Leipzig legt spätestens am 35. Tag 

vor dem Wahltag ein Verzeichnis der am Wahl-
tag gemäß § 2 Wahlberechtigten nach Famili-
ennamen und Vornamen, Geburtsdatum und 
Anschrift (Hauptwohnsitz) an.

(2) Das Wählerverzeichnis wird unter fortlau-
fender Nummer in der Buchstabenfolge der 
Familiennamen, bei gleichen Familiennamen 
der Vornamen, angelegt.

(3) Das Wählerverzeichnis ist spätestens am Tag 

vor Beginn des Wahlzeitraumes, jedoch nicht 
früher als am dritten Tag vor Beginn des Wahl-
zeitraumes, durch die Stadt Leipzig abzuschlie-
ßen.  

§ 5 Benachrichtigung der Wahlberechtigten
(1) Spätestens am 21. Tag vor dem Wahltag be-

nachrichtigt die Stadt Leipzig alle Wahlbe-
rechtigten, die in das Wählerverzeichnis ein-
getragen sind.

(2) Die Benachrichtigung soll enthalten
 1.  den Familiennamen, den Vornamen und die 

Wohnung des/der Wahlberechtigten,
 2.  Pfad zur Internetseite für die Online-Wahl, 
 3.  die Zugangskennung für den Zugang zur 

Online-Wahl 
 4.  Angaben zu den Online-Wahllokalen,
 5.  die Angabe des Wahlzeitraumes
 6.  die Nummer, unter der der/die Wahlberech-

tigte in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist.

(3) Die Benachrichtigung erfolgt auf dem Postweg 
in einem verschlossenen Umschlag.

(4) Wer bis zum 21. Tag vor dem Wahltag kei-
ne Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, kann sich bis 
zum 16. Tag vor der Wahl bei der bekannt ge-
machten Stelle  in der Verwaltung melden und 
eine Berichtigung des Wählerverzeichnisses be-
antragen.

§ 6 Bewerbung
(1) Für die Wahl zum Jugendparlament sind nur 

Einzelkandidaten/-kandidatinnen zugelassen.
(2) Die Einzelkandidaten/-kandidatinnen kön-

nen ihre Bewerbung nach Bekanntmachung 
der Wahl  und spätestens bis zum 58. Tag vor 
dem Wahltag persönlich mit einem Identitäts-
nachweis beim Wahlausschuss abgeben. Der 
Ort und die Zeiten für die Abgabe der Bewer-
bungen werden  zusammen mit der Bekannt-
machung für die Durchführung der Wahl öf-
fentlich gemacht. 

(3) Die Bewerbungsunterlagen können hand-
schriftlich unterzeichnet und mit Kopie eines  
Identitätsnachweises auch per Post an den 
Wahlausschuss übersandt werden. Wird die  
Bewerbung fristwahrend vorab per E-Mail 
übersandt, müssen die Bewerbungsunterla-
gen im Original bis spätestens zur Sitzung des 
Wahlausschusses gemäß § 7 Abs. 1 vorliegen. 

(4) Die Bewerbung muss mindestens den Fami-
liennamen, Vornamen, Beruf/Stand, das Ge-
burtsdatum und die Anschrift (Hauptwoh-
nung) des/der Bewerbers/Bewerberin enthal-
ten. Bei  minderjährigen Bewerbern/Bewerbe-
rinnen sind der Bewerbung die Einverständnis-
erklärung des/der Sorgeberechtigten beizufü-
gen. Ausländische Jugendliche haben schrift-
lich zu erklären, dass sie in ihrem Herkunfts-
staat ihre Wählbarkeit nicht verloren haben. 

§ 7 Zulassung der Kandidaten/Kandidatinnen
(1) Spätestens eine Woche nach Beendigung der 

Frist zur Einreichung von Bewerbungen tritt 
der Wahlausschuss i. S. d. § 8 in öffentlicher 
Sitzung zusammen. Der Termin wird öffent-
lich bekanntgegeben. Zu der Sitzung werden 
alle Bewerber/-innen persönlich eingeladen. 
Über die  Sitzung ist eine Niederschrift zu fer-
tigen; der Niederschrift sind die eingereichten 
Bewerbungen beizufügen. 

(2) Der/Die Vorsitzende/-r des Wahlausschusses 
legt dem Wahlausschuss alle eingereichten 
Bewerbungen vor. Der Wahlausschuss prüft 
die eingereichten Bewerbungen, beschließt 
über die Zulassung oder Zurückweisung der 
Bewerber/-innen und stellt ihre Reihenfolge 
im Losverfahren fest. 

(3) Wurden weniger zulassungsfähige Bewer-
bungen eingereicht, als es gemäß § 3 Abs. 1 

der Satzung des Jugendparlamentes der Stadt 
Leipzig zu besetzende Sitze im Jugendparla-
ment gibt, beschließt der Wahlausschuss die 
Verlängerung der Frist zur Einreichung von 
Bewerbungen auf den 41. Tag vor dem Wahl-
tag. Die Stadt Leipzig macht dies unverzüglich 
und unter Angabe der Frist und der Aufforde-
rung zur Einreichung weiterer Bewerbungen 
öffentlich bekannt. Nach Ablauf der Fristver-
längerung prüft der Wahlausschuss unverzüg-
lich die eingereichten Bewerbungen, beschließt 
über die Zulassung oder Zurückweisung der 
Bewerber/-innen und stellt ihre Reihenfolge 
im Losverfahren fest.

(4) Der Wahlausschuss informiert die Bewerber/
-innen schriftlich über ihre Zulassung bzw. 
Zurückweisung sowie über die Reihenfolge 
der Bewerber/-innen.

(5) Liegen nach Ablauf der Fristverlängerung nach 
§ 7 Abs. 3 immer noch nicht genug Bewerbungen 
vor, beschließt der Wahlausschuss, zum nächst-
möglichen Termin eine Neuwahl anzusetzen.

(6) Die zugelassenen Kandidaten/Kandidatinnen 
sind spätestens bis zum 28. Tag vor dem Wahl-
tag öffentlich bekanntzumachen. Die Bekannt-
machung muss für jede/-n Kandidaten/Kan-
didatin den Familiennamen, Vornamen, Beruf/
Stand, das Geburtsjahr und den Stadtbezirk, 
in dem er/sie wohnhaft ist, enthalten.

§ 8 Wahlausschuss
(1) Der Wahlausschuss besteht aus fünf Mitglie-

dern. Die Mitglieder werden von dem/der 
Oberbürgermeister/-in der Stadt Leipzig aus 
den Mitgliedern der Stadtverwaltung ernannt. 
Der/Die Oberbürgermeister/-in ernennt aus 
den fünf Mitgliedern eine/-n Vorsitzende/-n. 
Der/Die Vorsitzende ernennt den Schriftfüh-
rer/die Schriftführerin. Er/sie kann erforder-
liche Hilfskräfte bestellen.

(2) Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn 
mindestens drei Mitglieder anwesend sind. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des/
der Vorsitzenden Ausschlag.

(3) Die Mitglieder des Wahlausschusses dürfen 
sich nicht als Kandidaten/Kandidatinnen für 
die Jugendparlamentswahl bewerben.

(4) Dem Wahlausschuss obliegt die Leitung der 
Wahl, die Zulassung der Bewerber/Bewerbe-
rinnen und die Feststellung des Ergebnisses. 

§ 9 Wahlzeitraum
Die Wahlzeit beginnt an einem Montag, 8.00 Uhr 
und endet am darauffolgenden Sonntag, 24.00 
Uhr. Als Wahltag wird der Sonntag bestimmt.

§ 10 Wahlbekanntmachung
Die Stadt Leipzig hat spätestens am zwölften Tag 
vor dem Wahltag Beginn und Ende des  Wahlzeit-
raumes, den Zugang zur Online-Wahl und die Orte 
und Öffnungszeiten der Online-Wahllokale öffent-
lich bekanntzumachen.

§ 11 Online-Wahl
(1) Die Wahl wird als Online-Wahl durchgeführt. 

Den allgemeinen Wahlgrundsätzen ist dabei im 
Rahmen der technischen Möglichkeiten Rech-
nung zu tragen.

(2) Der Pfad zu der Internetseite, auf welcher die 
Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben kön-
nen, wird mit der Wahlbenachrichtigung ver-
schickt. Weiterhin wird für jede Person im 
Wählerverzeichnis eine eindeutige Zugangs-
kennung generiert, welche ebenfalls mit der 
Wahlbenachrichtigung versandt wird. Um 
sich für die Online-Wahl auf der Internetseite 
einzuloggen, benötigt der/die Wähler/-in eine 
persönliche Zugangskennung. Der Login mit 
der Zugangskennung ist technisch nur ein-
mal möglich, um eine mehrfache Stimmabga-
be zu verhindern.

(3) Die Wähler/-innen können bei der Online-

Wahl bis zu drei Stimmen abgeben. Die Häu-
fung mehrerer Stimmen auf eine/-n Kandida-
tin/Kandidaten ist möglich. Werden mehr als 
drei Stimmen oder weniger als drei Stimmen 
vergeben, erhält der Wähler/ die Wählerin ei-
nen entsprechenden Hinweis. Die Möglichkeit 
einer Korrektur vor dem endgültigen Absen-
den wird gegeben. Die Abgabe eines ungül-
tigen Stimmzettels ist möglich. 

(4) Die Angaben auf dem Online-Stimmzettel um-
fassen den Familiennamen, den/die Vornamen, 
das Alter, den Stadtbezirk in dem er/sie wohn-
haft ist, und den Beruf/Stand des/der Kandi-
daten/Kandidatin. Die Reihenfolge wird ge-
mäß § 7 Abs. 2 bestimmt. 

(5) Nach Beendigung der Wahl werden die Daten 
ausgewertet und elektronisch archiviert. Das 
Programm lässt keine Zuordnung zu, welche 
Person welche/-n Kandidatin/Kandidaten ge-
wählt hat. 

§ 12 Online-Wahllokale
(1) Während des Wahlzeitraumes besteht die Mög-

lichkeit, in Wahllokalen während der gemäß 
§ 10 öffentlich bekanntgemachten Öffnungs-
zeiten im Leipziger Stadtgebiet online zu wäh-
len. In den Online-Wahllokalen wird minde-
stens ein PC-Arbeitsplatz mit Internetzugang 
zur Verfügung stehen, über den die Wähler 
sich mit ihren Zugangsdaten wie in § 11 Abs. 
2 beschrieben einloggen und wählen können. 

(2) Der für die Online-Wahl zur Verfügung ge-
stellte PC-Arbeitsplatz wird während der Öff-
nungszeiten eine Wahl gemäß den allgemei-
nen Wahlgrundsätzen gewährleisten. Es steht 
ein/-e Ansprechpartner/-in in jedem Online-
Wahllokal während der Öffnungszeiten für die 
Wähler/-innen zur Verfügung.

§ 13 Wahlergebnis
(1) Die Ermittlung und Feststellung des Wahler-

gebnisses erfolgt in öffentlicher Sitzung des 
Wahlausschusses an dem auf den Wahltag fol-
genden Tag. Der Termin wird öffentlich be-
kanntgegeben.

(2) Der Wahlausschuss stellt als Wahlergebnis fest
 1.  die Zahl der Wahlberechtigten,
 2.  die Zahl der Wähler/-innen,
 3.  die Zahl der ungültigen Stimmen,
 4. die Zahl der insgesamt abgegebenen gül-

tigen Stimmen,
 5.  die Zahl der für die einzelnen Kandidaten/

Kandidatinnen abgegeben gültigen Stim-
men

(3) Gewählt sind die 20 Bewerber/-innen mit den 
meisten Stimmen, mindestens jedoch einer 
Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Reihenfolge der Benennung auf dem On-
line-Stimmzettel.

(4) Alle nicht gewählten Bewerber/-innen, auf die 
Stimmen entfi elen, sind Nachrücker/-innen in 
der  Reihenfolge der von ihnen erzielten Stim-
men. Bei Stimmengleichheit gibt die Reihen-
folge auf dem Online-Stimmzettel den Aus-
schlag.

(5) Das festgestellte Wahlergebnis wird durch 
den/die Vorsitzende/-n des Wahlausschusses 
mündlich bekanntgegeben und öffentlich be-
kanntgemacht. 

(6) Über die Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses ist eine Niederschrift anzufertigen. 
Diese ist von allen anwesenden Mitgliedern des 
Wahlausschusses zu unterzeichnen.

§ 14 Inkrafttreten
Die Wahlordnung tritt am Tag nach ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung im Leipziger Amtsblatt 
in Kraft. 
Leipzig, den 17.07.2014

Stadt Leipzig
Der Oberbürgermeister

Gesetzesänderung 
für Finanzanlagenvermittler

Die Stadt Leipzig als zuständige Behörde für das 
überwachungspfl ichtige Gewerbe bittet die Fi-
nanzanlagenvermittler sowie die Anleger zu be-
achten, dass zum 19.07.2014 eine Gesetzesände-
rung im Bereich der Finanzanlagenvermittlung 
gem. § 34f GewO in Kraft getreten ist. 
Das Ordnungsamt weist hiermit aufdie  Gesetzes-
änderung hin.
Finanzanlagenvermittler, welche im Besitz einer 
Erlaubnis nach § 34f GewO sind, dürfen seit dem 
19.07.2014 keine Abschlussvermittlung i. S. d. § 1 
Absatz 1a Nummer 2 Kreditwesengesetz (KWG) 
mehr durchführen. Hierfür ist eine Erlaubnis nach 
§ 32 KWG erforderlich.

Die Bereichsausnahme nach § 2 Absatz 6 Nummer 
8 KWG wurde durch das Gesetz zur Anpassung 
von Gesetzen auf dem Gebiet des Finanzmarktes 
dahingehend geändert, dass die Abschlussver-
mittlung nach § 32 KWG erlaubnispfl ichtig ist.

Bisher umfasste die Bereichsausnahme nach § 2 
Absatz 6 Nummer 8 KWG neben der Anlagebe-
ratung und -vermittlung auch die Abschlussver-
mittlung. Nach dem Kreditwesengesetz liegt Ab-
schlussvermittlung vor, wenn der Gewerbetrei-
bende in offener Stellvertretung des Anlegers eine 
eigene Willenserklärung abgibt, soweit sich diese 
auf Finanzanlagen bezieht (Handeln im fremden 
Namen auf fremde Rechnung). Betroffen sind z. B. 
Vermittler, die unter Verwendung einer Kunden-
vollmacht mit Direktbanken zusammenarbeiten. 
Zu unterscheiden von der Abschlussvermittlung 
ist weiterhin die nach § 34f GewO zulässige Anla-
gevermittlung, bei der der Vermittler nur als Bote 
des Kunden dessen Willenserklärung übermittelt. 

Wer die Abschlussvermittlung nach § 1 KWG wei-
terhin betreibt, ohne die erforderliche Erlaubnis 
nach § 32 KWG zu besitzen oder als vertraglich 
gebundener Vermittler nach § 2 Absatz 10 KWG 
im BaFin-Register eingetragen ist, begeht eine 
Straftat nach § 54 KWG. 

Ordnungsamt

Versteigerung 
von Fundsachen

Das Ordnungsamt der Stadt Leipzig 
beabsichtigt,

am Mittwoch, dem 08.10.2014, 
von 11.00 Uhr bis ca. 12.30 Uhr,
an der Moritzbastei in Leipzig

die letzte öffentliche Versteigerung in die-
sem Jahr durchzuführen. Versteigert wer-
den insgesamt ca. 80 Fahrräder, deren Auf-
bewahrungsfrist von 6 Monaten gemäß 
§ 973 BGB abgelaufen ist.
Ansprüche hinsichtlich der zur Versteige-
rung freigegebenen Fundsachen können bis 
zum 07.10.2014, 18.00 Uhr, im Fundbüro, 
Prager Straße 130 in 04317 Leipzig, per-
sönlich, während der Telefonsprechzeiten 
unter der Rufnummer 123-8400 oder per 
E-Mail an fundbuero@leipzig.de geltend 
gemacht werden.
Die Besichtigung der zu versteigernden 
Fundsachen ist am Tag der Versteigerung 
ab 10.30 Uhr am Veranstaltungsort mög-
lich. Es wird nur Barzahlung akzeptiert.
Weitere Informationen fi nden Sie auf www.
leipzig.de/fundbuero.  Ordnungsamt
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Mit tiefer Betroffenheit haben wir die Nachricht 
aufgenommen, dass unser geschätzter Mitarbeiter

Mario Kral
im Alter von 51 Jahren nach kurzer, schwerer 
Krankheit völlig unerwartet verstorben ist.
Wir werden sein Andenken in Ehren halten. 
Der Familie gilt unser aufrichtiges Mitgefühl.

 
 Amtsleitung   Personalrat
 sowie Mitarbeiterinnen und Stadtverwaltung  
 Mitarbeiter des Hauptamtes

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 232 „Erho-
lungsgebiet Kulkwitzer See“ wurde nach der öf-
fentlichen Auslegung geändert. Dabei handelt es 
sich um grundsätzliche Änderungen und Konkre-
tisierungen, wodurch eine erneute öffentliche Aus-
legung erforderlich wird.
Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans Nr. 
232 „Erholungsgebiet Kulkwitzer See“ wurde 
von der  Ratsversammlung der Stadt Leipzig am 
16.07.2014 gebilligt und und die erneute öffent-
liche Auslegung nach § 4a Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Dieser Be-
schluss wird hiermit bekannt gemacht.
Das Plangebiet befi ndet sich in Leipzig-West, im 
Ortsteil Lausen-Grünau direkt am Kulkwitzer 
See (entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 
Mit dem Bebauungsplan sollen die städtebaulichen 
Voraussetzungen zur Neuordnung und Verbesse-
rung der Infrastruktur für Tourismus und Nah-
erholung am Kulkwitzer See geschaffen werden.

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 232 mit Be-
gründung wird 

vom 09.09.2014 bis 08.10.2014

im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4 - 6, 04109 
Leipzig, Stadtplanungsamt, vor dem Zimmer 499, 
während der Dienststunden  

Mo/Mi 8.00 Uhr – 15.00 Uhr  
Di  8.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Do  8.00 Uhr – 16.00 Uhr  
Fr   8.00 Uhr – 12.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Bebauungsplan Nr. 232 „Erholungsgebiet Kulkwitzer See“, Leipzig-West – 
erneute öffentliche Auslegung des Planentwurfs

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 232 
„Erholungsgebiet Kulkwitzer See“ (fett umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 
16.07.2014 den Bebauungsplan Nr. 351 „Tiroler-
weg“ (Beschluss-Nr. RBV-2158/14) beschlossen. 
Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan in Kraft. 
Das Plangebiet befi ndet sich in Leipzig-Südost, 
im Ortsteil Probstheida zwischen Prager Stra-
ße und Franzosenallee (entsprechend kartenmä-
ßiger Darstellung). 
Auf der Basis des städtebaulichen Gesamtkon-
zeptes für das Gebiet Probstheida-Curschmann-
straße wurde der Bebauungsplan zur Ergänzung 
der Wohnbebauung und Realisierung des Sied-
lungsanschlusses aufgestellt.
Jedermann kann  den Bebauungsplan, die Begrün-
dung und die zusammenfassende Erklärung im 
Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-Lu-
ther-Ring 4 - 6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 wäh-
rend der Dienststunden

Mo/Mi 8.00 Uhr – 15.00 Uhr  
Di  8.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Do  8.00 Uhr – 16.00 Uhr  
Fr   8.00 Uhr – 12.00 Uhr

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
Die zusammenfassende Erklärung beinhaltet, wie 
die Umweltbelange, die Ergebnisse der Beteili-
gungsprozesse und anderweitige Planungsmög-
lichkeiten beim Zustandekommen des Plans be-
rücksichtigt wurden. 

Rechtsbehelf: 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung  der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Leipzig unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
diesen Plan und über das Erlöschen von Entschä-
digungsansprüchen wird hingewiesen.
Die hier gegebenen Hinweise auf Rechtsfolgen 
nach dem BauGB haben keinen Einfl uss auf be-
stehende Rückübertragungsansprüche bzw. Ent-
schädigungsansprüche nach dem Gesetz zur Re-

Bebauungsplan Nr. 351 „Tirolerweg“, 
Leipzig-Südost – Satzungsbeschluss

gelung offener Vermögensfragen.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 
Absatz 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder feh-

lerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-

zungen, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind,

3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 
52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat,

4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 a)  die Rechtsbehörde den Beschluss beanstan-

det hat oder
 b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Form-

vorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 der 
SächsGemO geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 351 „Ti-
rolerweg“ (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation 
und Bodenordnung

Folgende Arten umweltbezogener Informationen 
sind verfügbar:

 - Stellungnahmen von Behörden und aus der 
Öffentlichkeit

 - Grünordnungsplan als ökologische Grund-
lage für den Bebauungsplan

In den genannten Unterlagen werden Informati-
onen zu folgenden Themen gegeben:
 -  Auswirkungen auf das Landschaftsbild, Ufer-

bereiche und Grünfl ächen
 -  Auswirkungen auf Erholungsnutzung und 

Infrastruktur
 -  Auswirkungen durch Verkehr und dessen Im-

missionen
Während der Auslegungsfrist können von jeder-
mann Stellungnahmen abgegeben werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stel lung  nahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach 
§ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig 
ist, soweit mit ihm nur Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragssteller im Rah-
men der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Bebauungsplan Nr. 342 „Kochstraße/Scheffelstraße – Nutzungsarten“, 
Leipzig-Süd – Erteilung der Genehmigung

Der von der Ratsversammlung der Stadt Leipzig 
am 16.04.2014 beschlossene Bebauungsplan Nr. 
342 „Kochstraße/Scheffelstraße - Nutzungsarten“ 
(Beschluss-Nr. RBV-2045/14) wurde mit Bescheid 
der Landesdirektion Sachsen vom 17.06.2014, Re-
gistriernummer 13/04/2014 genehmigt. Die Ertei-
lung der Genehmigung wird hiermit bekannt ge-
macht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan in Kraft.
Das Plangebiet befi ndet sich in Leipzig-Süd, im 
Ortsteil Connewitz, Nähe Connewitzer Kreuz (ent-
sprechend kartenmäßiger Darstellung). Mit der 
Planung wird die Zulässigkeit von Einzelhan-
delsbetrieben in Abhängigkeit vom angebotenen 
Sortiment gesteuert.
Jedermann kann  den Bebauungsplan und die Be-
gründung im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, 
Martin-Luther-Ring 4 - 6, 04109 Leipzig, Zimmer 
498 während der Dienststunden

Mo/Mi 8.00 Uhr – 15.00 Uhr  
Di  8.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Do  8.00 Uhr – 16.00 Uhr  
Fr   8.00 Uhr – 12.00 Uhr

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Rechtsbehelf: 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung  der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Leipzig unter Darlegung des die Verlet-

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 342 „Kochstraße/Scheffelstraße - Nutzungsarten“ (fett umran-
det).  Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

zung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Plan und über das Er-
löschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.
Die hier gegebenen Hinweise auf Rechtsfolgen 
nach dem BauGB haben keinen Einfl uss auf be-
stehende Rückübertragungsansprüche bzw. Ent-
schädigungsansprüche nach dem Gesetz zur Re-
gelung offener Vermögensfragen.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 
Absatz 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder feh-
lerhaft erfolgt ist,

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zungen, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind,

3. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 a)  die Rechtsbehörde den Beschluss beanstan-

det hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Form-

vorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 der 
SächsGemO geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Die Stellungnahmen, Hinweise und Einwände zur 
Planung der Vorhabenträgerin werden im Rahmen 
des Anhörungsverfahrens gemäß § 29 des Perso-
nenbeförderungsgesetzes (PBefG) in Verbindung 
mit § 73 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwV-
fG) in einem Termin erörtert.
Der Erörterungstermin fi ndet für die Vertreter der 
Stadt Leipzig, die Träger öffentlicher Belange, pri-
vate Einwender und sonstige Betroffene 

 am Dienstag, dem 9. September, 10.00 Uhr

in der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leip-
zig, Braustraße 2, 04107 Leipzig, Raum 34/35, statt. 
Die Dauer des Termins richtet sich nach der In-
tensität der Sachdiskussionen.
Die Teilnahme am Termin ist jedem, dessen Belan-
ge durch das Bauvorhaben berührt werden, frei-

gestellt. Die Vertretung durch einen Bevollmäch-
tigten ist möglich. Dieser hat seine Bevollmäch-
tigung durch eine schriftliche Vollmacht nachzu-
weisen und diese zu den Akten der Anhörungs-
behörde zu geben. Es wird darauf hingewiesen, 
dass bei Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne 
ihn verhandelt werden kann, dass verspätet erho-
bene Einwendungen ausgeschlossen sind und dass 
das Anhörungsverfahren mit Schluss der Erörte-
rung beendet ist.  
Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder 
durch Vertreterbestellung entstehende Kosten wer-
den nicht erstattet.
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
Leipzig, den 6. August 2014 

gez. Claus-Peter Susok
Referatsleiter Planfeststellung, LDS

Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben 
der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH 

Könneritzstraße zwischen Holbeinstraße und Oeserstraße

Pelzgasse

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes 
(SächsStrG) vom 21. Januar 1993, in der Fassung 
des Änderungsgesetzes vom 4. Juli 1994 (Sächs-
GVBl.  Nr. 07/1993, Seite 93), rechtsbereinigt mit 
Stand vom 1. März 2012, werden die unten nä-
her bezeichneten Straßen dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmet.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßen-
klasse, Widmungsbeschränkung:

OT Wiederitzsch
Pelzgasse, Flurstücke 69/41, 69/57, 82/18, 82/20, 
82/24, 82/27 und 81/11 der Gemarkung Kleinwie-
deritzsch, Abschnitt östliche Grenze der Pelzgasse
an der Alten Dübener Landstraße (östliche Gren-
ze der Flurstücke 69/41 und 81/11 der Gemarkung 
Kleinwiederitzsch) bis westliche Grenze Pelzga-
sse (westliche Grenze der Flurstücke 82/27 und 
69/57 der Gemarkung Kleinwiederitzsch), ca. 158 
m, Ortsstraße, unbeschränkt

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Widmung der oben aufgeführten Straßen 
kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Dieser kann schrift-
lich bei der Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tief-
bauamt, Prager Straße 118, 04317 Leipzig, Haus 
C, Zimmer 5.033), eingelegt werden, wo auch die 
Verfügung mit Begründung und ein Plan über die 
Lage der zu widmenden Straßen in der Zeit von:

Mo/Mi/Do 08.00 – 14.00 Uhr
Di   08.00 – 17.00 Uhr
Fr   08.00 – 12.00 Uhr

zur Einsichtnahme offen liegen. 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau

Verkehrs- und Tiefbauamt  

Fuggerstraße

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes 
(SächsStrG) vom 21. Januar 1993, in der Fassung 
des Änderungsgesetzes vom 4. Juli 1994 (Sächs-
GVBl.  Nr. 07/1993, Seite 93), rechtsbereinigt mit 
Stand vom 1. März 2012, werden die unten nä-
her bezeichneten Straßen dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmet.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßen-
klasse, Widmungsbeschränkung:

OT Wiederitzsch
Fuggerstraße, Flurstücke 82/31, 82/32, 89/5, 89/9, 
90/33, 90/38, 90/43, 90/45 und 708 der Gemarkung 
Kleinwiederitzsch, Abschnitt südliche Grenze der 
Fuggerstraße an der Pelzgasse (südliche Grenze 
des Flurstücks 82/31 der Gemarkung Kleinwiede-
ritzsch) bis nördliche Grenze der Fuggerstraße am 
Wendehammer (nördliche Grenze der Flurstücke 
90/33, 90/43 und 708 der Gemarkung Kleinwie-
deritzsch), ca. 104 m, Ortsstraße, unbeschränkt

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Widmung der oben aufgeführten Stra-
ßen kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Dieser kann 
schriftlich bei der Stadt Leipzig, Verkehrs- und 
Tiefbauamt, Prager Straße 118, 04317 Leipzig, 
Haus C, Zimmer 5.033), eingelegt werden, wo auch 
die Verfügung mit Begründung und ein Plan über 
die Lage der zu widmenden Straßen in der Zeit von:

Mo/Mi/Do 08.00 – 14.00 Uhr
Di   08.00 – 17.00 Uhr
Fr   08.00 – 12.00 Uhr

zur Einsichtnahme offen liegen. 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau

Verkehrs- und Tiefbauamt  

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes 
(SächsStrG) vom 21. Januar 1993, in der aktuellen 
Fassung, wird die unten näher bezeichnete Straße 
dem öffentlichen Verkehr gewidmet.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßen-
klasse, Widmungsbeschränkung:

OT Zentrum-Ost
Sachsenseite, südliche Grenze des Flurstücks 
3918/8 Gemarkung Leipzig bis zur Brandenbur-
ger Straße, ca. 365 m, Ortsstraße, unbeschränkt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Widmung der oben aufgeführten Straße 

kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Dieser kann schrift-
lich bei der Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tief-
bauamt, Prager Straße 118, 04317 Leipzig, Haus 
C, Zimmer 5.033), eingelegt werden, wo auch die 
Verfügung mit Begründung und ein Plan über die 
Lage der zu widmenden Straße  in der Zeit von:

Mo/Mi/Do 08.00 – 14.00 Uhr
Di   08.00 – 17.00 Uhr

 Fr   08.00 – 12.00 Uhr
zur Einsichtnahme offen liegen. 

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt  

Sachsenseite

Stellplätze für Carsharing
Exposénummer: 0325
Lage: Virchowstraße
Gemarkung: Gohlis
Flurstück: 1364/11
Größe: ca. 188 m² 
Eigentümer: Stadt Leipzig 
Kontakt: Frau Eckert (123-5678)
Kaltmiete: 140,00 Euro/Stellplatz/Jahr
Die Stadt Leipzig vermietet aus ihrem Eigentum 
o. g. Grundstück. Bewerbungen sind bitte in 
einem verschlossenen Umschlag bei der Stadt 
Leipzig, Liegenschaftsamt, 04092 Leipzig, unter 
Angabe der Exposénummer einzureichen. 

(Angaben ohne Gewähr)

Baugrundstück für Mehrfamilienhaus
Exposénummer: 0017
Lage: Magdalenenstraße 12
Gemarkung: Eutritzsch
Flurstück: 270
Größe: 460 m² 
Kontakt: Frau Max (123-5784)
Mindestgebot:  50 000 Euro

Baugrundstück für Eigenheim
Exposénummer: 0813
Lage: Rapsweg
Gemarkung: Großzschocher
Flurstücke: 1448 f.
Größe: 494 m² 
Kontakt: Herr Röber (123-5634)
Mindestgebot:  51 000 Euro
 
Die Stadt Leipzig verkauft aus ihrem Eigentum 
o. g. Grundstücke. Gebote sind bitte mit den An-
tragsformularen in einem verschlossenen Um-
schlag bis zum 29.09.2014 bei der Stadt Leipzig, 

Liegenschaftsamt, Terminstelle 1, 04092 Leipzig 
unter Angabe der Exposénummer einzureichen. 
Der Verkauf erfordert die Zustimmung der zu-
ständigen Gremien. (Angaben ohne Gewähr)

Vermietung städtischer 
Liegenschaft

Verkauf städtischer 
Liegenschaften

www.leipzig.de/immobilien@

Traueranzeigen der 
Stadtverwaltung

Mit großer Betroffenheit mussten wir zur Kenntnis 
nehmen, dass unsere langjährige Mitarbeiterin

Beate Hagen
im Alter von 54 Jahren verstorben ist.

Mit ihr verlieren wir eine einsatzbereite und 
geschätzte Kollegin, deren Andenken 

wir in Ehren halten werden.

 
 Betriebsleiter   Personalrat
  Mitarbeiterinnen und    
 Mitarbeiter des 
 Eigenbetriebes Stadtreinigung

 

Dienstausweis ungültig
Die Stadt Leipzig erklärt den 

Dienstausweis Nummer 15145 
ab sofort für ungültig. 

Personalamt

Baugrundstück Wohn- und Geschäftshaus
Exposénummer: 0889
Lage: Goldschmidtstraße
Gemarkung: Leipzig
Flurstück: 4741
Größe: 894 m² 
Eigentümer: Stadt Leipzig 
Kontakt: Frau Schröder (123-5617)
Mindestgebot: 220 000 Euro
 
Die Stadt Leipzig verkauft aus ihrem Eigentum 
o. g. Grundstück. Gebote sind bitte mit den An-
tragsformularen in einem verschlossenen Um-
schlag bis zum 29.09.2014 bei der Stadt Leipzig, 
Liegenschaftsamt, Terminstelle 1, 04092 Leipzig, 
unter Angabe der Exposénummer einzureichen. 
Der Verkauf erfordert die Zustimmung der Gre-
mien.  (Angaben ohne Gewähr)

Verkauf städtischer 
Liegenschaft

www.leipzig.de/immobilien@

Aktuellen Planungen der Stadt Leipzig: 

www.leipzig.de/bauen-und-wohnen

Telefonische Anfragen unter 1 23 49 48

Das Jobcenter Leipzig startet das diesjährige In-
teressenbekundungsverfahren zur Planung und 
Bewilligung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehr-
aufwandsentschädigung. Dr. Simone Simon, Che-
fi n des Leipziger Jobcenters, appelliert an Träger 
und Vereine: „Wir hoffen auch für 2015 wieder auf 
kreative Konzepte, die auf die individuellen Erfor-
dernisse und Bedürfnisse der leistungsberechtigten 
Menschen hier in Leipzig eingehen.“ 
 Von Anfang September bis Ende Oktober können 
die Vorschläge im Jobcenter Leipzig eingereicht 
werden. Dazu notwendige Formulare und weiter-
führende Informationen, beispielsweise zu den För-

derkonditionen, sind über www.leipzig.de/jobcen-
ter abrufbar. Bei Fragen können sich interessierte 
Träger gern an das Team Öffentlich geförderte Be-
schäftigung des Jobcenters Leipzig wenden, dessen 
Kontaktdaten ebenfalls im Internet zu fi nden sind.
 Arbeitsgelegenheiten nach § 16 d SGB II verfol-
gen das Ziel, langzeitarbeitslose Leistungsberech-
tigte durch sinnvolle Tätigkeiten wieder an den er-
sten Arbeitsmarkt heranzuführen und die soziale 
Integration zu fördern. Arbeitsgelegenheiten müs-
sen zusätzlich sein und im öffentlichen Interesse 
liegen. Reguläre Arbeitsverhältnisse dürfen weder 
verdrängt noch beeinträchtigt werden. 

Jobcenter startet Interessenbekundungs-
verfahren für Arbeitsgelegenheiten 2015

Widmungen von Straßen für den öffentlichen Verkehr
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Diese öffentliche Bekanntmachung richtet sich an 
alle Grundstückseigentümer und Grundstücksei-
gentümerinnen der Stadt Leipzig, die ihr häusli-
ches Abwasser in einer Kleinkläranlage reinigen, 
• die direkt in ein Gewässer einleitet oder das 

behandelte Abwasser auf dem Grundstück ver-
sickern lässt,

• und die noch nicht dem Stand der Technik ent-
spricht.  

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Kleinklär-
anlagen dem Stand der Technik entsprechen, 
d. h. eine vollbiologische Reinigungsstufe besitzen 
müssen. Kleinkläranlagen, die nicht dem Stand der 
Technik (Vollbiologie) entsprechen, sind nachzu-
rüsten, soweit das geltende Abwasserbeseitigungs-
konzept des für Ihr Grundstück zuständigen Ab-
wasserzweckverbandes bzw. der Gemeinde den 
weiteren Betrieb der Kleinkläranlage vorsieht.  
Für die Nachrüstung von Anlagen, die nach den 
geltenden Abwasserbeseitigungskonzepten der 
Stadt Leipzig über 2015 hinaus betrieben wer-
den sollen und die noch nicht dem Stand der Tech-
nik entsprechen, hat der Gesetzgeber eine Über-
gangszeit vorgesehen, innerhalb derer durch den 

Öffentliche Bekanntmachung 
zur Einhaltung der Sanierungsfristen

Anlagenbetreiber eine entsprechende Nachrüs-
tung zu erfolgen hat. Diese Übergangszeit endet 
am 31. Dezember 2015.
Noch bestehende Wasserrechte, die bisher eine 
Einleitung der behandelten Abwässer in ein Ge-
wässer bzw. deren Versickerung auf dem Grund-
stück erlauben, erlöschen nach Ablauf des 31. De-
zember 2015. 
Die Gewässereinleitung oder Versickerung aus ei-
ner Anlage, die nicht dem Stand der Technik über 
diesen Zeitraum hinaus entspricht, stellt eine Ord-
nungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbu-
ße bis zu 50 000 Euro geahndet werden.
Von einem fehlenden Verschulden kann regelmä-
ßig nur dann ausgegangen werden, wenn der An-
lagenbetreiber nachweist, dass er rechtzeitig alle 
notwendigen Maßnahmen ergriffen hat, um die 
Frist einzuhalten. Das setzt voraus, dass soweit 
regelmäßig noch im Jahr 2014 ein Vertrag über die 
Lieferung und den Einbau einer Kleinkläranlage 
nach dem Stand der Technik abgeschlossen wurde, 
in dem die beauftragte Firma verpfl ichtet worden 
ist, die Umrüstung durchzuführen.   
Die Anpassung der auch weiterhin betriebenen 

Am 14. September fi ndet in der Zeit von 10.00 
Uhr – 14.00 Uhr auf und um den Markt der 15. 
SportScheck Stadtlauf statt.
Um 10.00 Uhr fällt der Startschuss für den 
Bambinilauf, 10.30 Uhr ist der Kinderlauf, 
11.00 Uhr starten die Läufer des 5-km-Laufs 
und 12.00 Uhr fi ndet der Hauptlauf auf fol-
gender Strecke statt:
Markt -> Hainstraße -> Brühl -> Goethestra-
ße -> Augustusplatz -> Rossplatz -> Univer-
sitätsstraße -> Schillerstraße -> Neumarkt -> 
Grimmaische Straße -> Petersstraße -> Preu-
ßergässchen ->Neumarkt -> Schillerstraße -> 
Oberer Martin-Luther-Ring ->Martin-Luther-
Ring ->Markgrafenstraße -> Oberer Dittrich-
ring -> südlicher Thomaskirchhof ->Thomas-
gasse ->  Markt -> Hainstraße -> Große Flei-
schergasse -> Dittrichring -> Goerdelerring -> 
Richard-Wagner-Platz -> Brühl -> Goethestra-
ße -> Augustusplatz -> Rossplatz ->Wendestelle 
in Höhe Neues Rathaus ->Rossplatz -> Univer-
sitätsstraße -> Schillerstraße -> Neumarkt -> 
Grimmaische Straße -> Petersstraße -> Preu-
ßergässchen ->Neumarkt ->  Schillerstraße -> 
Oberer Martin-Luther-Ring -> Martin-Luther-
Ring -> Markgrafenstraße -> Oberer Dittrich-
ring -> südlicher Thomaskirchhof -> Thomas-
gasse ->  Markt.    
Der Start- und Zielbereich befi ndet sich wie-
der auf dem Markt. 
Wesentliche Bestandteile der verkehrsorgani-
satorischen Maßnahmen sind:
Auf der gesamten Laufstrecke wird es zu um-
fangreichen Verkehrseinschränkungen für den 
gesamten Fahrverkehr kommen. Ab 5.00 Uhr 
werden die Straßen in der Innenstadt  gesperrt 
und gegittert. Ab 9.00 Uhr ist dann die gesamte 
Laufstrecke auch auf dem Innenstadtring ge-
sperrt. Eine Umfahrung ist auf dem Außenring 
möglich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.
Es wird keine Schleusen oder Querungen der 
Laufstrecke geben.  Auf der gesamten Laufstre-

Straßensperrung im Rahmen 
der Großsportveranstaltung 15. SportScheck 

Stadtlauf am 14. September 2014
cke sind Haltverbote angeordnet, deren Ein-
haltung ab 06.00 Uhr durch das Ordnungsamt 
kontrolliert und durchgesetzt wird.
Zur Gewährleistung der Sicherheit auf der 
Laufstrecke werden vom Veranstalter entlang 
der Strecke 120 ehrenamtliche Helfer eingesetzt.
Die Veranstaltung ist mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln sehr gut erreichbar. Für Besucher und 
Teilnehmer sind in Innenstadtnähe ausreichend 
öffentliche Stellplätze in den Tiefgaragen und 
Parkhäusern vorhanden. Die Tiefgarage Au-
gustusplatz ist uneingeschränkt über die Zu-
fahrt Georgiring und Augustusplatz erreichbar. 
Während der Laufzeit sind weiterhin nachfol-
gend aufgeführte Veränderungen in der Lini-
enführung der LVB zu beachten:
Die Linie 89 verkehrt in der Zeit von 4.00 Uhr 
bis 14.00 Uhr nur zwischen Connewitzer Kreuz 
und Westplatz. Die Linien 4, 7, 12 und 15 verkeh-
ren in der Zeit von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr zwi-
schen Hauptbahnhof und Johannisplatz über 
Georgiring. Ordnungsamt

Tag der offenen Tür:
Infos zur Dezentralen 
Abwasserbeseitigung

Am 9. September lädt das Bildungs- und De-
monstrationszentrum für dezentrale Abwas-
serbehandlung e. V. (BDZ e.V.) von 14 bis 18 
Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Grund-
stücksbesitzer können sich hier über den Stand 
der Technik und die Kosten von Kleinkläran-
lagen informieren. Wie sie errichtet wird bzw. 
wie man eine Anlage mit einer biologischen 
Reinigungsstufe nachrüstet, was bei der Pla-
nung einer solchen Anlage zu berücksichtigen 
ist oder wie kontrolliert und gewartet wird, er-
fahren Besucher im BDZ, An der Luppe 2. 

www.bdz-abwasser.de@

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VOB/A

Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VOB/A und VOL/A

Ausschreibungen nach VOB/A werden auf den Webseiten der Stadt Leipzig unter 
- www.leipzig.de -> Wirtschaft und Wissenschaft -> Unternehmensservice -> Vergaben VOB/VOL 
oder direkt unter 
- www.leipzig.de/pervergabe/ausschreibungen_VOB.aspx veröffentlicht.

Den vollständigen Wortlaut der Bekanntmachungen gem. §§ 12 und 12 EG Abs. 2 
VOB/A fi nden Sie auf der o. g. Webseite.

Die Vergabeunterlagen können Sie kostenlos in digitaler Form ebenfalls unter der o. g. Web-
Adresse erhalten. 
Dazu müssen Sie sich einmalig unter www.leipzig.de/pervergabe/registrieren.aspx registrieren.
Das Datum, ab dem die Vergabeunterlagen zum Download bereit stehen, entnehmen Sie bitte 
bei Öffentlicher Ausschreibung oder Offenem Verfahren der Bekanntmachung. 
Bei Ausschreibungen mit Teilnahmewettbewerb erhalten Sie eine gesonderte Aufforderung zur 
Teilnahme am Wettbewerb, sofern Sie sich um die Teilnahme vorher schriftlich beworben ha-
ben und Ihre Bewerbung berücksichtigt wurde.
Bei Beschränkter Ausschreibung, Freihändiger Vergabe sowie Verhandlungsverfahren erhal-
ten Sie eine gesonderte Aufforderung zur Teilnahme am Wettbewerb, sofern Sie dafür ausge-
wählt wurden.
Bei technischen Fragen zur Anmeldung oder zum Download wenden Sie sich bitte per 
E- Mail an support_vergabe@leipzig.de oder Tel. (0341) 123-7659 bzw. -7730.
Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte an folgende Mitarbeiterinnen 
der Zentralen Vergabestelle der Stadt Leipzig:

Frau Classen, Tel. (0341) 123-7776
Frau Schwarze, Tel. (0341) 123-7778
Frau Hanisch, Tel. (0341) 123-7788

Bei fachlichen Fragen zum Verfahren wenden Sie sich bitte an den/die in der Bekanntmachung 
oder den Vergabeunterlagen genannte/n Bearbeiter/in.

Abbrucharbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Verkehrs- und Tiefbauamt, 04092 

Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B14-6640-01-0632
e) Ort der Ausführung:
 Abbruch Paußnitzbrücke, Brückenabbruch, 

04229 Leipzig 

Fliesen- und Natursteinarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B14-6534-01-0985
e) Ort der Ausführung:
 JKZ „KAOS“; Wasserstr. 18, 04177 Leipzig, Los 

15: Fliesen- und Natursteinarbeiten 

Parkettarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig

1. Ausschreibungen nach VOL werden auf der städtischen Homepage unter www.ausschreibungen.
leipzig.de veröffentlicht. Der Download der Vergabeunterlagen ist kostenfrei.Sollte der Download 
nicht erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an support_vergabe@leipzig.de. 

2. Angebotsabgabe: Das Angebot ist ausschließlich schriftlich bis zum geforderten Termin in 
einem geschlossenen Umschlag einzureichen.  Das Ende der Angebotsfrist ist in jedem Fall 
der späteste Eingangstermin.

  Postanschrift: Stadt Leipzig, Zentrale Ausschreibungsstelle VOL, 04092 Leipzig
 persönliche Abgabe: Stadt Leipzig, Zentrale Ausschreibungsstelle VOL,
     Martin-Luther-Ring 4-6, Zimmer U 40, 04109 Leipzig
3. Zahlungsbedingungen: nach VOL/B § 17; weiterhin gelten die Allgemeinen Auftrags- und 

Zahlungsbedingungen der Stadt Leipzig für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen 
(sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen)

4.  Sprechzeit der Zentralen Ausschreibungsstelle VOL
 nur nach tel. Voranmeldung unter (0341) 1 23 23 86 oder 1 23 23 76
 Neues Rathaus, Zimmer U 40, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Allgemein gültige Hinweise für 
Öffentliche Ausschreibungen nach VOL/A

Folgende Ausschreibungen sind neu eingestellt unter: www.leipzig.de/pervergabe

Lieferung und Pfl ege von Software
Vergabe-Nr.: L14-1020-01-0067 
Art und Umfang der Leistung: Lieferung, Installation und Pfl ege einer Software zur Durchführung von Be-

fragungen, Erstellung von Fragebögen, Erhebung von Befragungsdaten und 
deren automatisierte Erfassung für das Amt für Statistik und Wahlen 

Lieferung Wärmebildkameras
Vergabe-Nr.: L14-3700-01-0074 
Art und Umfang der Leistung: Lieferung von 15 Stück Wärmebildkameras 160 Pixel mit Zubehör und 

Lieferung von 3 Stück Wärmebildkameras 320 Pixel mit Zubehör 

Lieferung Feuerwehrschutzkleidung
Vergabe-Nr.: L14-3700-06-0006 
Art und Umfang der Leistung: Lieferung von 1219 Stück Garnituren Feuerwehrschutzkleidung nach 

DIN EN 469:2007 - 02, Leistungsstufe 2 oder gleichwertig 

Kostenstellenbelieferung Hygieneartikel und Reinigungsmaterialien
Vergabe-Nr.: L14-1061-06-0066         
Art und Umfang der Leistung: Kostenstellenbelieferung von Hygieneartikeln und Reinigungsmaterialien 

für ca. 320 Abnahmestellen im Stadtgebiet Leipzig (ca. 275.000 EUR/Jahr) 
und Spezialbedarf/-reinigungsmitteln für ca. 16 Sporthallen (Einzellie-
ferstellen) vom Amt für Sport (ca. 20.000 EUR/Jahr) der Stadt Leipzig  

Übernahme und Entsorgung Straßenkehricht
Vergabe-Nr.: L14-9993-06-0073 
Art und Umfang der Leistung: Übernahme und umweltgerechte Entsorgung von Straßenkehricht (Ab-

fallschlüsselnummer 200303) ca. 5.200 t pro Jahr 

Übernahme und Verwertung schadstoffhaltiger Abfälle
Vergabe-Nr.: L14-9993-06-0078 
Art und Umfang der Leistung: Übernahme, Transport und umweltgerechte Verwertung/Beseitigung ein-

gesammelter schadstoffhaltiger Abfälle 

b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B14-6534-01-0986
e) Ort der Ausführung:
 JKZ „KAOS“, Wasserstr. 18, 04177 Leipzig, Los: 

Parkettarbeiten 

Neuaufbau Friedhofsmauer 
mit Grabmalen, 2. BA

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B14-6534-01-0990
e) Ort der Ausführung:
 Friedhof Kleinzschocher - Neuaufbau Fried-

hofsmauer mit Grabmalen, 2. BA, Schwartzestr. 
33, 04229 Leipzig, Neuaufbau Friedhofsmauer 
mit Grabmalen, 2. BA 

Aufzugsanlage
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

 Vergabenummer: B14-653_-01-0991
e) Ort der Ausführung:
 BSZ 12, 2. BA, Innere Sanierung und Herstel-

lung der Barrierefreiheit, Rosenowstr. 60, 04357 
Leipzig, Los 25: Aufzugsanlage 

Fördertechnik
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B14-6535-01-0992
e) Ort der Ausführung:
 Erweiterung, Umbau und Sanierung Gymnasi-

um Gorkistr. 15 + 25, 04347 Leipzig, Fördertech-
nik 

Rohbauarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B14-6532-01-0993
e) Ort der Ausführung:
 Schule am Weißeplatz, Modernisierung und Er-

weiterungsneubau Haus 1, Ferdinand-Jost-Str. 
33, 04299 Leipzig, Rohbauarbeiten 

Baustellenheizung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B14-6535-01-0997
e) Ort der Ausführung:
 Sprachheilschule „Käthe Kollwitz“, Karl-Vogel-

Str. 17/19, 04318 Leipzig, Baustellenheizung 

Landschaftsbauarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Stadtgrün und Gewäs-

ser, 04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B14-6723-01-1001
e) Ort der Ausführung:
 57. Oberschule, Neugestaltung Schulhof, Land-

schaftsbauarbeiten , 04179 Leipzig-Leutzsch 

Metallbauarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Stadtgrün und Gewäs-

ser, 04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
  Vergabenummer: B14-6723-01-1002
e) Ort der Ausführung:
 57. Oberschule - Historische Zaunanlage,  Me-

tallbauarbeiten, 04179 Leipzig-Leutzsch 

 Termine

 
Sitzungen 

der Stadtbezirksbeiräte

Stadtbezirksbeirat Leipzig-Nordost
03.09., 17.30 Uhr,  Rathaus Schönefeld, Raum 
100, Ossietzkystraße 37
- Sitzungstermine 2015
 
Stadtbezirksbeirat Leipzig-Süd: 
- Sitzung am 03.09. entfällt!

Stadtbezirksbeirat Leipzig-Altwest
03.09., 17.30 Uhr, Rathaus Leutzsch, Georg-
Schwarz-Straße 140, 1. Stock
- Bau- und Finanzierungsbeschluss Demmerin-

gstraße zwischen Plautstraße und Eisenbahn-
überführung, Förderung im Bund-Länder-Pro-
gramm Stadtumbau Ost

- Erhalt der Nachbarschaftsgärten
- Fahrradabstellmöglichkeiten an Kleinmesse   

Stadtbezirksbeirat Leipzig-Mitte
04.09., 18 Uhr, Neues Rathaus, Martin-Luther-
Ring 4-6, Zi. 270
- Einziehungsverfahren; Einziehung Teilfl äche 

Parkplatz Gleisschleife Curiestraße/Philipp-
Rosenthal-Straße

- Einrichtung Gymnasium Telemannstraße 
- Überplanmäßige Aufwendungen für die Sa-

nierung und Entschlammung des Inselteiches 
im Clara-Zetkin-Park

- Keine Autos auf Straßen und Wegen im Clara- 
und Johannapark sowie der Nonne

Stadtbezirksbeirat Leipzig-Nordwest
04.09.,18 Uhr, Oskar-Kellner-Haus, Gustav-Kühn-
Straße 8
- Bau- und Finanzierungsbeschluss Fußgänger-

überführung (FÜ)

Stadtbezirksbeirat Leipzig-Nord
04.09., 17.30 Uhr, Gohlis-Center, Elsbethstraße 
19-25, Zi. 340
- Notunterkunft für gemeinschaftliches Woh-

nen von Asylsuchenden und Geduldeten in  
Leipzig in der Zschortauer Straße 44/46; 

- Eutritzscher Markt revitalisieren - Wochen-
markt wieder eröffnen!

Stadtbezirksbeirat Leipzig-West
08.09., 18 Uhr, Freizeittreff Völkerfreundschaft, 
Großer Saal, Stuttgarter Allee 9
- Neues Betreiberkonzept für Bürgerhaus Völ-

kerfreundschaft
- Sitzungstermine 2015

Stadtbezirksbeirat Leipzig-Ost
10.09., 18 Uhr, Informationszentrum Eisenbahn-
straße 49
- B-Plan Nr. 40.3 „Gewerbegebiet Heiterblick“, 

2. Änderung, Stadtbezirk Leipzig-Ost, Ortsteil 
Heiterblick; Aufstellungsbeschluss 

- Benennung Gewässer im Naherholungsgebiet 
„Grüner Bogen“ in den Ortsteilen Paunsdorf/
Heiterblick, nordwestlich der Hainbuchenal-
lee, in Kammmolchsee bzw. -teich

- Sitzungstermine 2015

Stadtbezirksbeirat Leipzig-Südwest
10.09., 18 Uhr, Schule am Adler (Oberschule), An-
tonienstraße 24, Speiseraum
- Einrichtung zweizügige Grundschule mit Hort 

in der Weißenfelser Straße 13 
- Optimierte Verkehrslösung für Straßenbe-

reich Dieskau-/Arthur-Nagel-/Bismarckstraße
- Keine Autos auf Straßen und Wegen im Clara- 

und Johannapark sowie der Nonne
- Sitzungstermine 2015 

Änderungen vorbehalten!

 Termine

Sitzungen 
der Ortschaftsräte

Ortschaftsrat Engelsdorf 
01.09., 19 Uhr, Außenstelle Engelsdorf, Engelsdor-
fer Straße 345
- Verpfl ichtung  Mitglieder Ortschaftsrat
- Wahl Ortsvorsteher/-in und Stellvertreter/-in

Ortschaftsrat Plaußig 
02.09., 19.00 Uhr, Naturschutzstation Plaußig, Schu-
lungsraum, Plaußiger Dorfstraße 23
- Verpfl ichtung  Mitglieder Ortschaftsrat
- Wahl Ortsvorsteher/-in und Stellvertreter/-in

Ortschaftsrat Liebertwolkwitz 
04.09., 18.30 Uhr, Rathaus Liebertwolkwitz, Liebert-
wolkwitzer Markt 1, Raum
- Verpfl ichtung  Mitglieder Ortschaftsrat
- Wahl Ortsvorsteher/-in und Stellvertreter/-in

Ortschaftsrat Rückmarsdorf
09.09., 19 Uhr, Ortsteilzentrum Rückmarsdorf, Eh-
renberger Str. 5
- Verpfl ichtung  Mitglieder Ortschaftsrat
- Wahl Ortsvorsteher/-in und Stellvertreter/-in

Ortschaftsrat Seehausen
09.09., 19 Uhr, „Alte Schule Göbschelwitz“, Göb-
schelwitzer Str. 73
- Verpfl ichtung  Mitglieder Ortschaftsrat
- Wahl Ortsvorsteher/-in und Stellvertreter/-in
- Rad- und Fußwegekonzept

Ortschaftsrat Lindenthal 
09.09., 19 Uhr, Rathaus Lindenthal, Erich-Thiele-
Straße 2 
- Verpfl ichtung  Mitglieder Ortschaftsrat
- Wahl Ortsvorsteher/-in und Stellvertreter/-in

Ortschaftsrat Wiederitzsch 
09.09., 19 Uhr, Rathaus Wiederitzsch, Delitzscher 
Landstraße 55
- Verpfl ichtung  Mitglieder Ortschaftsrat
- Wahl Ortsvorsteher/-in und Stellvertreter/-in

Ortschaftsrat Miltitz 
10.09., 18 Uhr, Grundschule Miltitz, Großmiltit-
zer Straße 4
- Verpfl ichtung  Mitglieder Ortschaftsrat
- Wahl Ortsvorsteher/-in und Stellvertreter/-in
- Arbeitsprogramm 2014

Ortschaftsrat Hartmannsdf.-Knautnaundf. 
10.09., 18.30 Uhr, Honigschänke Rehbach, Rehba-
cher Anger 10
- Verpfl ichtung  Mitglieder Ortschaftsrat
- Wahl Ortsvorsteher/-in und Stellvertreter/-in

Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg 
11.09., 19. Uhr, Große Eiche, Leipziger Straße 81, 
Salon Böhlitz
- Verpfl ichtung  Mitglieder Ortschaftsrat
- Wahl Ortsvorsteher/-in und Stellvertreter/-in
- Termin für die Sitzung 09.10.2014
- Änderung des Beginns der OSR-Sitzungen auf 

18.30 Uhr

Ortschaftsrat Mölkau 
16.09., 19 Uhr, ehem. Gemeindeamt, Engelsdorfer 
Straße 88, Ratssaal
- Verpfl ichtung Mitglieder Ortschaftsrat
- Wahl Ortsvorsteher/-in und Stellvertreter/-in

Ortschaftsrat Holzhausen 
16.09., 19 Uhr, ehem. Gemeindeamt Holzhausen, 
Stötteritzer Landstraße 31
-  Zum Redaktionsschluss lag noch keine 
 Tagesordnung vor. 

Änderungen vorbehalten! 

Kleinkläranlagen an den Stand der Technik wird 
durch die Stadt Leipzig, Amt für Umweltschutz, 
Sachgebiet Wasserbehörde koordiniert. Die Stadt 
Leipzig kann für die durchzuführende Umrüs-
tung Termine festlegen, die vor dem 31. Dezem-
ber 2015 liegen. 
Aktuell wird die Nachrüstung von Kleinkläran-
lagen durch das Sächsische Staatsministerium 
für Umwelt und Landwirtschaft gefördert. För-
derbank ist die Sächsische Aufbaubank. Anträ-
ge auf Förderung sind über den für Sie zustän-
digen Aufgabenträger der Abwasserbeseitigung 
einzureichen. Eine Förderung setzt voraus, dass 
mit der Nachrüstung vor dem 31. Dezember 2015 
begonnen wird. Grundstückseigentümer, die der-
zeit noch eine Kleinkläranlage betreiben, die nicht 
dem Stand der Technik entspricht, sollten sich zur 
Vermeidung späterer Nachteile zeitnah mit der 
Stadt Leipzig, Amt für Umweltschutz, Sachgebiet 
Wasserbehörde (Frau Bauer, Tel. 1 23 34 08), Prager 
Straße 118-136, (Technisches Rathaus, Haus A, 7. 
Etage, Zi. 10) in Verbindung setzen und das weitere 
zeitliche und inhaltliche Vorgehen abstimmen.  

Amt für Umweltschutz

Sprechzeiten 
der Friedensrichter

Schiedsstelle Süd/Südwest 
02.09., 16.00-18.00 Uhr und nach Vereinba-
rung, Rödelstraße 6, 04229 Leipzig (Sprechtag: 
1. Di./Monat)
Schiedsstelle Mitte/Nordost 
11.09., 16.00-18.00 Uhr, Stadthaus, Raum U 32 
(Sprechtag: 2. Do./Monat)
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Wir bitten die Termine mit der Schiedsstelle 
Süd/Südwest abzustimmen oder diese Sprech-
tage dort zu nutzen.
Schiedsstelle West/Alt-West 
16.09., 16.00-18.00 Uhr, Stadthaus, Raum U 32 
(Sprechtag: 3. Di./Monat)
Schiedsstelle Ost/Südost 
17.09., 16.00-17.00 Uhr, Stadthaus, Raum U 32 
(Sprechtag: 3. Mi./Monat)
Das Verfahren vor dem Friedensrichter dient 
dem Ziel, Rechtsstreitigkeiten durch eine Eini-
gung der Parteien beizulegen.
Der Friedensrichter kann in bürgerlich-rechtli-
chen und in strafrechtlichen Rechtsstreitigkeiten 
schlichtend tätig werden. Das Informationsge-
spräch ist kostenfrei. 

 Verkehrsorganisatorische Maßnahmen

Am 1. September beginnt die umfassende Sanie-
rung der Auenbrücke über den Elstermühlgraben 
in Knautkleeberg. Die Arbeiten sollen Mitte Januar 
2015 abgeschlossen sein. Das Bauwerk, über das ein 
Wirtschaftsweg verläuft, wird nahezu neu gebaut. 
Nur die mit Naturstein verblendeten Schäfte der 
Widerlager und die Flügelmauern bleiben erhal-
ten. Oberhalb davon wird die Brücke komplett er-
neuert. Für die Fußgänger steht während der Bau-
zeit eine hölzerne Behelfsbrücke zur Verfügung. 
Der Anliegerverkehr aus Richtung Dieskaustra-
ße ist bis zur Brückenbaustelle gewährleistet. Für 
die Anfahrt zum Gartenverein und zum Schützen-
verein können die Seumestraße und die Straße Am 
krummen Graben genutzt werden. 

Knautkleeberg: 
Die Auenbrücke wird saniert

Leipziger Amtsblatt
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Das Markenzeichen qualifi zierter Immobilienmakler, 
Verwalter und Sachverständiger!

Hier ist Immobilienkompetenz zu Hause!             www.ivd.net

www.dr-sieber-immobilien.de
info@ dr-sieber-immobilien.de

Dipl.-Ing. (FH) 
Udo Becker

Grundstückssachverständiger
Bochumer Str. 40a · 04357 Leipzig
Telefon: 0341 / 601 63 22
Telefax: 0341 / 601 13 33
Funk: 0160 / 90 70 25 94
E-Mail: beckerudoleipzig@t-online.de

Mitglied im Bundesverband
Deutscher Grundstückssach-

verständiger e. V. 
BDGS

Tel. 0341 - 909 66 06Kontakt: 0341/6979138 o. 03433/8575798
www.immobilienservice-best.de

Terrassenwohnung im 
Leutzscher Villenviertel!

2-Raumwohnung, 1. Etage, 105 m² Wfl . 116 m² 
Terrasse, inkl. EBK, 1 Stellplatz, parkähnl. Wohn-
anlage, bezugsfertig, Baujahr 1994, Kaufpreis 
190.000,00 € zzgl. 5,95 % MC inkl. MwSt.

„Markkleeberg-Zöbigker“
Wohnen in traumhafter Lage

schlüsselfertige Einfamilienhäuser und 
Doppelhaushälften oder bauträgerfreie 

vollerschlossene Baugrundstücke
Naether Makler-Gesellschaft 

Telefon: 0341-904680
www.naether-immobilien.de 

MODERN WOHNEN IM SÜDEN

Ihr Partner für Vermietung & Verkauf in Leipzig

Exklusiver Neubau Nähe Fockeberg
Südvorstadt: 2-4 Zi. · ca. 55-130 m² Wfl . · Fußboden-
heizung · teilw. Balkone/Loggia/Terrasse · Lift · Tief-
garagenstellplätze (Energieausweis in Vorbereitung)  

Kontakt: 0341 962 888 60 | kk-immobilien-leipzig.de
KOENGETER & KREKOW IMMOBILIEN GMBH

Einfamilienhäuser, 
Eigentumswohnungen, 

Baugrundstücke für bonitäts-
geprüfte Kunden gesucht

 0341 / 688 49 48
Mobil: 0178 / 184 58 43

www.fi bak-immobilien.de

Offenlegung von Ergebnissen einer Grenzbestimmung 
und Abmarkung gem. § 17 der Durchführungs-

verordnung zum Sächsischen Vermessungs- 
und Katastergesetz (SächsVermKatGDVO)

Gemeinde Leipzig, Gemarkung Lindenau
Flurstücke 379a, 380, 381, 382, 383, 384, 1248, 379c, 379d u. 379e
An den oben genannten Flurstücken wurden Flurstücksgrenzen durch 
Katastervermessung bestimmt. Al-len betroffenen Eigentümern und 
Erbbauberechtigten werden die Ergebnisse der Grenzbestimmung und 
Abmarkung durch Offenlegung bekannt gegeben. Die Ermächtigung 
zur Bekanntgabe von Verwaltungs-akten auf diesem Wege ergibt sich 
aus § 17 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern 
zur Durchführung des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes 
(Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungs – und Katas-
tergesetz – SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli 2011.
Die Ergebnisse der Grenzbestimmung liegen ab dem 10.09.2014 bis ein-
schließlich 09.10.2014 in meinen Geschäftsräumen Eilenburger Straße 
65 in 04509 Delitzsch zu folgenden Zeiten zur Einsichtnahme bereit:
Montag  bis Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung.
Gemäß § 17 SächsVermKatGDVO gelten die Ergebnisse der Grenzbe-
stimmung und Abmarkung ab dem  17.10.2014 als bekannt gegeben.
Rechtsgrundlagen:
1. Sächsisches Vermessungs – und Katastergesetz   (SächsVermKatG)  

vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), rechtsbereinigt mit 
Stand vom 5.Juni 2010 durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.Mai 2010 
(SächsGVBl. S. 134,140)

2. Verordnung des Sächsischen Staatsministerium des Innern zur Durch-
führung des Sächsischen Vermes-sungs – und Katastergesetzes (Durch-
führungsverordnung zum Sächsischen Vermessungs - und Kataster-
gesetz – SächsVermKatGDVO )  vom 6. Juli 2011

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die offen gelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmar-
kung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch er-
hoben werden. Der Widerspruch ist beim Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieur Frank Knobbe, Eilenburger Str. 65, 04509 Delitzsch, 
schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. Die Frist wird auch durch  
Einlegung des Widerspruchs beim Staatsbetrieb Geobasisinformati-
on und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden gewahrt.
gez. Dipl.- Ing.(FH) Frank Knobbe
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Eilenburger Str. 65, 04509 Delitzsch, Tel. 034202 34626

Kompetente Hilfe im Trauerfall
Tag & Nacht: 0341-8610770

• Friedhofsweg 2 ✆ 8610762
• Härtelstraße 3 ✆ 9610398
• H.-Liebmann-Str. 82 ✆ 6888628
• Prager Straße 212 ✆ 8606511
• Kiewer Straße 1 - 3 ✆ 4227344

BESTATTUNGSVORSORGE
Wir beraten Sie gern.

Internet: www.sbwleipzig.de
E-Mail: service@sbwleipzig.de

Grabpfl ege • Grabgestaltung
Prager Straße 212 • 0341-8611589

STÄDTISCHES
BESTATTUNGSWESEN
LEIPZIG GMBH

Tag & Nacht:
Büroöffnungszeiten:  8.00 bis 20.00 Uhr

03 41/2 41 13 02
www.bestattungshaus-ewig.de

„EWIG“
Inhaber: 

H. Seewald

BESTATTUNGS-
HAUS 

04347 Leipzig
Bautzner Straße 18

Könneritzstraße 37 · 04229 Leipzig www.pietaet-bracht.de
Telefon (0341) 4 22 04 73 
PIETÄT BRACHTseit 1992

„Wir können nicht 
mit Ihnen weinen, aber 
wir können rund um 
die Uhr für Sie da sein.“

Trost und Kompetenz 
aus einer Hand.

HILFE IM TRAUERFALL

Öffentliche Ankündigung eines Grenztermins 
gem. § 15 der Durchführungsverordnung 

zum Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz 
(SächsVermKatGDVO)

Gemeinde Leipzig, Gemarkung Lindenau
Flurstücke 379a, 380, 381, 382, 383, 384, 1248, 379c, 379d u. 379e
Die Grenzen der oben genannten Flurstücke sollen durch eine Kata-
stervermessung nach § 16 des Sächsischen Vermessungs- und Kataster-
gesetzes bestimmt werden. Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungs-
verfahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die Eigentü-
mer und Erbbauberechtigten der oben aufgeführten Flurstücke sind 
Beteiligte am Verwaltungsverfahren. Der Grenztermin ist die im § 28 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vorgesehene Anhörung Beteiligter 
zu den entscheidungserheblichen Tatsachen. Dabei wird Ihnen der er-
mittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert und vorgewiesen. Im 
Anschluss erhalten Sie im Rahmen des § 16 Abs. 3 des Sächsischen Ver-
messungs- und Katastergesetzes Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu 
äußern. Anlass der Grenzbestimmung ist eine beantragte Katasterver-
messung an den Flurstücken 381, 382 und 383 (Nathanaelstraße 12, 14 
u. 16). Mit der Katastervermessung sollen Flurstücksgrenzen erstmalig 
im Liegenschaftskataster festgelegt und bestehende Flurstücksgrenzen 
aus dem Liegenschaftskataster in die Örtlichkeit übertragen werden.
Der Grenztermin fi ndet am Dienstag, dem 09.09.2014 um 15.00 Uhr statt.
Treffpunkt: Nathanaelstraße 14
Ich bitte Sie, zum Grenztermin ihren Personalausweis mitzubringen. Sie 
können sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die-
ser muss seinen Personalausweis und eine von Ihnen unterschriebene 
schriftliche Vollmacht vorlegen.
Ich weise Sie vorsorglich daraufhin, dass auch ohne Ihre Anwesenheit 
oder der Anwesenheit eines von Ihnen Bevollmächtigten Ihre Flurstücks-
grenzen bestimmt werden können.
gez. Dipl.- Ing.(FH) Frank Knobbe
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Eilenburger Str. 65, 04509 Delitzsch, Tel. 034202 34626

Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH beabsichtigt, je 
nach Vollständigkeit der Teilnahme-Anträge, ca. 8 Unternehmen je 
Leistungsort zur Abgabe von Angeboten aufzufordern.

Maßnahmen: Unterhaltsreinigung von Treppenhäusern

Leistungsorte in Leipzig:
I) Probstheida: Lene-Voigt-Straße 2 – 8
II) Mockau und Thekla: Otto-Michael-Str. 2, 4, 12 – 18, 22, 24, 32, 34, 

38 – 48; Carlebachstr. 1, 8, 9, 17; Witkowskistr. 2, 3, 17; Katzmann-
str.3; Schildberger Weg 1; Samuel-Lampel-Str. 3 – 5; Kieler Str. 61; 
Lidicestr. 14; Sosaer Str. 8, 12; Theklaer Str. 130; Rosenowstr. 59, 73 

Aufteilung in Leistungsabschnitte: ja, Bewerbungen sind für jeden 
einzelnen Leistungsabschnitt (-ort) möglich

Voraussichtl. Ausführungsfrist: jeweils vom 01.01.2015 bis 31.12.2016

Bewerbungen bis: jeweils 22.09.2014

zu richten an: Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH,  
Vergabestelle, Prager Str. 21 in 04103 Leipzig, Tel. 0341 - 992 4320

Ausgabe/Versand: jeweils bis 14.10.2014 

Angebotseinreichung: jeweils bis 29.10.2014, um 10:00 Uhr

Bindung an das Angebot: Leistungsabschnitt I: bis 13.11.2014 
 Leistungsabschnitt II: bis 24.11.2014.  
Die Berücksichtigung von Bewerbungen richtet sich nach der Voll-
ständigkeit der beigefügten Nachweise. Ein Anspruch oder Erklä-
rungen seitens des Bauherrn auf Berücksichtigung bestehen nicht.

Nachweise: Die nachfolgend genannten Nachweise sind mit der 
Bewerbung vorzulegen!
- Nachweis der Fachkunde durch Eintragung in die Handwerksrolle als 

Gebäudereiniger
- gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft 
- vergleichbare Ausführungen/Referenzen für Wohngebäude
- Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre 
- Anzahl gewerblicher Arbeitnehmer nach Berufsgruppen 
- Nachweis zur Berufshaftpflichtversicherung
- Auszug aus dem Handelsregister, nicht älter als 1 Jahr
- bei GbR Vertretungsvollmacht
Bietergemeinschaften haben die Mitglieder, den bevollmächtigten 
Vertreter und die Absicht, im Auftragsfall eine ARGE zu bilden, zu 
nennen. Die Nachweise gelten für die Mitglieder ebenso.

www.lwb.de

Die Komödienklause in der 
Musikalischen Komödie, Leipzig 
sucht einen neuen Betreiber 

 Wir bieten ab 01.08.2015
einen Gastraum mit angeschlossener, öffentlicher 
Theaterklause  und Verkaufstresen im Foyer eines 
nostalgischen Theaters, die Freiraum für Ihre innova-
tiven Ideen bei der  Ausgestaltung und der gastrono-
mischen Neukonzeption gewähren.
Unsere Theaterbesucher in ca. 130 Vorstellungen pro 
Jahr, ca. 60.000 Besucher sowie bis zu 80 Mitarbeiter 
des Hauses, lassen sich gern von Ihrem Konzept über-
zeugen. Darüber hinaus bietet der Gastraum mit ca. 
60 Plätzen weitere Möglichkeiten für Sie.

Sie verfügen 
über einen umfangreichen gastronomischen Erfah-
rungsschatz, gute Referenzen und entsprechende 
Bonität, um unsere Theatergäste, Mitarbeiter und Re-
staurantgäste mit einem innovativen sowie nachhalti-
gen Gastronomie-Konzept für sich zu gewinnen.

Sie sind neugierig geworden?
Weitere Unterlagen stellen wir Ihnen gern nach einem 
ersten Informationsgespräch zur Verfügung.
Terminabsprachen unter: Verwaltung@oper-leipzig.de

Ladengeschäft 130 m², Karl-Liebknecht-Straße 68, 
Leipzig zu vermieten. 

Preis auf Anfrage, Tel.: 0157 / 73 26 90 46

Vermietung

www.leipzig.de/amtsblatt

Positiver Trend für Leipziger Immobilienmarkt
Der Immobilienmarkt Leipzigs entwi-
ckelt sich derzeit stabil. Zu diesem Fazit 
kommen die Experten des Immobilien-
verbands Deutschland (IVD) Mitte-Ost. 
„Insgesamt steigt die Nachfrage nach 
Wohnraum an, besonders in beliebten 
Stadtteilen, wie dem Waldstraßenvier-
tel, dem Musikviertel oder Gohlis-Süd. 
Interessenten fi ndet dort mitunter nicht 
sofort die passende Immobilie“, schildert 
Bianca Damies, Regionalgeschäftsstel-
lenleiterin des IVD Mitte-Ost. Aufgrund 
der steigenden Nachfrage gehen auch 
die Mietpreise langsam nach oben. Die 
Spanne beginnt bei 4,50 Euro pro Qua-
dratmeter für einfache Wohnungen und 
endet bei 12,25 Euro pro Quadratme-
ter, die für Top-Objekte in Spitzenlagen 
verlangt werden. Damit liegt die Mes-
sestadt im sächsischen Vergleich sogar 
vor Dresden. Da Leipzig seit 2011 jähr-
lich mehr als 10.000 neue Einwohner 
hinzu gewinnt, ist auch künftig mit ei-
ner leicht ansteigenden Nachfrage- und 
Preissituation zu rechnen.

Weitere Zahlen und Einschätzungen 
zum Leipziger Immobilienmarkt wer-
den auf der Herbstfachtagung des IVD 
Mitte-Ost besprochen. Diese fi ndet am 
4. September auf der Leipziger Mes-
se statt. Neben der Preisentwicklung 
in den Regionen Sachsen und Sach-
sen-Anhalt stehen außerdem aktuelle 
Themen der Branche auf der Agen-
da. Diskutiert werden beispielswei-
se die Einführung eines Sach- und 
Fachkundenachweises für Immobi-
lienmakler, aktuelle Hinweise zu Im-
mobilienkaufverträgen sowie Neuig-
keiten zum Miet- und Immobilienver-
waltungsrecht. Damies: „Die Herbst-
fachtagung bietet fachkundige Vor-
träge, Netzwerkgespräche sowie Im-
pulse und Trends in der Immobilien-
wirtschaft. Wir laden jeden Interessen-
ten aus der Branche herzlich ein, da-
bei zu sein.“ Für die Teilnahme wird 
eine Gebühr erhoben. Nähere Infor-
mationen und Anmeldung über Tel. 
0341-6019495 www.ivd-mitte-ost.net

www.leipzig.de/amtsblatt

Eigentumswohnung für 
Eigennutzer in Leipzig-Stötteritz!
3-Raumwohnung, leer stehend, EG, 76,33 m² Wfl ., Bad 
mit Fenster, Abstellraum, Baujahr 1900, kplt. saniert, 
Kaufpreis 95.000,00 € zzgl. 5,95 % MC  inkl. MwSt.

Kontakt: 0341/6979138 o. 03433/8575798
www.immobilienservice-best.de

Jürgen Poschmann e.K.
Gohliser Straße 11 Telefon: 0341 / 60 20 830
04105 Leipzig Telefax: 0341 / 60 20 831

www.poschmann-immobilien.com
Mail: info@poschmann-immobilien.com
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Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117
■ Telefonanschlüsse der Polizei:
Führungs- und Lagezentrum ✆ 96 64 22 24
Kriminalpolizei ✆ 96 64 22 34
Diese Rufnummern sind rund um die Uhr besetzt. 
Verkehrspolizei ✆ 4 48 38 35 
Diese Rufnummer ist 6 bis 22 Uhr besetzt.
■ Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst, 
Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst:
Montag–Freitag 19–7 Uhr; Mittwoch +  Freitag  ab 14 Uhr 
Samstag, Sonntag und  Feiertag 7–7 Uhr über Einsatzzentrale 
✆ 116 117
■ Allgemeinärztlicher Innendienst:  
Samstag, Sonntag und Feiertag 9–12 Uhr u. 15–17 Uhr 
Information zur diensthabenden Praxis über 
Einsatzzentrale  ✆ 116 117
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst: 
über Einsatzzentrale 1 92 92, Hausbesuchsdienst: 
Mo.–Fr. 19–24 Uhr, Sa., So. und Feiertag 7–24 Uhr
Kinderärztliches Notfallzentrum, Riebeckstr. 65, 
✆ 213 22 02, täglich 19–7 Uhr
Notfallaufnahme für Kinder- und Jugendliche im Zentrum für Frauen- 
und Kindermedizin, Liebigstr. 20a, ✆ 97 26 242
■ Kinderärztlicher Innendienst:
Samstag, Sonntag und Feiertag 9–12 u. 15–17 Uhr, 
Mi. + Fr. 14–19 Uhr über Einsatzzentrale 1 92 92 
30.08.2014 9.00–12.00 Uhr und 15.00–17.00 Uhr
- Dr. Amm, Pestalozzistr. 10 (Böhlitz-Ehrenberg) 
- Dr. Teichmann, Riebeckstr. 65 (Reudnitz-Thonberg)
31.08.2014 9.00–12.00 Uhr und 15.00–17.00 Uhr
- DM Junk, Lindenthaler Str. 6 (Gohlis-Süd) 
- Dr. Richter, Bahnhofsallee 8 (Liebertwolkwitz)
06.09.2014 9.00–12.00 Uhr und 15.00–17.00 Uhr
- Dr. Tittel, Lützner Str. 164 (Neulindenau) 
- DM Gottschalk, Bästleinstr. 6 (Schönefeld-Ost)
07.09.2014 9.00–12.00 Uhr und 15.00–17.00 Uhr
- DM Rentzsch, Delitzscher Str. 68 (Eutritzsch) 
- Dr. Schwieger, Haydnstr. 1 (Zentrum-Süd)
■ Chirurgischer Bereitschaftsdienst:
- Thonbergklinik-Notfallzentrum, Riebeckstraße 65, 
 Telefon 96 36 70, Montag-Freitag 19.00–07.00 Uhr, 
 Mittwoch und Freitag ab 14.00 Uhr, Samstag, Sonn- und 
 Feiertag 7.00–7.00 Uhr.
- Interdisziplinäre Notfallversorgung am Städtischen 
 Klinikum St. Georg, Delitzscher Str. 141, Telefon 0341/9093404
- Park-Krankenhaus  Leipzig-Südost, Strümpellstraße 41
- St. Elisabeth-Krankenhaus, Biedermannstr. 84
- Ev. Diakonissenhaus Leipzig gGmbH, G.-Schwarz-Str. 49
- Universitätsklinikum Leipzig, Notfallaufnahme im Operativen 

Zentrum, Liebigstraße 20 (Zufahrt über Paul-List-Straße bzw. 
Philipp-Rosenthal-Straße), Telefon 0341/97 17 800

■ Hilfsmittelnotdienst:
 Sanitätshaus Schürmaier, Notruf-Telefon 01 72 / 7 94 45 15   
■ Augenärztlicher und Hautärztlicher Bereitschaftsdienst:
Montag-Freitag 19.00–07.00 Uhr, Mittwoch und Freitag ab 14.00 
Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag 07.00–07.00 Uhr, Informationen 
zur diensthabenden Praxis über Einsatzzentrale 1 92 92
■ HNO-Bereitschaftsdienst:
Montag–Freitag 19.00–24.00 Uhr; Mittwoch u. Freitag ab 14.00 Uhr, 
Samstag, Sonn- und Feiertag 7.00–22.00 Uhr, Informationen zur 
diensthabenden Praxis über Einsatzzentrale 1 92 92
■ Vertragsärztliche Dialyse-Bereitschaft:
GP Dres. Anders/Bast, Plantagenweg 2, 04178 Leipzig-Burghau-
sen, ✆ 03 41 / 4 51 22 36 oder ✆ 01 71 / 4 25 55 61

■ Erreichbarkeit dienstbereiter Praxen:
Auskunft zur Erreichbarkeit dienstbereiter Praxen und nie-
dergelassener Ärzte in der Stadt Leipzig und im angrenzenden  
Landbereich erhalten Sie an Werktagen in der Zeit von 7–19 Uhr 
über die Rufnummer 1 92 92. 
Weitere Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten 
erhalten Sie über das Internet unter www.KVS-Sachsen.de 
(Arztsuche).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 19292
■ Notdienst an den Uni-Kliniken:
Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstraße 
20 (Anfahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), 
✆ 0341 / 97 17 800
- Notfallaufnahme  für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, 
 ✆ 0341 / 97 26 242
- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344
■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: 
 werktags, an Wochenenden und Feiertagen 
- Standort Eutritzsch: 
 Zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme einschließlich 

Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit) und Akutdialysen, 
04129 Leipzig, Delitzscher Straße 141, Haus 20, ✆ 0341/909-
3404 

- Standort Grünau: Notfallaufnahme, 04207 Leipzig, Nikolai-
Rumjanzew-Straße 100, Haus 8, ✆ 0341/4 2316 14 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341 / 865 - 14 80
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags 18–8 Uhr des Folgetages, 
samstags, sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92; 
Dienstbereite Apotheken:
30.08.2014 
• Hegel-Apotheke, Eisenbahnstraße 33, 04315 Leipzig
• Kronen-Apotheke, Wiederitzscher Straße 32, 04155 Leipzig
• Brücken-Apotheke, Dieskaustraße 220, 04249 Leipzig
• Adler Apotheke Liebertwolkwitz, Kirchstraße 5, 04288 Leipzig
31.08.2014
• McMedi Apotheke Gohlis, Karl-Rothe-Str. 9, 04105 Leipzig
• Löwen-Apoth. am Denkmal, Gletschersteinstr. 40, 04299 Leipzig
• Lindenthaler-Apoth., Lindenthaler Hauptstr. 69, 04158 Leipzig
06.09.2014
• Löwen-Apotheke, Grimmaische Straße 19, 04109 Leipzig
• Apotheke im Paunsdorf Center, Paunsdorfer Allee 1, 04329 Leipzig
• Bären-Apotheke, Selliner Straße 13–15, 04207 Leipzig
07.09.2014
• Beethoven-Apotheke, Lampestraße 1, 04107 Leipzig
• Arnika-Apotheke, Holzhäuser Str. 81, 04299 Leipzig
• Phönix-Apotheke, Mockauer Str. 123, 04357 Leipzig
• Goethe-Apotheke, Leipziger Straße 70, 04178 Leipzig
■  Kinder- und Jugendnotdienst Leipzig
-  Tag und Nacht Aufnahme und Betreuung für Kinder 
 von 0 bis 12 Jahren, Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 12 09 20
- Verständnis-Beratung-Notbleibe (ab 12 J.); Ringstraße 4, 
 04209 Leipzig, ✆ 4 11 21 30
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.: 
Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, 
✆ 23 23 126, info@leipzig.aidshilfe.de, 
www.leipzig.aidshilfe.de

■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig: 
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familien-
beratung, ✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, 
Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, Freitag 8–13 Uhr
■ Mädchenwohngruppe: für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, 
auch Inobhutnahme von Mädchen in akuter Notlage möglich 
✆  5 50 32 21
■ Kinder- u. Jugendtelefon (kostenlos / anonym): 
✆  08 00 11 10  333 Montag-Samstag 14–20 Uhr, europaweite 
Rufnummer ✆ 116 111
■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): ✆  08 00 11 10  550, 
Montag–Freitag 9–11 Uhr, Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr
■ Frauen- und Kinderschutzhaus: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77
■ Notruf  für Frauen:  
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆  4 79 81 79
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Jeden Samstag 18.15–19.45 Uhr, Suchtberatungsstelle „Impuls“, 
Möckernsche Straße 3, 04155 Leipzig sowie jeden Mittwoch 
18.00-19.30 Uhr, Suchtberatungsstelle „Alternative II“, Hein-
richstraße 18, 04317 Leipzig
■ Suchtberatungsstelle / Notschlafstelle / 
Übergangswohnen für Alkoholabhängige: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, ✆ 23 41 90
■ Alternative  Drogenhilfe: 
Chopinstr. 13,  04103 Leipzig, ✆ 91 35 60, Beratung für Drogen- 
und Medikamentenabhängige, Montag–Donnerstag 8–20, Freitag 
13–20 Uhr; Notschlafstelle täglich 20.15–9.30 Uhr
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73973012 o. ✆ 0345/19295; 
Mo. 17–19 Uhr Pr.-Eugen-Str. 21; Di. 18.30–20.30 Uhr Konradstr. 
60a; Mi. 18–20 Uhr Breisgaustr. 53; Do 18–20 Uhr K.-Eisner-Str. 22; 
Fr.18–20 Uhr Teekeller Nordkirche; Samstag 11–12.30 Uhr und 
Sonntag 15–17 Uhr Möckernsche Str. 3; Mo. 18-19 Uhr Bahn-
hofsmission HBF-Westseite
■ Telefonseelsorge (kostenlos): ✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Männer: 
Rückmarsdorfer Str. 7, 04179 Leipzig, ✆ 03 41 / 4 41 59 74, 
Fax: 03 41 / 4 41 61 15
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.: ✆ 01 72 / 3 64 10 41, 
Montag–Freitag 18–8 Uhr und Freitag 12–Montag 8 Uhr 
■ Krisentelefon: Montag bis Freitag: 
Von abends 19:00 Uhr bis morgens 07:00 Uhr des 
Folgetages, samstags/sonntags und feiertags rund um die Uhr. 
Telefon-Nr. 0341 99990000 (Tel.-Kosten zum Ortstarif)
■ Krisenkontaktstelle: samstags, sonntags und feiertags 
jeweils von 09:00 bis 19:00 Uhr, 
Telefon-Nr. 0341 9999 0001 (Tel.-Kosten zum Ortstarif)
■ Weißer Ring 
(Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer),✆ 6 88 85 93
■ Obdachlosen-Notquartier: Heilsarmee „Die Brücke“, 
✆ 2 51 88 80 oder 2 51 23 33, Anmeldung durchgehend möglich.
■ www.tiernothilfe-leipzig.de ✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen 
öffentlich-rechtlichen Tierfahrdienst ist über Rettungsleitstelle 
der Feuerwehr: 496170 zu erreichen.

HIER BEKOMME ICH HILFE!

Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 
16.07.2014 folgenden Beschluss für den Eigenbetrieb 
Musikschule Leipzig, „Johann Sebastian Bach“ be-
kannt gegeben:

Wirtschaftsjahr 01.01.2011 bis 31.12.2011
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 
01.01.2011 bis 31.12.2011 wird wie folgt festgestellt:    
Stand: 31.12.2011  in €
Bilanzsumme 5.799.662,25
davon entfallen:
- Aktiva 
 Anlagevermögen 4.841.452,08
 Umlaufvermögen 954.692,22
- Rechnungsabgrenzungsposten  3.517,95

Passiva  
 Allgemeine Rücklage 19.912,53
 Zweckgebundene Rücklage 10.737,13
 Gewinn/Verlustvortrag Vorjahre  461.813,93
 Gewinn/Verlust 130.613,27

 Sonderposten für Investitions-
 zuschüsse zum Anlagevermögen 4.797.328,95
 Rückstellungen 257.016,38
 Verbindlichkeiten 102.555,46
 Rechnungsabgrenzungsposten 19.684,60
 Summe der Erträge 6.451.544,47
 Summe der Aufwendungen 6.320.931,20
 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 130.613,27

Der Jahresüberschuss in Höhe von 130.613,27 Euro 
wird in Höhe von 90.613,27 Euro auf neue Rechnung 
vorgetragen.
Aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 130.613,27 
Euro wird ein Betrag in Höhe von 40.000,00 Euro in 
eine zweckgebundene Rücklage für Investitionen (Er-
satz Treppengeländer im Hauptgebäude) eingestellt.
Die zweckgebundene Rücklage für Investitionen 
wird in 2014 verbraucht und in Höhe der angefalle-
nen Kosten in die allgemeine Gewinnrücklage umge-
bucht.
Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 
01.01.2011 bis 31.12.2011 Entlastung erteilt.

Von dem Wirtschaftsprüfer, Dr. H. Plöger, wird der 
Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
– unter Einbeziehung der Buchführung und den 
Lagebericht der Musikschule Leipzig „Johann Se-
bastian Bach“, Leipzig, für das Wirtschaftsjahr vom 
01.01.2011 bis 31.12.2011 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-

Öffentliche Bekanntmachung über die Festsetzung der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 für den Eigenbetrieb Musikschule Leipzig, „Johann Sebastian Bach“
gebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 
der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der 
Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den 
Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlung werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Eigengetriebes sowie die Er-
wartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchfüh-
rung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzung 
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-
lung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der La-
gebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage 
des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung dar.

Wirtschaftsjahr 01.01.2012 bis 31.12.2012
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 
01.01.2012 bis 31.12.2012 wird wie folgt festgestellt:

Stand: 31.12.2012  in €
Bilanzsumme 5.838.193,82
davon entfallen:
- Aktiva 
 Anlagevermögen 4.806.329,94
 Umlaufvermögen 1.028.965,93
- Rechnungsabgrenzungsposten  2.897,95

Passiva  
 Allgemeine Rücklage 19.912,53
 Zweckgebundene Rücklage 92.117,68
 Gewinn/Verlustvortrag Vorjahre  511.046,65
 Gewinn/Verlust 88.583,23

 Sonderposten für Investitions-
 zuschüsse zum Anlagevermögen 4.754.830,88
 Rückstellungen 226.415,25
 Verbindlichkeiten 127.297,04
 Rechnungsabgrenzungsposten 17.990,56
 Summe der Erträge 6.555.066,05
 Summe der Aufwendungen 6.466.482,82
 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 88.583,23

Der Jahresabschluss in Höhe von 88.583,23 Euro 
wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 
01.01.2012 bis 31.12.2012 Entlastung erteilt.

Von dem Wirtschaftsprüfer, Dr. H. Plöger, wird der 
Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
– unter Einbeziehung der Buchführung und den 
Lagebericht der Musikschule Leipzig „Johann Se-
bastian Bach“, Leipzig, für das Wirtschaftsjahr vom 
01.01.2012 bis 31.12.2012 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 
der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der 
Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den 
Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu pla-

nen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei 
der Festlegung der Prüfungshandlung werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenge-
triebes sowie die Erwartungen über mögliche Feh-
ler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-
gebericht überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzung der gesetzlichen Vertre-
ter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-
lung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung dar.

Hinweise zur öffentlichen Auslegung:
Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Musikschu-
le Leipzig „Johann Sebastian Bach“ aus dem Wirt-
schaftsjahr 2011 sowie 2012 einschließlich der Prüf-
vermerke der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie 
der Lagebericht und das Ergebnis der öffentlichen 
Prüfung liegen in der Zeit vom 22.09. bis 30.09.2014 
im Sekretariat der Musikschule, Zimmer 1.3, Peters-
straße 43, 04109 Leipzig, jeweils montags bis don-
nerstags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie freitags 
von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr öffentlich aus.
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ERSTBERATUNG 49,- EURO

RECHTSBERATUNG
 Bekanntmachung der Stadtreinigung

Standorte Schadstoffmobil
zur Schadstoffannahme aus Haushalten

Montag, 01.09. Paunsdorf – Mölkau – Holzhausen

08.45-09.30 Uhr Schwindstraße/Defreggerweg
09.45-10.30 Uhr Döllingstraße/Sachsenstraße
11.30-12.15 Uhr Paunsdorfer Straße/Lessingweg
12.30-13.15 Uhr Osthöhe/Zweinaundorfer Straße
13.30-14.15 Uhr Stötteritzer Landstraße/Grenzstraße

Dienstag, 02.09. Liebertwolkwitz – Holzhausen – 
 Probstheida

08.45-09.30 Uhr Störmthaler Straße/August-Scheibe-Straße
09.45-10.30 Uhr Rossmarkt (vor dem Bauhof)
11.30-12.15 Uhr Eisenschmidtplatz (Umformstation)
12.30-13.15 Uhr Seidelstraße
13.30-14.15 Uhr Augustinerstraße 8 (Wertstoffhof)

Mittwoch, 03.09. Meusdorf – Dölitz-Dösen – Lößnig – 
 Connewitz
08.45-09.30 Uhr Romain-Rolland-Weg/Bernadotteweg
09.45-10.30 Uhr Leinestraße/Johannastraße
11.30-12.15 Uhr Giebnerstraße/Johann-Adolf-Straße
12.30-13.15 Uhr Liechtensteinstraße/Lobstädter Straße
13.30-14.15 Uhr Siedlg. Wolfswinkel: Waldweg/Koburger Str.

Donnerstag, 04.09. Knautkleeberg – Knauthain – Hartmannsdorf-
 Knautnaundorf

08.45-09.30 Uhr Ritter-Pfl ugk-Straße/Knuthstraße
09.45-10.30 Uhr Erikenstraße 20 (Nähe Freiw. Feuerw.)
11.30-12.15 Uhr Rundkapellenweg/Eythraer Weg
12.30-13.15 Uhr Rehbacher Anger (Freiw. Feuerw.)
13.30-14.15 Uhr Hubmaierweg/Knautnaundorfer Straße

Montag, 08.09. Knautkleeberg – Knauthain – Großzschocher

11.45-12.30 Uhr Nimrodstraße/Fasanenpfad
12.45-13.30 Uhr Göhrenzer Straße/Seumestraße
14.30-15.15 Uhr Zur alten Bäckerei (Nähe Nr. 13) Brückenstraße
15.30-16.15 Uhr Brauereistraße/Buttergasse
16.30-17.15 Uhr Kloßstraße/Barbussestraße

Dienstag, 09.09. Kleinzschocher – Grünau-Lausen

11.45-12.30 Uhr Eyhtraer Straße/Kötzschauer Straße
12.45-13.30 Uhr Schönauer Straße ggü. Goldrutenweg 
 (Zufahrt Berufsakademie)
14.30-15.15 Uhr Schweinfurter Straße/Würzburger Straße
15.30-16.15 Uhr Krakauer Straße (Wertstoffhof)
16.30-17.15 Uhr Lausener Dorfplatz

Mittwoch, 10.09. Grünau – Lausen
11.45-12.30 Uhr Gärtnerstraße (Nähe Nr. 97)
12.45-13.30 Uhr Ringstraße (Nähe Nr. 123)
14.30-15.15 Uhr Breisgaustraße (hinter Seniorenwohnpark/
 Höhe Garagenhof)
15.30-16.15 Uhr Miltitzer Alllee (Nähe Nr. 42)
16.30-17.15 Uhr Straße am See/Zingster Straße

Donnerstag, 11.09. Grünau – Schönau

11.45-12.30 Uhr Uranusstraße (Nähe Nr. 2-14, Parkplatz)
12.45-13.30 Uhr Schönauer Ring/Am Schwalbennest (Nähe Nr. 33)
14.30-15.15 Uhr Schönauer Straße/Garskestraße (Feuerwehr)
15.30-16.15 Uhr Asternweg/Nelkenweg
16.30-17.15 Uhr Dahlienstraße (Nähe Nr. 30) 

Stationäre Schadstoffsammelstelle
Sammelstelle Lößniger Str. 7: Mo.-Fr. 10.00-18.00 Uhr, Sa. 8.00-15.00 Uhr 

Bürgertelefon „Abfall“
Für alle Fragen rund um das Thema Abfallentsorgung unterhält die Leip-
ziger Stadtreinigung das Bürgertelefon „Abfall“.  Unter 6 57 11 11 erhalten 
die Leipziger Bürger zu folgenden Sprechzeiten fachkundige und kompe-
tente Beratung: Mo., Mi. 8.00-12.00 und 12.30-15.00 Uhr, Di. 8.00-12.00 und 
12.30-17.00 Uhr, Do. 8.00-12.00 und 12.30-16.00 Uhr, Fr. 8.00-13.00 Uhr. 



ge Neonatologie-Klinik verfügt. 
Geleitet wird die Klinik von Chef-
ärztin Prof. Dr. Eva Robel-Tillig, 
die in den letzten Jahren vom 
Magazin FOCUS GESUNDHEIT 
mehrfach als „Top-Medizinerin“ 
auf ihrem Gebiet ausgezeichnet 
wurde. „Mit der Gründung der 
Klinik für Neonatologie reagieren 
wir auf die stetig wachsenden Fall-
zahlen. 2013 blicken wir auf das 
erfolgreichste Jahr seit unserem 
Bestehen zurück. Aufgrund der 
hohen Nachfrage wurde das Ver-
sorgungsangebot in den letzten 
Jahren kontinuierlich erweitert. 
Den Fachbereich zu einer Klinik 
auszubauen war ein logischer Fol-
geschritt“, erklärt die Geschäfts-

Das Klinikum St. Georg verbes-
sert die medizinische Qualität 
der Kinder- und Jugendmedizin. 
Unter anderem wird das Leis-
tungsspektrum auf diesem Ge-
biet durch die Stärkung der Neo-
natologie und den Ausbau des 
kinderchirurgischen Angebotes 
erweitert. 

Zum 1. Juli übernahm Prof. Dr. 
Michael Borte, der bis dato den 
Fachbereich Pädiatrische Rheu-
matologie, Immunologie und 
Infektiologie leitete, den Chef-
arztposten der Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin. Unter der 
Führung Bortes entwickelten sich 
diese Spezialdisziplinen am Klini-

Klinikum St. Georg baut Kindermedizin weiter aus

KONTAKT
Klinikum St. Georg gGmbH

Abteilung Unternehmenskommunikation
Delitzscher Str. 141, 04129 Leipzig

Tel.: 0341 909-2196

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Prof. Dr. Michael Borte

Tel.: 0341 909-3601

Klinik für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin
Prof. Dr. Eva Robel-Tillig

Tel.: 0341 909-3604

Kinderchirurgie
Dr. Christian Geyer
Tel.: 0341 909-3601

Klinik für Neurologie
Prof. Dr. Wolfgang Beuche

Tel.: 0341 909-3701

Zentrum für komplementäre Medizin
Dr. Simone Wötzel
Tel.: 0341 909-4670

kum zu Fachdisziplinen mit über-
regionalem Renommee. Prof. Dr. 
Michael Borte folgt auf den schei-
denden Chefarzt Prof. Dr. Thomas 
Richter, der sich künftig voll und 
ganz auf die Leitung der Kinder- 
und Jugendklinik in Wermsdorf 
konzentriert. 
„Ich danke meinem Vorgänger 
für seine gute Arbeit über vie-
le Jahre hinweg. Mein Ziel ist es, 
das Spektrum der Kindermedizin 
kontinuierlich auszubauen und 
das umfassende medizinische Ser-
viceangebot für unsere Patienten 
weiter zu optimieren“, betont Prof. 
Dr. Michael Borte. Ein wesentli-
cher Schwerpunkt wird weiterhin 
das von ihm geleitete ImmunDe-

fektCentrum Leipzig (IDCL) am 
Klinikum sein, in dem nicht nur 
Kinder und Jugendliche, sondern 
auch Erwachsene mit angebore-
nen Immundefekten behandelt 
werden können.

Fachbereich Neonatologie 
wird zur Klinik

Weiterhin entschied sich die Ge-
schäftsführung zur Stärkung der 
Neonatologie. Seit Juli firmiert 
dieser Bereich als Klinik für Neo-
natologie und Pädiatrische Inten-
sivmedizin. Damit ist das St. Ge-
org deutschlandweit – neben der 
Charité in Berlin – das einzige Kli-
nikum, das über eine eigenständi-

Dreigespann: Chefarztwechsel, Klinikgründung, neuer Kinderchirurg

Bei der Osteopathie wird der Organismus als untrennbare Einheit be-
trachtet, um auf diesem Wege Störungen zu finden und zu beheben.

Ausbildungssuchende aufgepasst: 
Das Klinikum St. Georg bietet für 
kommenden März noch freie Aus-
bildungsplätze im Bereich Gesund-
heits- und Krankenpflege an. Die 
dreijährige Ausbildung beginnt am 
1. März 2015. Auszubildende er-
wartet am Klinikum eine spannen-
de und abwechslungsreiche Tätig-
keit. Das kann auch Jasmin Kraus 
bestätigen. Die 19-Jährige trat 
nach ihrem Realschulabschluss 
zunächst einen Bundesfreiwilli-
gendienst am Klinikum an, um in 
den medizinischen Beruf reinzu-
schnuppern. Im März 2014 begann 
sie schließlich ihre Ausbildung. 
„Ich habe schnell gemerkt, dass 
der medizinisch-pflegerische Sek-
tor genau der Bereich ist, in dem 
ich arbeiten möchte. Zwar ist die 
Tätigkeit am Klinikum zeitweise 
anstrengend, aber es ist schön und 
befriedigend zu wissen, dass man 
Menschen geholfen hat. Eventuell 
möchte ich nach der Ausbildung 

Die Diagnose Parkinson stellt für 
viele Patienten ein Schreckenssze-
nario dar, denn bis heute ist keine 
Heilung möglich. Parkinson ist 
eine der bekanntesten und häu-
figsten Erkrankungen des Nerven-
systems. Ausgelöst wird sie durch 
einen Mangel an dem Botenstoff 
Dopamin. Früher erklärte man 
sich diesen Vorgang durch das 
Absterben dopaminhaltiger Ner-
venzellen in einem kleinen Teil 
des Hirnstamms, wodurch die 
Steuerung und Koordinierung 
von Bewegungen beeinträchtigt 
wird. 

Erkrankung entsteht 
im oberen Verdauungstrakt 

Häufig treten die ersten typischen 
Parkinsonsymptome jedoch erst 
auf, wenn etwa die Hälfte dieser 
Neuronen abgestorben ist. Die 
meisten Erkrankungen treten zwi-
schen dem 40. und 60. Lebensjahr 
auf. Betroffene, die in jungen Jah-
ren erkranken, haben oft erbliche 
Belastungsfaktoren. Heute geht 
man davon aus, dass die Erkran-
kung im oberen Verdauungstrakt 
entsteht, wo sich bestimmte Ei-
weiße fehlerhaft falten und dann 
über die Nervenverbindungen 
das Gehirn erreichen, wo sie sich 
langsam von einem Nervenkern-
gebiet zum nächsten weiterver-
breiten und die Nervenzellen (zer)
stören.
Anzeichen sind häufig motorische 
Ausfälle wie Stürze, Zittern oder 
verlangsamte Bewegungen mit 
Muskelsteifigkeit. Diesen Symp-
tomen gehen oft Riechstörungen 

Jetzt bewerben! Lebensqualität trotz Parkinson

Ein Absterben dopaminhaltiger Nervenzellen im Bereich des Gehirns löst 
die typischen Symptome von Parkinson aus.

auch noch ein Bachelor-Studium 
im Bereich Pflege anschließen“, er-
zählt die Auszubildende.
Interessierte können sich on-
line unter www.sanktgeorg.de/
mitarbeiter-karriere/stellenaus-
schreibungen für die Ausbildung 
Gesundheits- und Krankenpflege 
bewerben. Fragen zur Ausbildung 
beantworten die Mitarbeiter der 
Medizinischen Berufsfachschule 
telefonisch unter 0341 909-3300. 
Am St. Georg kann auch ein Frei-
williges Soziales Jahr oder ein 
ausbildungsbegleitendes Studium  
absolviert werden. Der Studi-
engang Pflege dual (Bachelor of 
Science: 8 Semester) richtet sich 
an Interessierte für den Pflege-
beruf, die zeitgleich mit einem 
Ausbildungsabschluss einen aka-
demischen Abschluss erwerben 
möchten. Weitere Informationen 
dazu gibt es im Internet unter 
www.sanktgeorg.de/mitarbeiter-
karriere.

und Magen-Darm-Trägheit vor-
aus. Besonders auffällig im Krank-
heitsverlauf ist, dass Betroffene 
immer weniger Gesichtsregungen 
zeigen. Mit der Einnahme speziell 
entwickelter Medikamente kön-
nen diese Symp tome gehemmt, 
aber nicht aufgehalten werden. 
Trotz intensiver Bemühungen, die 
genetischen Krankheitsursachen 
herauszufinden, fehlen bisher 
entscheidende Erkenntnisse im 
Bereich der Zellbiologie, sodass 
auch die medikamentöse Weiter-
entwicklung stagniert. „Bereits im 
mittleren Krankheitsstadium zei-
gen die Medikamente häufig nicht 
mehr die gewünschte Wirkung 
und der Zustand der Patienten 
verschlechtert sich zusehends“, er-
läutert Prof. Dr. Wolfgang Beuche, 
Chefarzt der Klinik für Neurolo-
gie am Klinikum St. Georg.  
„Mit speziellen medizinischen 
Maßnahmen und individuell 
ausgerichteten Behandlungsme-

thoden können wir die Wirkungs-
schwankungen und nachlassende 
Effektivität der Medikamente 
jedoch ausgleichen und die Le-
bensqualität der Betroffenen noch 
einmal stabilisieren und verbes-
sern“, betont der Chefarzt. Das 
St. Georg bietet seinen Patienten 
durch die Kombination von Maß-
nahmen wie Krankengymnastik, 
Sprach- und Ergotherapie sowie 
psychologischer Unterstützung 
die bestmögliche Einstellung auf 
die Krankheit, sodass auch in ei-
ner fortgeschrittenen Phase ein 
Schritt zurück in die Autonomie 
erreicht werden kann. Auch der 
Einsatz eines Hirnschrittmachers 
kann helfen, dafür werden die 
Patienten an eine Spezialklinik 
überwiesen. 70 bis 80 Parkinson- 
erkrankte behandelt das Klinikum 
pro Jahr und ermöglicht ihnen da-
durch, ihr Leben besser zu meis-
tern.

Alternativ heilen
Behandlungsmethode: Osteopathie

führerin des Klinikums St. Georg, 
Dr. Iris Minde, die Erweiterung.

Renommierter Kinderchirurg 
wechselt ins St. Georg 

Vervollständigt wird das Dreige-
spann durch Dr. Christian Gey-
er, der ebenfalls seit Juli als Kin-
derchirurg am Klinikum tätig ist. 
Geyer, der vom Universitätsklini-
kum Leipzig zum St. Georg wech-
selte, gilt als einer der wenigen 
Kinderchirurgen in Deutschland, 
die über ein umfangreiches Pra-
xis- und Fachwissen in allen kin-
derchirurgischen Bereichen ver-
fügen. Dazu zählen insbesondere 
die Früh- und Neugeborenenchi-
rurgie und die Kinderurologie ne-
ben allgemeiner Kinderchirurgie, 
Kindertraumatologie sowie der 
plastisch-rekonstruktiven und der 
Thoraxchirurgie. 
Bei seinen Behandlungen setzt der 
Spezialist vor allem minimalinva-
sive Operationsverfahren ein. Da-
durch können große Narben ver-
hindert und die Schmerzen nach 
dem Eingriff verringert werden. 
Die Schlüssellochchirurgie mit 
all ihren Vorteilen für die kleinen 
Patienten kommt in allen Alters-
klassen, auch bei Neugeborenen 
und Säuglingen, zur Anwendung. 
„Das St. Georg deckt als eines der 
größten Krankenhäuser der Regi-
on nahezu alle medizinischen Be-
reiche ab. Die gelebte Interdiszip-
linarität ist ein großer Pluspunkt 
des Klinikums und äußerst wich-
tig für meine künftige Arbeit“, 
fasst Dr. Christian Geyer zusam-
men. „Mit modernsten Verfahren 
werden wir die Kinderchirurgie 
am Standort weiter voranbringen 
und so neue Behandlungsmög-
lichkeiten für Kinder und Jugend-
liche schaffen.“

„Finde es, behebe es und lass es 
allein“ - das war einer der Leit-
sätze, mit denen sich Andrew 
Taylor Still, der Begründer der 
Osteopathie, Ende des 19. Jahr-
hunderts an seine Studenten 
richtete. Die Osteopathie um-
fasst das Erkennen von Ursachen 
einer Dysfunktion (finde es), 
die Lösung dieser Funktionsstö-
rungen (behebe es) und damit 
die Unterstützung der Selbst-
heilungskräfte des Körpers zur 
Gesunderhaltung (lass es allein). 
Bis heute bilden Stills Erkennt-
nisse die Grundlage der osteopa-
thischen Medizin.

„Grundvoraussetzung aller ablau-
fenden Prozesse im Körper ist die 
Bewegung“, erklärt Physiothera-
peutin Mira Wehde vom Zentrum 
für komplementäre Medizin am 
Klinikum St. Georg. „Dazu ge-
hört die Bewegung aller Knochen, 
Muskeln, Nerven, Organe und 
kleinsten Zellen untereinander 
und in sich selbst. Der mensch-
liche Organismus funktioniert 
quasi als Einheit von Körper, Geist 
und Seele.“
Für die Osteopathie sind drei Sys-
teme entscheidend: das parietale 
(Muskeln, Skelett- und Bänder-
system), das viszerale (die Organe 
betreffend) und das cranio-sakrale  
(Kopf und Kreuzbein). Eine gro-
ße Rolle spielen auch die Faszien, 
die Muskeln, Organe und Gelenke 
umhüllen. Sie stellen die Verbin-
dung vieler Strukturen her. 
Ist eine Struktur gestört, kann die-
se nicht isoliert betrachtet werden, 
weil sich ein Problem unweiger-
lich auf die anderen Bereiche aus-
wirkt. „Für den Menschen ist eine 
Störung anfänglich kaum wahr-

nehmbar, weil der Körper über 
Kompensationsmechanismen ver-
fügt“, betont Mira Wehde. „Jedoch 
bewegt er sich anders oder baut 
Spannungen auf. Irgendwann ist 
die Kompensationsfähigkeit so ge-
ring, dass oft ein banaler Auslöser 
wie beispielsweise eine Erkältung 
reicht, dass der Körper Krank-
heitssymptome, Schmerzen, Be-
wegungs- und Funktionsstörun-
gen zeigt.“ Dabei liegt die Ursache 
der Störung häufig nicht am Ort 
der Dysfunktion. So können bei-
spielsweise Funktionsstörungen 
des Magens über die Nervenbah-
nen auf die Halswirbelsäule oder 
Schulter übertragen werden und 
der Patient klagt über Schmerzen 
in diesen Bereichen.

Selbstheilungskräfte aktivieren

Osteopathie versucht, über manu-
elle Behandlungsmethoden den 
gestörten Strukturen ihre Bewe-
gungsfreiheit wiederzugeben und 
fördert damit die körpereigenen 
Regulierungs- und Heilungspro-
zesse. Änderungen werden nicht 
erzwungen, sondern sanft hervor-
gerufen. „Unmittelbar nach einer 
osteopathischen Behandlung ist 
keine Besserung zu erwarten“, er-
gänzt Mira Wehde. Der Organis-
mus muss auf die „Vorschläge“ des 
Therapeuten reagieren. Deswegen 
finden Behandlungen meist in 
Abständen von drei bis vier Wo-
chen statt. Indikationen für die 
Behandlung sind beispielsweise 
Störungen im Bereich der Musku-
latur, der Gelenke und Wirbelsäu-
le, der Kopf- und Kiefergelenke 
sowie Beschwerden im Bereich 
des Bauches, Beckens und Brust-
korbes. 

Drei Spitzenmediziner im Klinikum St. Georg (v.l.): Prof. Dr. Eva Robel-Tillig, Prof. Dr. Michael Borte und Dr. Christian Geyer werden die Kindermedizin 
weiter voranbringen.

Jasmin Kraus (rechts) hat im März ihre Ausbildung am St. Georg begonnen.

www.sanktgeorg.de
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Staatsbetrieb Sächsisches
Im

m
o

b
ilien

- u
n

d
 

B
au

m
an

ag
em

en
t (SIB

)
D

er S
IB

 ist als m
odernes staatli-

ches U
nternehm

en für die Veräu-
ßerung von Im

m
obilien aus dem

 
E

igentum
 des Freistaates S

achsen 
zuständig. U

nser A
ngebot reicht 

von G
ew

erbe- und W
ohnbauland, 

über W
ohn- 

und 
G

eschäftshäu-
ser, 

E
igentum

sw
ohnungen 

bis 
zu 

ehem
aligen 

K
asernenarealen 

und Industriefl ächen sow
ie L

and-
w

irtschafts- 
und 

Freizeitfl ächen. 
D

er Vertrieb erfolgt durch unsere 
regional 

zuständigen 
N

iederlas-
sungen u. a. in L

eipzig. D
ie Im

-
m

obilien 
w

erden 
provisionsfrei 

veräußert und die B
etreuung des 

K
unden von der B

esichtigung bis 
zum

 
K

aufvertragsabschluss 
er-

folgt aus einer H
and. A

ktuelle Im
-

m
obilienangebote fi nden S

ie un-
ter w

w
w

.im
m

obilien.sachsen.de.

im
m

obilien.sachsen.de

Provisionsfreier Verkauf
direkt vom

 Eigentüm
er

Seit 20 Jahren für Sie da -
Sanitätshaus Carqueville
D

ie 
V

ersorgung 
m

it 
H

ilfsm
it-

teln, das O
rthopädie-H

andw
erk 

und die H
om

e C
are V

ersorgung 
sind unsere 
K

ern
k

o
m

-
petenz 

seit 
m

ehr als 20 
Jahren.
H

eute 
ver-

sorgen 
w

ir 
das gesam

-
te 

S
pektrum

 
an 

S
anitätshaus-

artikeln 
und 

-dienstleistungen. 
D

am
it sind w

ir in der L
age säm

t-
liche 

L
eistungen 

unter 
einem

 
D

ach 
anzubieten. 

U
nser 

w
ich-

tigster A
nspruch ist es, unseren 

K
unden eine m

öglichst hohe L
e-

bensqualität zu erhalten und in-
dividuelle 

M
obilitätsansprüche 

zu erfüllen.
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D
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förd

ern
 d

ie A
k

tivitäten
 sow

oh
l 

d
ie 

K
om

m
u

n
ik

ation
 

als 
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eh

m
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U
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d
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k
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en
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n

en
 ü

b
er 

T
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er Fah
rrad

, K
an

u
 od

er 
S

k
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is h
in

 zu
 G

P
S

-S
ch

n
itzel-

jagd
en

 u
n

d
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ßergew
öh

n
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en
 

S
tad

ten
td

eck
ertou

ren
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B
ei 

al-
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O

u
td

oor-A
n
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oten

 
gilt 

es, au
f sp

ortlich
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sow
ie u

n
terh

altsam
e W

eise d
ie 

U
m

geb
u

n
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en
td
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en

 
u

n
d

 
d

ie F
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ießen

.

Patien
ten

verfü
g

u
n

g
 

&
 V

o
llm

ach
t

N
icht m

ehr selbst über sein L
eben be-

stim
m

en zu können, das ist für vie-
le ein G

räuel. A
ber es kann leicht ge-

schehen, etw
a durch einen U

nfall oder 
eine 

schw
ere 

K
rankheit. 

N
atürlich 

könnte m
an sich z.B

. im
 Internet oder 

in einer B
uchhandlung entsprechende 

Form
ulare besorgen, sie selber ausfül-

len und doch bleiben dabei viele Fra-
gen ungeklärt. W

enn m
an auf diesem

 
G

ebiet Fehler m
acht, sind die A

usw
ir-

kungen m
eist fatal. D

enn w
enn die 

Verfügungen später, im
 Vorsorgefall, 

zu A
nw

endung kom
m

en, gibt es m
eist 

keine M
öglichkeit m

ehr K
orrekturen 

vorzunehm
en. R

echtzeitig dafür ge-
sorgt zu haben, dass der persönliche 
W

ille auf rechtlichem
 und m

edizini-
schem

 G
ebiet bekannt ist und som

it 
um

gesetzt w
erden kann, nim

m
t auch 

gerade den Fam
ilienangehörigen eine 

große L
ast von den Schultern.

Ort: Handwerkskam
m

er zu Leipzig
Dresdner Straße 11/13 | 04103 Leipzig

Am
 Mittwoch, 10.09.2014  

Beginn: 10.30 Uhr, 15.30 Uhr und 17.30 Uhr
Unkostenbeitrag 2 €

Patientenverfügung
Vorsorgevollm

acht
– Klar und verständlich erläutert –

Telefonische Anm
eldung unter 

0341/94 13 214    
G

all & Collegen  
Kanzlei für Vorsorgeverfügungen

G
leisstraße 3 *  04229 Leipzig

Blickpunkt Leipzig

W
ILLK

O
M

M
EN

 
A

N
 B

O
R

D
S

tarten S
ie m

it der S
A

N
TA

 B
A

R
-

B
A

R
A

 zu einem
 einm

aligen E
rleb-

nis auf dem
 Z

w
enkauer S

ee – egal 
ob bei einer unserer R

undfahrten, 
einer C

harterfahrt oder w
ährend 

Ihrer Trauung! W
o sonst können 

S
ie die E

ntstehung eines rund 10 
km

2 großen S
ees hautnah m

iter-
leben? U

nser K
apitän und seine 

C
rew

 freuen sich schon darauf, Ih-
nen einen E

inblick in die atem
be-

raubende E
ntw

icklung des Z
w

en-
kauer S

ees, die G
eschichte des 

ehem
aligen Tagebaus und die er-

staunliche A
rtenvielfalt rund um

 
den S

ee geben zu können! G
erne 

verw
öhnen w

ir S
ie w

ährend der 
R

undfahrten m
it unserem

 gastro-
nom

ischen A
ngebot.

W
ir freuen uns, S

ie an B
ord begrü-

ßen zu können! Ihr Team
 der S

an-
ta B

arbara
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Kom
plikationen verm

eiden
Erkrankte Venen rechtzeitig behandeln lassen

Erkrankte und erw
eiterte Venen sind kein 

kosm
etisches, sondern vor allem

 ein m
e-

dizinisches Problem
. Den W

enigsten sind 
die 

m
öglichen 

Folgeerkrankungen 
und 

Kom
plikationen 

bew
usst: 

Von 
Schw

el-
lungen und Schm

erzen über entzündliche 
Hautveränderungen bis hin zum

 „offenen 
Bein“. Im

 schlim
m

sten Fall können ausge-
prägte Kram

pfadern zu einer tiefen Venen-
throm

bose oder Lungenem
bolie führen. 

N
och bis vor 15 Jahren w

urden erkrankte 
Venen ausschließlich operativ durch eine 
Stripping-O

peration 
in 

Allgem
einnarko-

se entfernt. Seit Ende der 90-ziger Jahre 
fanden die neuen endolum

inalen Behand-
lungsverfahren m

it Laser- und Radiow
el-

lensystem
en aufgrund der unbestrittenen 

Vorteile gegenüber den Stripping-Verfah-
ren rasch w

eltw
eite Verbreitung. 

Herr  Dipl.-M
ed. O

liver G
öckeritz und sein 

Chirurgen-Team
 w

enden diese Verfahren 
seit nunm

ehr dreizehn Jahren m
it großem

 
Erfolg an. N

eben der Diagnostik bietet das 
Venenzentrum

 Süd alle traditionellen und 

m
odernen 

operativen 
Behandlungen 

im
 

Bereich der Venenchirurgie. Die Praxis w
ar 

als eine der ersten europäischen Anw
en-

der m
aßgeblich an der W

eiterentw
icklung 

und Verbreitung der endolum
inalen Be-

handlungsverfahren beteiligt und ist ein 
international 

anerkanntes 
Ausbildungs-

zentrum
 

für 
m

oderne 
Venenchirurgie. 

Die Behandlungen w
erden am

bulant und 
schm

erzarm
 

unter 
örtlicher 

Betäubung 
durchgeführt, der Patient ist im

 Anschluss 
sofort w

ieder m
obil und kann schnell zu 

seinen gew
ohnten Aktivitäten zurückkeh-

ren. Auch die Langzeitergebnisse zeigen 
sich in neueren Studien den traditionellen 
Verfahren überlegen bei deutlich geringe-
ren N

ebenw
irkungen und Kom

plikationen 
des Eingriffs.

Leitender Chirurg: D
M

 O
liver G

öckeritz – Facharzt für Chirurgie und Sportm
edizin / D-Arzt

Venenzentrum
 Süd

   •   Hohe Straße 30
   •   04107 Leipzig

Tel.: 0341 - 355 233 12
  •  Fax: 0341 - 355 233 30

  •  w
w

w
.leipzig-venenchirurgie.de

HANDCHIRURGIE   FUSSCHIRURGIE   VENENCHIRURGIE   HERNIENCHIRURGIE 
D-ARZT   LASERCHIRURGIE   FALTENBEHANDLUNG  SPO

RTM
EDIZIN

D
r. m

ed
. Stefan

ie W
eish

au
p

t
Fachärztin für Chirurgie und Handchirurgie 

D
ip

l.-M
ed

. O
liver G

ö
ckeritz

Facharzt für Chirurgie und Sportm
edizin / D-Arzt 

Hohe Straße 30 
04107 Leipzig

Tel.: 0341 - 355 233 11 
Fax: 0341 - 355 233 30

w
w

w
.leipzig-chirurgie.de
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Blickpunkt G
esundheit

D
ie Kursreihe w

urde zur U
nterstützung pflegender A

ngehöriger
von M

enschen m
it D

em
enz entw

ickelt und w
ird finanziert von der

BA
RM

ER G
EK Pflegekasse. D

ie Kursreihe hat die Zielsetzung, dass
die Teilnehm

er (unabhängig ihrer Kassenzugehörigkeit) durch Infor-
m

ationen und praktische Tipps im
 U

m
gang und im

 A
ustausch m

it
anderen Betroffenen, besser m

it ihrer Situation zurechtkom
m

en.

D
as Kursprogram

m
 beinhaltet Them

en, die für das Verständnis von
D

em
enz w

esentlich sind: Verlauf der Erkrankung, Tipps im
 U

m
gang, 

Regelung der Pflegeversicherung, Entlastungsm
öglichkeiten.

W
ir freuen uns Sie als unseren G

ast begrüßen zu dürfen.

KATH
A

RIN
EN

H
O

F A
M

 LU
N

A
PA

RK, Pflegew
ohnanlage

Friedrich-Bosse-Straße 93, 04159 Leipzig, Telefon: 0341 462790
w

w
w

.katharinenhof.net
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d
fah

rten
 im

 D
o

p
p

elsto
ckb

u
s

- G
esch

en
kg

u
tsch

ein
e

- W
eih

n
ach

tsp
akete m

it Stad
tru

n
d

fah
rt

- Essen
 u

n
d

 K
u

ltu
r ab

 49,00 €
 p

. P.
- B

u
ssh

u
ttle

- To
u

ren
 in

s Leip
zig

er N
eu

seen
lan

d
- 17.09.2014 G

o
itzsch

e-/Ferro
p

o
lis-To

u
r

Inform
ationen und 

Buchungen unter
Tel. 0341/59 49 090 • w

w
w

.oldiefahrten.de

W
e

it
e

r
e

 T
e

r
m

in
e

:

1
2

.0
9

.1
4

 &
 1

3
.0

9
.1

4

B
u

r
g

e
r

e
s

s
e

n
2

5
0

g
 f

r
is

c
h

e
s

 R
in

d
e

r
h

a
c

k

- n
a

c
h

 W
u

n
s

c
h

 g
e

g
r

il
l

t
 &

 b
e

l
e

g
t

 -

2
6

.0
9

.1
4

 b
is

 0
5

.1
0

.1
4

S
ä

c
h

s
is

c
h

e
 W

ie
s

e
n

w
o

c
h

e
n

k
n

u
s

p
r

ig
e

 H
a

x
e

n
, 

o
r

ig
in

a
l

 F
e

s
t

b
ie

r
 (a

u
c

h
 im

 M
a

ß
k

r
u

g
)

&
  m

e
h

r
 t

y
p

is
c

h
e

 S
c

h
m

a
n

k
e

r
l

n

2
0

.1
1

.1
4

 b
is

 2
3

.1
1

.1
4

B
e

a
u

jo
l

a
is

 P
r

im
e

u
r

 F
e

s
t

 
m

it
 M

a
r

t
in

s
g

a
n

s
- E

s
s

e
n

- e
in

 w
u

n
d

e
r

b
a

r
e

s
 W

e
in

f
e

s
t

 

m
it

 d
e

m
 B

e
s

t
e

n
 v

o
n

 d
e

r
 G

a
n

s
 -

2
5

.1
2

. &
 2

6
.1

2
.1

4

W
e

ih
n

a
c

h
t

s
b

r
u

n
c

h
“G

a
n

s
 u

n
d

 m
e

h
r

...”

0
1

.0
1

.1
5

K
a

t
e

r
f

r
ü

h
s

t
ü

c
k

D
e

r
 l

e
c

k
e

r
e

 S
t

a
r

t
 in

s
 n

e
u

e
 J

a
h

r

w
e

it
e

r
e

 In
f

o
s

 u
n

t
e

r
:

w
w

w
.p

r
e

l
l

b
o

c
k

-l
e

ip
z

ig
.c

o
m

Blickpunkt Tourism
us

Sp
iel &

 Sp
aß

 im
 

b
u

n
ten

 H
erb

stw
ald

D
er H

erbst steht vor der Tür. W
enn sich 

die B
lätter bunt färben m

acht die B
e-

w
egung an der frischen L

uft erst rich-
tig S

paß. D
er S

onnenlandpark ist ein 
S

pielparadies 
m

it 
H

üpfkissen, 
K

let-
terparadies, 

R
iesenrad, 

M
inidam

p-
fern, F

lößen, B
agger uvm

. Für A
ction 

sorgen W
ellenfl ieger, 

S
chlauchrutsch-

paradies, N
autic-Jet, B

utterfl y und 3 
Ü

berschlagsschaukeln w
ie der K

om
et. 

W
eiteres: 

Fuchsbau, 
W

aldirrgarten, 
W

asserspielplatz. H
ighlight: im

 großen 
W

ald m
it R

othirschgehege, freilaufen-
den 

S
ikahirschen 

und 
S

treichelzoo 
können S

ie T
iere hautnah erleben. A

n 
trüben H

erbsttagen geht es in die IN
-

S
ola – den parkeigenen Indoorspiel-

platz – d.h. drinnen S
pielen dank R

ie-
senkletter- 

und 
H

üpfburgen, 
großem

 
P

iratenschiff, K
inderriesenrad, E

lekt-
roautos, K

leinkindbereich, T
ischkicker, 

B
obby-C

ars uvm
. 

Zoo Leipzig: Es geht w
eiter auf dem

 W
eg zum

 Zoo der Zukunft
D

er Z
oo L

eipzig realisiert seit dem
 Jahr 

2000 das K
onzept Z

oo der Z
ukunft. D

as 
V

orhaben vereint artgerechte T
ierhal-

tu
n

g m
it au

ßergew
öh

n
lich

en
 T

ierb
e-

gegnungen für die B
esucher und glo-

bales E
ngagem

ent für den A
rtenschutz. 

A
ls einer der m

odernsten T
iergärten der 

W
elt verw

irklicht der Z
oo L

eipzig seit 
m

ehr als zehn Jahren das K
onzept Z

oo 
der Z

ukunft. H
ighlight in der erfolg-

reichen E
ntw

icklung ist die Tropener-
lebnisw

elt G
ondw

analand. D
ie europa-

w
eit einzigartige H

alle entführt die B
e-

sucher in einen faszinierenden R
egen-

w
ald m

it m
ehr als 24.000 tropischen 

P
fl anzen und rund 300 exotischen T

ie-
ren. W

eitläufi ge, den natürlichen L
e-

bensräum
en nachem

pfundene G
ehege, 

schützende B
aum

bestände und groß-
zügige W

asserläufe prägen die Tropen-
erlebnisw

elt. G
anzjährig subtropische 

25 G
rad und eine hohe L

uftfeuchtigkeit 
m

achen das G
efühl perfekt, einen tro-

pischen D
schungel zu betreten, der per 

B
oot, aus den W

ipfeln der B
äum

e und 
ebenerdig auf verschlungenen P

faden 
erkundet w

erden kann. 
D

erzeit w
ird unter H

ochdruck an der 
dritten und letzten P

hase des M
aster-

plans 2020 gearbeitet. A
ls erstes P

rojekt 
daraus eröffnete der Z

oo L
eipzig im

 M
ärz 

2014 das L
eoparden-Tal für die A

m
urle-

oparden. D
ie übernetzte A

nlage im
 S

til 
eines Felshangs m

it W
asserlauf w

urde 
unm

ittelbar neben der T
iger-Taiga er-

richtet. E
ine F

läche von 1.600 Q
uadrat-

m
etern, unterteilt in zw

ei A
ußenanlagen 

und m
ehrere rückw

ärtige G
ehege, steht 

den beiden K
atzen X

em
balo und V

atne 
auf ihren S

treifzügen zur Verfügung. D
er 

A
m

urleopard ist die seltenste G
roßkat-

zenart der E
rde. O

ffizielle S
chätzungen 

gehen von w
eniger als 50 T

ieren in der 
A

m
ur-R

egion R
usslands aus. 

A
uf die E

röffnung des L
eoparden-Tals 

folgte pünktlich zu den S
om

m
erferien 

die E
inw

eihung des neuen Z
ooausgangs 

m
it integriertem

 S
hop und begehbarer 

F
lam

ingolagune. D
er neue Z

ooausgang 
erstreckt sich über die P

arthe bis hin 
zum

 historischen E
ingangsbereich und 

ist aufgrund des gestiegenen B
esucher-

aufkom
m

ens erforderlich gew
orden. E

r 
erm

öglicht jetzt die klare Trennung zw
i-

schen E
in- und A

usgangsgeschehen und 
sorgt für eine kom

fortable B
esucherfüh-

rung. D
ie neue L

agune ist in zehn M
e-

tern H
öhe kom

plett von einem
 N

etz über-
spannt. D

iese m
oderne B

auw
eise können 

noch nicht viele Z
oos nachw

eisen. D
ie 

A
nlage beherbergt aktuell 70 C

hilefl a-
m

ingos, w
eitere 70 könnten in den kom

-
m

enden Jahren dort ihren P
latz fi nden. 

V
ergesellschaftet w

erden die rosa V
ögel 

m
it E

nten, S
ichlern und L

öfflern, die 
ebenso w

ie die C
hilefl am

ingos in S
upf- 

und S
eengebieten S

üdam
erikas behei-

m
atet sind.

D
as verantw

ortungsvolle K
onzept von 

Z
oodirektor P

rof. D
r. Jörg Junhold er-

höht die A
ttraktivität des Z

oos für B
e-

w
ohner und B

esucher gleicherm
aßen: 

D
ie naturnahen L

ebensräum
e bieten 

ideale B
edingungen für die T

iere und 
den B

esuchern ein sinnliches N
aturer-

lebnis m
it freien E

inblicken in die G
e-

hege. P
rof. Jörg Junhold form

uliert den 
eigenen A

nspruch w
ie folgt: „U

nser Z
iel 

ist es, m
it dem

 A
bschluss der M

oderni-
sierung bis 2020 einen w

eitestgehend git-
terlosen, naturnahen‚ Z

oo der Z
ukunft’ 

gestaltet zu haben.“ M
it der Fertigstel-

lung w
ird der Z

oo L
eipzig die T

hem
en-

w
elten A

frika, A
sien, P

ongoland, G
rün-

der-G
arten, G

ondw
analand und S

üda-
m

erika um
fassen. Im

 Jahr 2014 stehen 
außerdem

 der B
aubeginn der K

iw
ara-

K
opje für die N

ashörner, der U
m

bau der 
historischen B

ärenburg zu einem
 A

ben-
teuerspielplatz m

it B
ärenburg-C

afé so-
w

ie die Fortsetzung der M
odernisierung 

der K
ongreßhalle im

 M
ittelpunkt.

P
rof. D

r. Jörg Junhold
Z

oodirektor

D
ie K

iw
ara-S

avanne im
 Z

oo L
eipzig. 

Foto: Z
oo L

eipzig
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e
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 E
u
ro

Seit A
nfang M

ai ist das neue M
cD

ream
s H

otel in Leipzig für die 
G

äste geöffnet. N
eben W

uppertal und M
ünchen ist das innovative 

H
otelkonzept jetzt auch in der Elster-Passage in der Zschocher-

schen Straße vorzufi nden. G
eschäftsführer Peter K

lein zeigt sich 
hoch erfreut über das Projekt: „Leipzig ist ein großartiger Standort 
in einer m

it einem
 tollen A

m
biente“. A

llein in den ersten drei M
o-

naten übernachteten über ca. 8200  G
äste in dem

 B
udget-H

otel. 

Im
 neuen M

cD
ream

s Leipzig C
ity können G

äste bereits ab 29 Euro 
im

 Einzelzim
m

er und ab 39 Euro im
 D

oppelzim
m

er übernachten. 
D

as G
esam

tprojekt um
fasst 77 Zim

m
er auf über 1800 Q

uadrat-
m

etern, m
itten im

 belebten G
ründerzeit- und Szene-Stadtteil 

Plagw
itz.  D

as H
aus in der Elster-Passage bietet  standarm

äßig kom
-

fortable Boxspringbetten, geräum
ige Badezim

m
er m

it W
ohlfühl-

dusche, große Flatscreen-TV
s, gratis W

LA
N

, kostengünstige 
Parkplätze und einen bequem

en 24-Stunden-C
heck-In. D

ie N
ähe 

zur Leipziger M
esse und zum

 Flughafen bietet für G
eschäftskun-

den eine hervorragende A
nbindung. Touristen profi tieren von der 

Straßenbahnlinie 3 und der kurzen D
istanz zur Innenstadt. D

urch 

K
ooperationen m

it verschiedenen D
ienstleistern stehen den G

äs-
ten an allen M

cD
ream

s-Standorten Bäckereien, Superm
ärkte und 

verschiedene R
estaurants in der U

m
gebung zur V

erfügung. M
it 

dem
 nun insgesam

t dritten M
cD

ream
s-H

otel expandiert das 2009 
gegründete  U

nternehm
en zunehm

end deutschlandw
eit.  N

eben 
den bestehenden Standorten folgen 2014/15 N

eueröffnungen in 
D

üsseldorf, K
öln, M

önchengladbach und H
erzogenaurach. Für das 

bevorstehende G
eschäftsjahr plant der bayrische Fam

ilienbetrieb 
einen U

m
satz von drei M

illionen Euro.

W
eitere Inform

ationen fi nden Sie unter 
w
w
w
.m

cd
ream

sh
o
tels.d

e

M
cD

ream
s H

otel 
Leipzig-C

ity 
Zschochersche Str. 48
04229 Leipzig
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